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117. Sitzung 

Bonn, den 30. April 1971 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.02 Uhr 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Die folgenen amtlichen Mitteilungen werden ohne 
Verlesung in den Stenographischen Bericht aufge-
nommen: 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Wirtschaft hat am 27. April 1971 die Kleine Anfrage der Ab-
geordneten Dr. Miltner, Dr Jenninger, Biechele, Baier, Susset, 
Dr. Schwörer, Adorno, Schulte (Schwäbisch Gmünd), Dr. Wörner, 
Frau Griesinger und Genossen betr. Wirtschaftsförderung des 
Bundes — Drucksache VI/2069 — beantwortet. Sein Schreiben 
wird als Drucksache VI/2128 verteilt. 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung hat am 
28. April 1971 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Hussing, 
Dr. Rinsche, Pfeifer, Krampe, Müller (Berlin), Zink, Dr. Böhme, 
Frau Dr. Wolf und Genossen betr. Ankunft der ausländischen 
Arbeitnehmer auf den Transportleitstellen der Deutschen Bun-
desbahn in der Bundesrepublik Deutschland — Drucksache 
VI/2082 — beantwortet. Sein Schreiben wird als Drucksache 
VI/2129 verteilt. 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Be-
schluß des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehenden 
Vorlagen überwiesen: 

EWG-Vorlagen 

Verordnung des Rates zur Änderung der durch die Ver-
ordnung Nr. 121/67 über die gemeinsame Marktorganisation 
für Schweinefleisch vorgesehenen Interventionsregelung 
— Drucksache VI/2084 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates zur Durchführung koordinierter, jähr-
licher Erhebungen über die Tätigkeit der Industrie 
— Drucksache VI/2085 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung (EWG, EURATOM, EGKS) des Rates zur Än-
derung der Bestimmungen und des Verfahrens für die Er-
hebung der Steuer zugunsten der Europäischen Gemein-
schaf ten  
— Drucksache VI/2123 — 

überwiesen an den Finanzausschuß (federführend), Innenaus-
schuß mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates betreffend die Änderung der Verord-
nung Nr. 766/68 zur Aufstellung allgemeiner Regeln für die 
Erstattungen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor in bezug 
auf die Berichtigung der Erstattung 
— Drucksache VI/2124 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) Nr. 776/71 des Rates vom 14. April 
1971 über allgemeine Regeln für die Destillation von Ta

-

felwein in der Zeit vom 19. April 1971 bis zum 3. Juni 1971 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Berichterstattung innerhalb eines Mo-
nats, wenn im Ausschuß Bedenken gegen den Vorschlag erho-
ben werden 

Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

— Drucksache VI/2113 — 

Wir kommen zunächst zum Geschäftsbereich des 
Auswärtigen Amts. Die Fragen 99 und 100 der Frau 
Abgeordneten Renger sind zurückgezogen. 

Ich rufe die Frage 101 der Frau Abgeordneten 
Brauksiepe auf: 

Besteht die Möglichkeit, einen Einkommensvergleich der Orts-
kräfte an den Deutschen Schulen in Madrid und Barcelona 
— getrennt nach Grundgehalt und zusätzlichen Zuwendungen — 
herbeizuführen und im Falle unterschiedlicher Besoldung fest-
zustellen, welche Gegebenheiten zu abweichenden Regelungen 
geführt haben? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ein Vergleich der 
Einkommen der einzelnen Ortskräfte an den Deut-
schen Schulen in Madrid und Barcelona wäre nicht 
sinnvoll, da die Höhe des Gehalts von verschiede-
nen Faktoren z. B. abgelegte Examina, Dienst-
alter, Wochenstundenzahl und Familienstand — ab-
hängig ist, die von den Schulvereinen in unter-
schiedlicher Weise berücksichtigt werden. 

Es ist dem Auswärtigen Amt bekannt, daß Auf-
wendungen für Ortskräfte, bezogen auf die Lehrer-
wochenstunden, in Barcelona etwa 15 bis 20 % 
höher sind als in Madrid. Die Gründe, die zu einer 
unterschiedlichen Regelung der Bezahlung der Orts-
kräfte geführt haben, liegen vor allem in der Auto-
nomie der Schulvereine. Die Deutschen Schulen in 
Madrid und Barcelona sind als Privatschulen Insti-
tutionen spanischen Rechts, die nach den gesetz-
lichen Bestimmungen des Landes bei der Festlegung 
der Gehälter weitgehend frei sind. 

Herr Präsident, darf ich die Frage 102 gleich mit 
beantworten? 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ja. Dann rufe ich 
die Frage 102 der Frau Abgeordneten Brauksiepe 
auf: 

Kann die Deutsche Botschaft in Madrid aufgefordert werden, 
eine Angleichung der Einkommen in Verhandlungen mit dem 
Schulvorstand herbeizuführen? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Das Auswärtige 
Amt hat in diesen Tagen einem Antrag der Deut- 
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Parlamentarischer Staatssekretär Moersch 

schen Schule Madrid vom 3. April 1971 auf Erhö-
hung der Ortskräftegehälter um 15 0/0 zugestimmt. 
Damit wird künftig eine Angleichung der Aufwen-
dungen zwischen den Ortskräften in Madrid und 
Barcelona erreicht. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatz-
frage? — Dann komme ich zur Frage 103 des Abge-
ordneten Freiherr von Fircks: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die polnische Militär-
mission in West-Berlin die Erteilung von Besucherreisevisen an 
Bundesbürger und Westberliner z. T. ablehnt, wenn im deut-
schen Reisepaß der Geburtsort des Antragstellers auch bei vor 
1945 geborenen Personen in Übereinstimmung mit der Geburts-
urkunde in der deutschen (statt der polnischen) Ortsbezeichnung 
eingetragen ist, und welche geeigneten Schritte zur Abhilfe 
wird die Bundesregierung ggf. unternehmen? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Der Bundesregie-
rung ist bekannt, daß in der Vergangenheit derar-
tige Schwierigkeiten aufgetreten sind. Inzwischen 
soll die Ortsbezeichnung maßgebend sein, wie sie 
sich aus der Geburtsurkunde ergibt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage. 

Freiherr von Fircks (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, ist Ihnen bekannt, daß eine Reisende, die 
mehrfach ihr Visum bekommen hat, unter Vorlage 
ihres Ausweises, in dem „Hindenburg" als Ge-
burtsort verzeichnet war, jetzt einen ablehnenden 
Bescheid bekommen hat, mit dem Hinweis, daß nach 
einem neuen Gesetz, das in diesem Jahr erlassen 
worden sei — also nach den Verhandlungen über 
den Vertrag —, die polnische Militärmission in Ber-
lin sich außerstande gesehen habe, ebenso zu ver-
fahren wie in früherer Zeit? Es ist also jetzt eine 
Erschwernis eingetreten. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, der von Ihnen hier geschilderte Fall ist mir in 
dieser Form nicht bekannt. Ich wäre allerdings 
gerne bereit, dem nachzugehen. Mir ist aber be-
kannt, daß tatsächlich gerade der Fall Hindenburg/ 
Zabrze als Sonderproblem betrachtet wird und daß 
hier zweifellos auch nach polnischer Auffassung im-
mer ein Sonderproblem vorgelegen hat. Dies ist in-
sofern nicht neu. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wür-
den Sie diesen Fall zum Anlaß nehmen, das ganze 
seit etwa einem halben Jahr eingeführte Verfahren 
der Besuchsreisen und der Visen über die Organi-
sation „Darpol" einer klaren Durchleuchtung zu un-
terwerfen? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, ich glaube nicht, daß ein Einzelfall, der bisher 
nicht einmal auf amtliche Weise bekanntgeworden 

ist, Anlaß ist, nun ein Verfahren völlig zu ändern, 
das sich in den vergangenen Jahren durch Gesprä-
che, die wir selbst geführt haben, im allgemeinen 
durchaus gebessert hatte. Daß es auf der anderen 
Seite Beamte geben mag, die hier nicht sehr groß-
zügig verfahren, ist bekannt, aber wir hatten vor 
längerer Zeit eine Regelung gefunden, die jeden-
falls — im Gegensatz zu früheren Zeiten — keinen 
Anlaß mehr zu speziellen Klagen gegeben hat. 

Ich bin aber gerne bereit, die Frage einmal zu 
prüfen, ob hier die Notwendigkeit einer erneuten 
Intervention gegeben ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich komme zur 
Frage 104 des Abgeordneten Dr. Marx (Kaisers-
lautern) : 

Inwieweit teilt die Bundesregierung die Auffassungen, die der 
stellvertretende polnische Außenminister Willmann in einem 
Interview mit der kommunistischen Zeitschrift „Unsere Zeit" 
am 3. April 1971 vertreten hat, und insbesondere seine Behaup-
tung, daß aus dem unzweideutigen Text des deutsch-polnischen 
Vertrages hervorgehe, „daß die Bundesregierung nur im Namen 
eines imaginären Deutschland spricht und handelt"? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Präsi dent, 

 ich darf zunächst kurz eine Vorbemerkung zu den 
nachfolgenden Fragen machen. Diese Fragen be-
ziehen sich auf eine Veröffentlichung im Organ der 
Deutschen Kommunistischen Partei. Es ist unver-
kennbar, daß es sich bei dieser Veröffentlichung um 
eine tendenziöse Darstellung handelt. Wir haben 
einen gewissen Grund zu der Annahme, daß die pol-
nische Seite die Darstellung im Organ der DKP 
nicht als eine authentische Wiedergabe polnischer 
Auffassungen betrachtet. Und ich darf hinzufügen, 
für die Bundesregierung sind insbesondere die amt-
lichen polnischen Erklärungen maßgebend, die un-
mittelbar ihr gegenüber abgegeben werden. 

Damit komme ich zur Frage 104 von Herrn Abge-
ordneten Dr. Marx. Herr Kollege, das von Ihnen an-
geführte Zitat ist offensichtlich widersinnig. Wenn 
es die zutreffende Wiedergabe einer Äußerung 
des stellvertretenden polnischen Außenministers 
sein sollte, müßte man sich in der Tat fragen, wieso 
dann die polnische Regierung überhaupt einen Ver-
trag mit der Bundesregierung geschlossen hat. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, Sie haben angedeutet, daß es sich 
hier offenbar um eine nicht korrekte Wiedergabe 
handelt, Welche Schritte haben Sie unternommen, 
um festzustellen, ob der stellvertretende polnische 
Außenminister diese Äußerungen so, wie sie hier 
teilweise in indirekter Rede, teilweise als Zitat wie-
dergegeben sind, gemacht hat oder ob es sich um 
eine Mystifikation handelt? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, es ist an sich nicht üblich, daß man Äußerungen, 
die in einem Organ der DKP erschienen sind, bei 
einer fremden Regierung im einzelnen verifiziert 
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und sozusagen eine authentische Interpretation er-
bittet. 

Wir haben aber durch bestimmte Kontakte Ge-
legenheit gehabt, festzustellen, daß die polnische 
Seite doch offensichtlich ein wenig überrascht über 
eine Art der Wiedergabe gewesen ist, die offenbar 
von ihrer Seite so nicht ins Auge gefaßt worden 
war. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Dr. Marx. 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, da wir uns ja nicht die Quellen 
aussuchen können, in denen andere agieren, möchte 
ich noch einmal auf die letzte Zeile meiner schriftlich 
eingereichten Frage zurückkommen, wo es heißt, 
die Bundesregierung spreche nur im Namen eines 
„imaginären Deutschland". Meine Frage dazu lautet: 
Ist die Bundesregierung bereit, Äußerungen dieser 
Art, die wiederholt in den letzten Monaten in Or-
ganen nicht nur der polnischen Presse aufgetreten 
sind, zurückzuweisen? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, die Bundesregierung hat das dort getan, wo im-
mer es ihr notwendig erschien. Und es kann gar 
keinem Zweifel unterliegen, daß unsere Gesprächs-
partner über den Standpunkt der Bundesregierung, 
für wen sie spreche, nicht im unklaren gelassen wor-
den sind und auch weiterhin nicht im unklaren ge-
lassen werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Breidbach zu einer Zusatzfrage. 

Breidbach (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
nachdem Sie dargelegt haben, Sie hätten Grund zu 
der Annahme, daß die Wiedergabe dieses Gesprächs 
des polnischen Außenministers mit der Zeitschrift 
„Unsere Zeit" unter Umständen nicht dem tatsäch-
lichen Gesprächsverlauf entsprechen könnte, frage 
ich Sie: Wie könnten Sie in Konkretisierung Ihrer 
Antwort das, was Sie als „Grund zu der Annahme" 
bezeichnet haben, noch etwas näher präzisieren? 

(Abg. Dr. Schäfer [Tübingen]:: Das hat er 
doch schon gesagt!) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, ich glaube, daß ich mich deutlich ausgedrückt 
habe. Ich habe auch gesagt — ich verweise darauf 
—, daß für die Bundesregierung die amtlichen Äuße-
rungen der polnischen Seite maßgebend sind, die 
ihr gegenüber abgegeben werden. Ich halte es nicht 
für ein sinnvolles Verfahren, eine Zeitung der DKP, 
die sonst in diesem Hause nicht unbedingt als se-
riöse Quelle angesehen wird, wenn ich mich recht 
entsinne, 

(Beifall bei der SPD) 

zum Gegenstand diplomatischer Aktionen zu ma-
chen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Sperling. 

Dr. Sperling (SPD) : Herr Staatssekretär, halten 
Sie es nicht auch für merkwürdig, daß die Opposition 
den Bemühungen der DKP, im trüben zu fischen, 
mehr Authentizität verleiht, als ihnen eigentlich 
zukommt? 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD.) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, es ist nicht meine Aufgabe, hier irgendwelche 
Wertungen vorzunehmen, aber ich habe die schrift-
lich eingereichten Fragen eigentlich nicht in dem 
Sinne verstanden, der möglicherweise durch die 
Zusatzfragen jetzt bei Ihnen als Eindruck enstanden 
ist. 

 
Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 

der Abgeordnete Freiherr von Fircks. 

Freiherr von Fircks (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, Sie sagten dem Kollegen Marx soeben, 
Sie hätten es überall dort zurückgewiesen, wo es 
Ihnen als notwendig erschienen sei. Könnten Sie 
durch Ihr Haus veranlassen, daß uns dazu Quellen-
angaben gemacht werden? 

(Abg. Dr. Schäfer [Tübingen]:: Was ist das 
für eine Merkwürdigkeit?) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, ich glaube, aus Ihrer Frage ein in der Praxis 
überhaupt nicht begründetes Mißtrauen gegenüber 
den Organen der Bundesregierung herauszuhören. 

(Abg. Dr. Schäfer [Tübingen]:: Sehr richtig!) 

Ich bin der Meinung, daß es unangebracht ist, die 
Politik der Bundesregierung in dieser Weise in 
Zweifel zu ziehen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Es ist in der Vergangenheit wie in der Gegenwart 
immer die Aufgabe der dafür zuständigen Beamten 
gewesen, die Gelegenheiten zu nutzen, die auf 
diplomatischem Wege gegeben sind, um unseren 
Standpunkt zu vertreten. Wenn Sie den deutschen 
Interessen dienen wollen, kann ich Ihnen in diesen 
Fragen nur Behutsamkeit gepaart mit Festigkeit 
empfehlen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Das ist die Art, wie die Bundesregierung das zu 
regeln pflegt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir kommen zur 
nächsten Frage des Abgeordneten Dr. Marx, 
Frage 105: 

Bedeutet nach Auffassung der Bundesregierung die Meinung 
des stellvertretenden polnischen Außenministers Willmann „aber 
wir werden nicht gestatten, daß unter dein Schlagwort Fami-
lienzusammenführung bei uns eine Abwerbung von Arbeits-
kräften betrieben wird", daß die in Polen bisher nicht ver-
öffentlichte „Information der Regierung der Volksrepublik 
Polen . . . über Maßnahmen zur Lösung humanitärer Probleme" 
von polnischer Seite restriktiv ausgelegt wird? 
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Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Antwort lautet 
nein. Diese wiedergegebene Äußerung nimmt offen-
sichtlich Bezug auf die am 12. November 1970 ver-
öffentlichte „Information" der polnischen Regierung, 
in der es heißt: 

Sie 

— die polnische Regierung — 

war  und ist jedoch nicht damit einverstanden, 
daß ihre positive Haltung in der Frage der 
Familienzusammenführung für eine Emigration 
zu Erwerbszwecken von Personen polnischer 
Nationalität ausgenutzt wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Marx zu einer Zusatzfrage. 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, stimmen Ihre Beobachtungen mit 
den unseren überein, daß sich in den letzten Wochen 
in polnischen Presseorganen Kommentare, Nachrich-
ten und Beurteilungen häufen, die den Gedanken, 
der in der zweiten Frage wiedergegeben ist, in 
einer noch breiteren Weise als amtliche polnische 
Befürchtung deutlich machen? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, ich hatte aus gewissen Presseveröffentlichun-
gen den Eindruck, daß die Entwicklung, die nach 
dem Gespräch mit Warschau eingetreten war, die 

) auch ganz andere Komponenten hatte, vielleicht 
nicht in allen Teilen so vorausgesehen worden ist, 
so z. B. der Andrang der Antragsteller in bestimm-
ten Bereichen. Wir haben darüber aber keine 
authentischen Nachrichten, weil wir auch nicht die 
nötigen normalen Beziehungen haben. Ich würde 
es bedauern, wenn hier eine Änderung der Gesamt-
haltung einträte, aber ich glaube, wir müssen den 
weiteren Verlauf abwarten, um sagen zu können, 
ob solche Befürchtungen, die man vielleicht aus 
Presseberichten herauslesen könnte, tatsächlich und 
langfristig begründet sind. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
der Abgeordnete Dr. Schäfer. 

Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD) : Herr Staatssekre-
tär, nachdem ,die Durchführung der Familienzusam-
menführung vom Präsidium des  Polnischen Roten 
Kreuzes und vom Präsidium des Deutschen Roten 
Kreuzes im Detail festgelegt wird, können Sie 
uns darüber etwas sagen, wie der Stand der Bera-
tungen ist? Soweit ich gehört habe, wird in diesen 
Tagen eine neue Runde der Verhandlungen eröffnet, 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, das ist zutreffend. Ich glaube, gerade aus die-
sem Grunde ist die Abgabe einer Art von Zwischen-
urteil in der Sache nicht angebracht. Sie könnte 
jedenfalls den Interessen der Betroffenen nicht sehr 
dienlich sein. Die Bundesregierung beobachtet diese 

Entwicklung natürlich mit großer Aufmerksamkeit. 
Ich darf Ihnen nur sagen, daß wir von Januar bis 
Mitte April dieses Jahres immerhin 6500 Umsiedler 
gehabt haben, die aus Polen in die Bundesrepublik 
Deutschland gekommen sind und daß diese Zahl 
die Gesamtzahl des Jahres 1970 übertrifft und den 
Durchschnittszahlen der meisten Vorjahre entspricht. 
Die Zahl ist also gewachsen, seit uns die „Informa-
tion" der polnischen Regierung gegeben worden ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Würden Sie, Herr Staats-
sekretär, zusätzlich zu den Pressemeldungen auch 
die zahlreichen individuellen Briefe überprüfen las-
sen, die davon zeugen, daß in Massenversammlun-
gen unter Teilnahme auch schlesischer Parlamen-
tarier die Deutschen unter Druck gesetzt werden sol-
len, nicht auszureisen, und die Briefe, die davon 
zeugen, daß selbst Personen, die zwölf- und fünf-
zehnmal Anträge auf Ausreise gestellt haben, ab-
gewiesen werden? Würden Sie bereit sein, im Sinne 
der unlängst auf Grund einer Kleinen Anfrage von 
der Bundesregierung bestätigten Vertretungspflicht 
für diese deutschen Staatsangehörigen auf inter-
nationaler Ebene das Menschenmöglichste zu tun, 
um die Einhaltung der „Information" zu erreichen 
und, wenn dies nicht möglich ist und Polen den 
Verbleib der Personen wünscht, Polen doch nahe-
zulegen, die menschlichen, kulturellen und sprach-
lichen Rechte der Leute zu sichern? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, ich darf zum ersten Teil Ihrer Frage sagen, 
daß die Bundesregierung alle Briefe, die sie be-
kommt, hier sorgfältig behandelt und auch auf ihren 
Gehalt nachprüft. Ich selbst konnte in mehreren 
Fällen feststellen, daß in solchen Briefen auch durch-
aus subjektive Meinungen vertreten werden und 
daß nicht jede Behauptung in solchen Briefen ohne 
weiteres bereits als feststehende Tatsache unter-
stellt werden kann. Das ist in der Situation der 
Menschen durchaus verständlich. 

Was die übrigen Bemühungen der Bundesregie-
rung betrifft, so brauche ich mich hier nicht zu 
wiederholen; das ist genügend dargelegt worden. 
Ich möchte aber die Gelegenheit Ihrer Frage nutzen, 
zu sagen, daß alle Bemühungen, den Interessen der 
betroffenen Menschen gerecht zu werden, vom 
Parlament, von der Öffentlichkeit und nicht zuletzt 
von Interessengruppen am besten dadurch unter-
stützt werden, daß sie sich in der Behandlung dieser 
Frage in der Öffentlichkeit die Zurückhaltung auf-
erlegen, die den Interessen der Menschen entspricht. 

(Beifall bei den Regierungspartei. — Abg. 
Dr. Czaja: Sie entspricht aber nicht der Er

-

fahrung mit kommunistischen Parteien!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage 
mehr. 
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Ich rufe die Frage 106 des Abgeordneten Redde-
mann auf: 

Was bedeutet konkret, im Sinne der sowjetischen und polni-
schen Interpretation der Ostverträge, die Behauptung des pol-
nischen stellvertretenden Außenministers Willmann, daß die 
praktischen Konsequenzen des deutsch-polnischen Vertrages 
„Änderungen in der Gesetzgebung, und das betrifft solche Ge-
setze, die nicht mit dein Vertrag im Einklang stehen" erforder-
ten (Interview in „Unsere Zeit", 3. April 1971)? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Präsident, 
ich beantworte die Frage wie folgt. Die deutsche 
Gesetzgebung ist eine innere Angelegenheit der 
Bundesrepublik Deutschland. Sie ist nicht Gegen-
stand des Warschauer und des Moskauer Vertrages. 
Ich sehe deshalb keine Veranlassung, die sowjetisch

-

polnische Interpretation der Ostverträge, wie es 
hier heißt, in diesem Zusammenhang meinerseits 
namens der Bundesregierung zu interpretieren. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Reddemann. 

Reddemann (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
können Sie denn mitteilen, ob nach sowjetischer 
oder polnischer Ansicht tatsächlich Änderungen 
unserer Gesetzgebung verlangt werden oder ob es 
sich hier wirklich nur um eine Mystifikation des 
DKP-Blattes handelt? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, ich habe hier die Antwort auf Ihre Frage ge-
geben. Ich werde dieser Antwort nichts hinzufügen. 
Sie werden im übrigen Gelegenheit haben, in der 
Ratifikationsdebatte in den Ausschußberatungen 
diese Fragen sehr sorgfältig im einzelnen zu prü-
fen. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Ei! Ei!) 

— Was heißt „Ei! Ei!"? Das ist so üblich. — Sie 
werden dort die Rechtsfragen im einzelnen zu prü-
fen haben. Ich lehne es ab, hier eine vorweggenom-
mene Ratifikationsdebatte in Einzelfragen zu füh-
ren. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.— Zu

-

rufe von der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Reddemann. 

Reddemann (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
wenn diese Antwort einen Sinn haben kann, dürfte 
sie dann nicht den haben, daß tatsächlich von sowje-
tischer und polnischer Seite entsprechend Ände-
rungen verlangt werden? 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sehr gut!) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, die Bundesregierung hat hier, wie ich eben wie-
derholt habe, deutlich gemacht — und nicht nur 
heute -, daß die deutsche Gesetzgebung eine in-
nere Angelegenheit ist und niemals Vertragsgegen

-stand in dieser Form sein kann. Ich glaube, daß 
Ihre Frage damit gegenstandslos ist. 

(Unruhe in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Baron von Wrangel. 

Baron von Wrangel (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, Sie sagten eben, daß Sie sich nicht in der 
Lage sähen zu interpretieren. Irre ich mich, wenn ich 
hier nach zahlreichen Fragen feststelle, daß es eine 
gemeinsame Interpretation dieser Verträge durch 
die polnische und die Bundesregierung nicht gibt? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Sie irren sich, 
Herr Abgeordneter; denn ich habe hier deutlich ge-
macht, daß ich nicht die Absicht habe, jetzt eine vor-
weggenommene Ratifikationsdebatte zu führen. Das 
ist etwas anderes, als daß ich nicht in der Lage 
wäre, hier diese Dinge im einzelnen darzulegen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Schäfer. 

Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD) : Herr Staatssekre-
tär, wäre es nicht angemessen, die Herren Abgeord-
neten Reddemann und von Wrangel nochmals auf 
Ihre Vorbemerkung hinzuweisen? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, selbstverständlich hat jeder das Recht, hier 
Zusatzfragen zu stellen. Aber die Bundesregie-
rung hat das Recht, die Antwort zu geben, die sie 
für der Sache dienlich hält. Das ist ebenfalls in der 
Geschäftsordnung festgelegt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Marx. 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU): Herr 
Staatssekretär, sind Sie nicht bereit, einzusehen, 
daß es, wie ich glaube, die notwendige und der poli-
tischen Pflicht entsprechende Aufgabe jedes Abge-
ordneten in diesem Hause ist, auf ständige Einlas-
sungen aus kommunistischen Staaten: Wenn ihr die 
Verträge unterschrieben habt, müßt ihr eine Reihe 
innerer Gesetze ändern, hier Fragen zu stellen und 
nicht zu hoffen, daß in irgendeiner Ratifikationsde-
batte vielleicht darüber dann gesprochen werden 
kann? 

(Abg. Leicht: Wenn es zu spät ist!)  

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, dazu zwei Feststellungen. Ich habe überhaupt 
nichts gegen die Fragestellung; damit wir uns recht 
verstehen. Wenn ich darauf verweise, daß dieser 
Zusammenhang, was unsere Rechtsprobleme be-
trifft, in einer Ratifikationsdebatte im einzelnen 
auf Grund dazugehöriger Materialien darzulegen ist, 
die wir bei der Begründung des Ratifikationsgeset- 
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zes mit vorlegen, dann bitte ich einfach um Ver
-

ständnis dafür, daß es Aufgabe der Bundesregierung 
und auch ihre Pflicht ist, sich den Zeitpunkt für die 
Ratifikationsauseinandersetzung vorzubehalten, den 
sie aus politischen Gründen für richtig hält. Es ist 
das gute Recht der Opposition, die Dinge anders zu 
sehen. Aber es ist auch das Recht der Regierung, 
ihren Standpunkt zu vertreten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Apel. 

Dr. Apel (SPD) : Herr Staatssekretär, können Sie 
bitte die Opposition darauf aufmerksam machen, 
daß wir nicht erst in der Ratifizierungsdebatte dazu 
zu sprechen haben werden, 

(Abg. Reddemann: Das hat er doch gesagt!) 

sondern daß die Bundesregierung hier in diesem 
Hause hinsichtlich unserer Position zu diesem Ver-
trag wiederholt deutlich gemacht hat, daß sie nicht 
daran denkt, unsere freiheitlich demokratische 
Rechtsordnung durch diesen Vertrag irgendwie tan-
gieren zu lassen, und daß damit auch deutlich wird, 
daß Aussagen dieser Art in einer kommunistischen 
Zeitung uns in unserer Auffassung überhaupt nicht 
berühren? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, ich glaube, daß die ganze Diskussion darauf zu-
rückzuführen ist, daß offensichtlich erhebliche hö-
here  Erwartungen an die Möglichkeiten deutscher 
Politik von Abgeordneten der Opposition gestellt 
werden, als sie nach Lage der Dinge 

(Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern] : Nach Lage 
der Bundesregierung!) 

in den letzten 25 Jahren jemals gestellt werden 
konnten. Ich kann mich nur darüber wundern, daß 
hier offensichtlich jetzt der Eindruck erweckt wer-
den soll, als sei eine umfassende und perfekte Frie-
densregelung in diesem Europa jetzt überhaupt 
möglich. Dagegen war die Bundesregierung sehr 
viel bescheidener und — mit Recht -- immer der 
Meinung, es komme darauf an, einen Modus vivendi 
zu finden, der eben nur auf der Basis des territoria-
len Status quo zu finden ist. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Das ist der entscheidende Unterschied zwischen 
dem Erwartungshorizont der Opposition und dem, 
was die Regierung auf Grund ihrer Verantwortung 
für Realismus in der deutschen Politik hält. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
können wir im Anschluß an die Frage des Kollegen 
Apel hier gemeinsam in diesem Hause und mit der 
Bundesregierung feststellen, daß niemand in der 
Bundesrepublik, der in Verfassungsorganen ist, 
daran denkt, Initiativen auf Gesetzesänderungen auf 
ausländischen Druck zu vollziehen? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, ich halte diese Frage deswegen für abwegig, 
weil ich hoffe, daß Sie nicht unterstellen wollen, daß 
irgend jemand in dieser Bundesregierung seinen auf 
die Verfassung geleisteten Eid verletzen will. 

(Abg. Leicht: Sagen Sie doch nein! — Abg. 
Kiep: Sie haben hier keine Zensuren zu 

erteilen!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe die 
Frage 107 des Abgeordneten Petersen auf: 

Versteht die Bundesregierung die „praktischen Konsequenzen" 
des deutsch-polnischen Vertrages ebenso wie der polnische 
stellvertretende Außenminister Willmann, der u. a. diese in 
einer „Neutralisierung und politischen Eliminierung" sogenannter 
„revanchistischer Kräfte und Organisationen" sieht (Interview 
in „Unsere Zeit", 3. April 1971)? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Antwort lau-
tet nein. Die gesamten Formulierungen, die der 
Artikel dem polnischen stellvertretenden Außen-
minister zuschreibt, gehören weder zum Vokabular 
der Bundesregierung, noch entsprechen sie ihren 
sachlichen Vorstellungen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Petersen. 

Petersen (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, stim-
men Sie dann mit mir darin überein, daß, obwohl 
in der gesamten kommunistischen Publizistik und 
Ostblockpublizistik der letzten Monate z. B. die 
Organisationen der Vertriebenen in der Bundes-
republik als revanchistische Organisationen diffa-
miert und bezeichnet werden, diese eine auf dem 
Bod en des Grundgesetzes stehende konstruktive 
Arbeit in diesem Staat leisten? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, Sie werden mir keine Antwort entlocken, die 
unter Umständen eine Pauschalamnestie für alle 
politischen Dummheiten in der Bundesrepublik ent-
hält. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Oho-Rufe bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Mertes. 

Mertes (FDP) : Herr Staatssekretär, sind Sie der 
Meinung, daß man an eine kommunistische Partei-
zeitung höhere Anforderungen stellen sollte als an 
den „Bayernkurier"? 

(Oho-Rufe bei der CDU/CSU.) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, ich will hier nur deutlich machen, daß ich un-
möglich in einer allgemeinen Form alle möglichen 
deutschen Veröffentlichungen zur deutschen Frage, 
die ich zum Teil gar nicht kennen kann, hier pau-
schal als in Ordnung befindlich erklären kann. Ich 
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Parlamentarischer Staatssekretär Moersch 
glaube, daß es eine Reihe von Veröffentlichungen 
gibt — — 

(Zurufe von der CDU/CSU: Das war gar 
nicht die Frage!) 

— Das war der Sinn der Frage, entschuldigen Sie 
bitte. 

(Weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Dann war das ein Mißverständnis, tut mir leid. 

Aber ich will hinzufügen, Herr Abgeordneter, es 
gibt Sprecher der Vertriebenenverbände — ich er-
innere an die Kundgebung in Bonn  , die meiner 
Meinung nach den demokratischen Grundsätzen und 
den Grund- und Freiheitsrechten unserer Verfas-
sung nicht gerecht werden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Reddemann, zu einer Zusatzfrage. 

Reddemann  (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
wollen Sie, da Sie alle politischen Dummheiten so-
eben in den Bereich der Vertriebenenverbände ge-
rückt haben, diese Erklärung aufrechterhalten, oder 
wollen Sie nicht wenigstens versuchen, etwas von 
dieser Erklärung wieder herunterzukommen? 

(Zurufe von der SPD: Aufrechterhalten!) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, Sie unterstellen bereits in Ihrer Frage wieder 
etwas, was ich hier angeblich gesagt haben soll. Ich 
erinnere mich nicht, daß ich es so gesagt habe, wie 
Sie gefragt haben. Gerade das veranlaßt mich, zu 
sagen, daß Sie hier im einzelnen Fragen stellen kön-
nen, die ich dann im einzelnen beantworten kann, 
aber daß ich es ablehne, pauschal irgendwelche 
„Jagdscheine", wenn Sie so wollen auszuteilen. 

(Abg. Kiep: Wer ist denn hier pauschal?) 

Vizepräsident Dr> Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Becher. 

Dr. Becher (Pullach) (CDU / CSU): Herr Staats-
sekretär, würden Sie bereit sein, hier zu sagen, wel-
che Ausführungen bei der von Ihnen genannten 
Kundgebung des Bundes der Vertriebenen undemo-
kratisch gewesen seien? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter Becher, ich wäre gern bereit, Ihnen das im ein-
zelnen einmal darzulegen. Ich habe, weil das ja eine 
Sache ist, die nicht unbedingt zu der ursprünglich 
gestellten Frage gehört, die Unterlagen nicht hier. 
Aber ich muß Ihnen sagen, daß mich vieles auf die-
ser Kundgebung — —

(Abg. Leicht: Sie haben es angeführt!) 

Entschuldigen Sie bitte! 

(Abg. Kiep: Sie können doch nicht von 
Sachen reden, von denen Sie nichts wissen!) 

— Ach,  hören Sie einmal, Herr Kiep, ich weiß das 
doch! Glauben Sie mir, ich habe ein ganz gutes Ge-
dächtnis, wenn Sie Wünsche dazu haben. 

(Abg. Kiep: Aber schneiden Sie doch nicht 
Themen an, wenn Sie nicht informiert sind!) 

Ich habe in diesem Hause unwidersprochen gesagt, 
daß mich vieles von dem, was dort gesagt worden 
ist, sehr unangenehm an das Vokabular der deutsch-
nationalen Presse in der Weimarer Zeit erinnert, und 
dabei bleibe ich. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungs

-

parteien.) 

Ich habe in diesem Hause dazu aus den „Völkischen 
Blättern" des Jahres 1925 die Angriffe auf Strese-
mann zitiert. Ich darf in Erinnerung rufen, daß das 
im Zusammenhang mit dieser Kundgebung stand. 
Wenn Sie selbst kein Empfinden dafür haben, wel-
che sprachlichen Ausrutscher dort geschehen sind, 
dann allerdings sind wir sehr verschiedener Mei-
nung. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich kann nach den 
Richtlinien jedem Abgeordneten nur einmal das 
Wort zu einer Zusatzfrage geben. 

Jetzt Herr Dr. Wagner. 

Dr. Wagner (Trier) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, im Hinblick auf die Äußerungen des Herrn 
Kollegen Mertes betreffend den „Bayernkurier" 
möchte ich fragen: Wären Sie bereit, aus dem rei-
chen Schatz Ihrer journalistischen Erfahrung dem 
Herrn Kollegen Mertes irgendwann in einer stillen 
Stunde in Form eines Nachhilfeunterrichts den Un-
terschied zwischen der Publikation einer totalitären 
kommunistischen Partei des Ostblocks und einer 
demokratischen Partei in der Bundesrepublik zu er-
läutern? 

(Zuruf von der SPD: „Bayernkurier" 
bleibt „Bayernkurier"!) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich wäre selbst-
verständlich bereit, Abgeordneten des Hauses Un-
terlagen darüber zuzustellen, wo und wann nach un-
serer Meinung die demokratischen Grund- und 
Freiheitsrechte in unzulässiger Weise mißbraucht 
worden sind. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wür-
den Sie es nicht für gut halten, wenn Sie als Parla-
mentarischer Staatssekretär des Auswärtigen Amtes 
mit gutem Gedächtnis allgemeine Behauptungen 
über Aussagen aufstellen, diese dann auch wirklich 
präzis mit den entsprechenden Zitaten zu belegen? 

(Zuruf von der SPD: Das hat er doch getan! 
— Weitere Zurufe von der SPD.) 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich bitte dem Herrn 
Staatssekretär die Möglichkeit zu einer Antwort zu 
geben. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, darf ich zurückfragen, 

(Abg. Kiep: Sie haben hier keine Fragen 
zu stellen! — Weiterer Zuruf von der 

CDU/CSU: Fragen stellen wir!) 

ob Sie bisher als Präsident des Bundes der Ver-
triebenen zu Transparenten Stellung genommen ha-
ben, in denen zum Mord und zum persönlichen An-
griff auf den Bundeskanzler aufgefordert worden ist. 
Das ist doch die Frage, die Sie hier in die Debatte 
gebracht haben. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD. — Abg. 
Dr. Czaja: Jawohl, das habe ich bei der 
Bonner Kundgebung und bei der Über

-

nahme meines Amtes getan! — Abg. Leicht: 
So was von Parlamentarier! — Abg. Kiep: 
Das ist doch überhaupt keine Demokratie, 

was die hier praktizieren!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Fuchs. 

Dr. Fuchs (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wür-
den Sie mir sagen, was an den Kundgebungen der 
Heimatvertriebenen, wie Sie behauptet haben, un-
demokratisch gewesen ist? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ja, ich habe Ihnen 
gesagt, daß mich die Beschimpfung von verantwort-
lichen Mitgliedern dieser Bundesregierung als Ver-
zichtspolitiker und einige andere Vokabeln an den 
Kampf der Deutschnationalen, der Völkischen gegen 
die Weimarer Demokratie erinnern. Deswegen 
galube ich, daß es der Demokratie schadet, wenn 
mit den gleichen Vokabeln, mit denen Weimar 
kaputtgemacht worden ist, heute wieder agiert 
wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

rufe von der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Dr. Marx. 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU): Herr 
Staatssekretär, Sie haben vorhin gesagt, Sie seien 
bereit, allen Mitgliedern des Hauses eine Zusam-
menstellung jener von Ihnen offenbar als inkrimi-
nierend bezeichneten Äußerungen zukommen zu 
lassen. Ich teile meine Frage in zwei Teile. Erster 
Teil: Kann dies bis Mitte Mai geschehen? Zweiter 
Teil: Sind Sie dann auch bereit, jene Äußerungen 
sozialdemokratischer Politiker, die noch nicht vier 
Jahre alt sind, mit aufzunehmen, in denen expressis 
verbis gesagt worden ist: Verzicht ist Verrat? 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, ich habe mich hier auf eine ganz bestimmte 
Kampagne bezogen. 

(Lachen bei der CDU/CSU. - Abg. Dr. 
Marx [Kaiserslautern] : Es reicht! Danke, 
das genügt! — Abg. Kiep: Wir haben volles 

Verständnis, Herr Moersch!) 

— Herr Marx, Sie haben die Antwort ja noch gar 
nicht angehört; es tut mir leid. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Hansen. 

Hansen (SPD) : Herr Staatssekretär, angesichts 
der Aufregung, die die Opposition und besonders 
den Kollegen Czaja ergriffen hat, möchte ich Sie 
fragen, ob Sie Verständnis dafür haben, daß ich 
mich an das Sprichwort erinnert fühle: Getroffene 
Hunde bellen? 

(Oho-Rufe von der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter, 
die Bezeichnung „Hund" für einen Abgeordneten 
ist unmöglich. Ich weise sie zurück. 

Sie brauchen keine Antwort zu geben, Herr Staats-
sekretär! 

Bitte sehr, Herr Dr. Geßner. 

Dr. Geßner (SPD) : Herr Staatssekretär, finden 
Sie nicht auch, daß es von einer Krise der Oppo-
sition und damit auch des parlamentarischen 
Systems schlechthin zeugt, wenn diese Opposition 
nicht bereit ist, sich von Aussagen und Formulie-
rungen zu .distanzieren, die eindeutig aus dem Voka-
bular der Deutschnationalen kommen? 

(Abg. Reddemann: Dann distanzieren Sie 
sich doch von Brandt und Wehner!) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, ich sehe es nicht als sehr sinnvoll an, auf 
Grund einer Frage, die einen ganz anderen Aus-
gangspunkt hatte, jetzt die Debatte darüber zu 
verlängern. Ich glaube, jeder hier im Hause hat 
seine Meinung darüber, und wir werden sicherlich 
die Meinung darüber in der Fragestunde nicht 
ändern. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
von Wrangel! 

Baron von Wrangel (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, darf ich Sie nach den absolut unqualifi-
zierten Fragen, die eben von seiten der SPD-Frak-
tion gestellt worden sind, jetzt in aller Form fragen, 
ob Sie der Meinung sind, daß der Bund der Ver-
triebenen auf der Grundlage der freiheitlich-demo-
kratischen Ordnung dieser Republik arbeitet. 
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Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, ich teile die Antwort in zwei Teile. Der Bund 
der Vertriebenen hat in seiner Satzung Bestimmun-
gen, die der freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung dieses Staates entsprechen. Aber er hat auf 
seinen Kundgebungen, gebeten oder ungebeten, 
Helfer und Mitstreiter gefunden, die zweifellos 
anderer Meinung sind als wir Demokraten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich habe das Gefühl, wir entfernen uns 
immer mehr von der eigentlichen Frage. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Ich rufe nunmehr die Frage 108 des Abgeordneten 
Breidbach auf: 

Wertet die Bundesregierung es als einen Beitrag zur Ent

-

spannung und Normalisierung, wenn der stellvertretende pol-
nische Außenminister Willmann in einem Interview mit der 
DKP-Zeitung ,,Unsere Zeit" am 3. April 1971 sagt, „Kulturaus-
tausch, Aufhebung der Visapflicht, Jugendwerk und derglei-
chen" seien „demagogische Vorschläge"? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich beantworte die 
Frage wie folgt. Niemand wird vernünftigerweise 
die genannten Zielsetzungen selbst als demagogisch 
qualifizieren. Soweit in dem Artikel unterstellt 
wird, diese Zielsetzungen seien in demagogischer 
Absicht vorgeschlagen worden, kann es nicht Sache 
der Bundesregierung sein, sich damit auseinander-
zusetzen, wer hier wem was unterstellt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Breidbach. 

Breidbach (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, da 
nicht nur in dem Artikel dieser Zeitung tendenziell 
ähnliche Äußerungen gestanden haben, sondern 
man ähnliches auch in anderen Zeitungen der Ost-
blockstaaten lesen kann, frage ich Sie, ob Sie in 
Anbetracht dieser Situation den von vielen Jugend-
verbänden in Deutschland unternommenen Versuch, 
einen besseren deutsch-polnischen Jugendaustausch 
einschließlich eines deutsch-polnischen Jugendwerks 
zu schaffen, weiterhin als realistisch betrachten 
würden. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, ich würde mich nicht durch eine Veröffent-
lichung im Organ der Deutschen Kommunistischen 
Partei von dem berechtigten Bemühen abhalten 
lassen, die Jugend Europas besser zusammenzu-
führen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage des Herrn Abgeordneten Breidbach. 

Breidbach (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, hat 
die Bundesregierung sichere Anzeichen dafür, daß 
die polnische Regierung die Situation anders sieht, 

als sie in diesen demagogischen Veröffentlichungen 
dargestellt wird? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, ich verweise auf meine Eingangserklärung. 
Ich glaube, ich habe das gesagt, was Sie in der 
Frage zum Ausdruck bringen wollten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Sperling. 

Dr. Sperling (SPD) : Herr Staatssekretär, sollte 
nicht das Auswärtige Amt extra einen Hilfsrefe-
renten zum Dementieren von Äußerungen in DKP-
Organen anstellen, damit die Dementierwünsche der 
CDU nicht auf dieser aufwertenden Ebene behandelt 
werden? 

(Heiterkeit bei der SPD. — Abg. Dr. Marx 
[Kaiserslautern] : Die „Prawda" dann mit 
dazunehmen! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU.) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, ich hoffe mit Ihnen, daß es sich um einen 
einmaligen Vorgang handelt, was die Veröffent-
lichung in dieser Zeitung betrifft. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Leicht zu einer Zusatzfrage. 

Leicht (CDU/CSU) : Würden Sie nach dieser Frage 
des Kollegen zugeben, Herr Staatssekretär, daß auch 
Sie und andere Regierungsmitglieder bei Beantwor-
tung von Anfragen und bei Ausführungen vom 
Rednerpult aus Zitate aus kommunistischen Zei-
tungen wie der „Prawda" usw. verwendet, auch zu 
Vergleichen verwendet und in Diskussionen ein-
geführt haben? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Kollege 
Leicht, ich bin, ohne daß ich das jetzt schon im ein-
zelnen mit dem Computer errechnet hätte, ziemlich 
sicher, daß Zitate aus der „Prawda" häufiger von 
Sprechern der CDU in diesem Hause verwendet 
worden sind als von Sprechern der beiden anderen 
Parteien, 

(Zurufe von der CDU; CSU) 

und auch ich selbst werde selbstverständlich alle 
Zitate, die mir zugänglich sind und die meine 
Thesen stützen, nach wie vor in diesem Hause ver-
wenden, gleichgültig von wem sie kommen. 

(Abg. Breidbach: Aha! — Weitere Zurufe 
von der CDU/CSU.) 

Das ist üblich in der politischen Auseinandersetzung 
und ist kein Vorrecht irgendeiner bestimmten 
Gruppe. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Marx. 
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Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, um noch einmal den Versuch zu 
machen, zumindest hier eine gemeinsame Formulie-
rung zu erreichen, möchte ich Sie fragen: Sind Sie 
nicht auch der Meinung, daß es, wenn man sich poli-
tische Kenntnisse über einzelne Tatbestände ver-
schaffen will, vor allem über Tatbestände, die mit 
Ostblockstaaten zusammenhängen, notwendige Vor-
aussetzung ist, dann auch die dortigen Zeitungen zu 
lesen, und daß deshalb die vorhin in ihrer vorletz-
ten Antwort gegebene Qualifizierung ungerechtfer-
tigt ist? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, wenn Sie es so verstanden haben, wie es hier in 
Ihrer Frage zum Ausdruck kommt, haben Sie mich 
mißverstanden. Ich glaube, ich habe deutlich ge-
macht, daß ich es selbstverständlich nicht nur für 
das Recht, sondern auch für die Pflicht halte, Publi-
kationen zu lesen, von denen wir wissen, daß sie 
im allgemeinen nicht unter den Bedingungen eines 
Landes entstanden sind, in dem der Art. 5 des 
Grundgesetzes gilt, sondern die eben sehr oft offi-
ziösen Charakter haben. Solche Organe tragen 
selbstverständlich zu unserer Information und Mei-
nungsbildung bei. Der Fall, um den es sich hier han-
delt, ist insofern außergewöhnlich, als die Zeitung 
den Art. 5 des Grundgesetzes voll für sich in An-
spruch nimmt, gleichwohl aber von osteuropäischen 
Staaten nicht als authentische Quelle oder gar als 
besonders seriös angesehen wird, wenn ich mich 
nicht sehr täusche. 

(Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern] : Aber of

-

fenbar ist es ein für polnische Politiker 
brauchbares Instrument!) 

— Das ist eben eine Frage, die ich nicht so beant-
worten kann, nämlich ob es hier als Instrument an-
gesehen worden ist oder nicht. Es gibt, wie Sie 
wissen, in der Weltgeschichte auch noch andere 
Möglichkeiten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Slotta. 

Dr. Slotta (SPD): Herr Staatssekretär, können 
Sie bestätigen, daß sich die polnische Regierung in 
allen Gesprächen mit ihr äußerst interessiert an dem 
Zustandekommen eines deutsch-polnischen Jugend-
werkes zeigte. Mir ist das bei meinem Polenauf-
enthalt von Regierungsvertretern und von Sejm-
Abgeordneten bestätigt worden. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, ich stimme Ihnen in der Frage, die Sie gestellt 
haben, mit der Einschränkung zu, daß offensichtlich 
dabei von polnischer Seite, wenn auch in früherer 
Zeit, mit Organisationen in der Bundesrepublik, die 
nicht unbedingt besonders geeignet sind, einen sol-
chen Austausch in Gang zu setzen, Kontakt aufge-
nommen worden ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe die 
Frage 109 des Herrn Abgeordneten Weigl auf: 

In  welcher Weise hat die Sowjetunion gegenüber Japan auf 
die sogenannten Interventionsartikel der UNO-Charta verzichtet? 

Ist der Fragesteller im Saal? 	 Er ist anwesend. 
Bitte, Herr Staatssekretär! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Ich möchte ein-
leitend zunächst darauf hinweisen, daß die Frage 
des Herrn Abgeordneten Weigl die sowjetisch-japa-
nischen Beziehungen betrifft, zu denen sich die Bun-
desregierung nur mit der Zurückhaltung äußern 
kann, wie sie die Achtung der Souveränität dritter 
Staaten erfordert. Die Lage Japans unterscheidet 
sich insofern von der unseren, als Japan mit dem 
größten Teil seiner ehemaligen Kriegsgegner einen 
Friedensvertrag geschlossen hat und vollberechtig-
tes Mitglied der Vereinten Nationen ist. Soweit 
der Bundesregierung bekannt, stellt sich die japa-
nische Regierung auf den Standpunkt, daß späte-
stens seit der Aufnahme Japans in die Vereinten 
Nationen die Feindstaatenartikel Japan gegenüber 
nicht mehr anwendbar sind. Einen ausdrücklichen 
Verzicht auf etwaige Rechte aus den sogenannten 
Interventionsartikeln hat die Sowjetunion gegen-
über Japan nicht erklärt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage. 
Wir kommen dann zu Frage 110 des Abgeordne-

ten Dr. Wagner (Trier) : 
Kann die Bundesregierung bestätigen, daß in Kreisen der 

Europäischen Gemeinschaften der Plan erwogen wird, im Zu-
sammenhang mit dem Beitritt Großbritanniens und anderer 
Länder den Sitz der Gemeinschaftsorgane von Brüssel und 
Luxemburg nach Paris bzw. teilweise nach Paris und teilweise 
nach London zu verlegen? 

Bitte sehr! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Präsident, 
die Antwort auf Frage 110 lautet wie folgt. In Krei-
sen der Europäischen Gemeinschaften wird nicht 
erwogen, die über den Sitz der Gemeinschaften ge-
troffenen Vereinbarungen abzuändern. In Art. 1 
des anläßlich der Einsetzung eines gemeinsamen 
Rates und einer gemeinsamen Kommission gefaßten 
Beschlusses der Vertreter der Regierungen der Mit-
gliedstaaten über die vorläufige Unterbringung be-
stimmter Organe und Dienststellen der Gemeinschaf-
ten ist festgelegt, daß Luxemburg, Brüssel und 
Straßburg vorläufige Arbeitsorte der Organe der 
Gemeinschaften bleiben. Auch die Beitrittskandida-
ten haben nicht den Wunsch geäußert, diese Rege-
lung zu ändern. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Wagner. 

Dr. Wagner (Trier) (CDU/CSU): Herr Staats-
sekretär, ist der Bundesregierung nicht bekannt, 
daß beispielsweise beim Personal der Europäischen 
Gemeinschaften in Brüssel und Luxemburg und auch 
in den Organisationen dieses Personals, also in den 
Gewerkschaften der europäischen Beamten, eben 
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solche Pläne, deren Existenz Ihnen, wie Sie hier 
vortragen, nicht bekannt ist, umlaufen und daß dort 
bereits sehr konkret berichtet wird, der Ort in der 
Nähe von Paris sei schon fixiert, an dem die euro-
päischen Institutionen in Zukunft zum großen Teil 
ihren Sitz haben sollen? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, mir ist nur eine Pressemeldung, der wir nach-
gegangen sind, bekannt, die Auslassungen in die-
ser Richtung enthält. In einem Ausschuß des Rates 
hat der französische Vertreter kürzlich bei einer sich 
bietenden Gelegenheit erklärt, daß die fraglichen 
Pressemeldungen, die das beinhalten, was in Ihrer 
Frage zum Ausdruck kam, insoweit jeglicher Grund-
lage entbehren. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage. 

Dann kommen wir zu Frage 111 des Abgeord-
neten Dr. Wagner (Trier) : 

Würde die Bundesregierung die Verwirklichung solcher Pläne 
für politisch wünschenswert halten? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, die Bundesregierung sieht keinen Anlaß, den 
derzeitigen Zustand zu ändern. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Wagner. 

Dr. Wagner (Trier) (CDU / CSU): Ist die Bundes-
regierung mit mir der Auffassung, daß die Städte 
Brüssel und Luxemburg — ich möchte insbesondere 
diese beiden nennen — nach einem Beitritt Groß-
britanniens und anderer Staaten in der dann grö-
ßeren Gemeinschaft geographisch noch bedeutend 
günstiger lägen als heute und daß unter diesem 
Gesichtspunkt die Beibehaltung des Sitzes der Ge-
meinschaftsinstitutionen in diesen Städten als wün-
schenswert bezeichnet werden muß? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, ich kann nur auf meine vorherige Antwort 
verweisen. Was geographische Erwägungen betrifft, 
so kann man zweifellos insofern einen Vorteil 
gegenüber politischen Erwägungen sehen, als geo-
graphische Erwägungen ja mit dem Lineal im ein-
zelnen nachzuweisen sind und der Globus insofern 
unveränderbar ist. Wenn hier aber irgendwann 
einmal eine neue Situation entstünde, weil sich die 
Gesamtgemeinschaft in ihrer Dimension ja mitver-
ändernt, wird man über diese Frage wieder spre-
chen können. Ich kann nur betonen: Wir sehen 
jetzt keinen Anlaß — bisher ist in amtlichen Krei-
sen davon auch nicht die Rede  , nach dem Beitritt 
Großbritanniens neue Erwägungen anzustellen. 
Insofern mag dies von Ihnen als eine Bestätigung 
Ihrer Meinung aufgefaßt werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Dr. Wagner. 

Dr. Wagner (Trier) (CDU/CSU): Herr Staats-
sekretär, teilt die Bundesregierung — zumindest 
heute — die Auffassung, daß es unter politischen 
und psychologischen Aspekten als günstig bezeich-
net werden muß, daß sich der derzeitige Sitz der 
Gemeinschaftsinstitutionen überwiegend nicht in 
einem der großen Gemeinschaftsländer, sondern in 
einem mittleren bzw. einem kleineren Gemein-
schaftsland befindet? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, wenn ich aus Trier wäre, würde ich dies 
natürlich ohne weiteres und voll — auch für die 
Zukunft -- bejahen. Das ist ganz selbstverständlich. 

(Heiterkeit.) 

Ich halte mich deswegen zurück, weil die von Ihnen 
genannten politisch-psychologischen Voraussetzun-
gen eben Voraussetzungen sind, die nach naturwis-
senschaftlichen Kriterien — und die Naturwissen-
schaften sind die einzigen exakten Wissenschaften, 
die ich kenne — jedenfalls nicht eindeutig feststell-
bar sind. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Nach Bismarck sind 
zwar auch Imponderabilien Realitäten, Herr Staats-
sekretär; das soll aber Ihren Wissenschaftsbegriff 
nicht berühren. 

Ich rufe die Frage 112 des Abgeordneten Werner 
auf: 

Wie unterscheiden sich die Mittel der Bundesregierung, ihrer 
Deutschlandpolitik Nachdruck zu verleihen, von der sogenannten 
Hallstein-Doktrin? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, die Politik dieser Bundesregierung und die 
Deutschlandpolitik müssen sich an dem Gebot des 
Grundgesetzes ausrichten, nach dem alle Deutschen 
aufgefordert bleiben, in freier Selbstbestimmung die 
Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. 
Jede Bundesregierung muß die für die Erreichung 
dieses Zieles in der jeweiligen Lage am besten 
geeigneten politischen Mittel einsetzen. Die gegen-
wärtige Bundesregierung hat am Beginn ihrer Amts-
zeit klargemacht, daß in der Deutschland-Frage die 
Respektierung und Förderung der Einheit der Na-
tion sowie die Wahrung des Selbstbestimmungs-
rechtes des deutschen Volkes Richtschnur ihres Han-
delns ist. Im Unterschied zu früheren Bundesregie-
rungen hat sie jedoch ihren deutschlandpolitischen 
Auftrag nicht in erster Linie defensiv gesehen und 
sich nicht auf die Verteidigung von Rechtspositionen 
konzentriert. Sie ist vielmehr von der realistischen 
Erkenntnis ausgegangen, daß die Umstände die Ver-
wirklichung des Selbstbestimmungsrechtes für län-
gere Zeit nicht erlauben werden, daß sich vielmehr 
in Deutschland unter Außerachtlassung des Selbst-
bestimmungsrechtes ein zweiter Staat gebildet hat, 
mit dem jede illusionsfreie Politik zu rechnen hat. 

Sie hat demgemäß die Politik der sogenannten 
Hallstein-Doktrin revidiert, die die staatliche 
Existenz der DDR ignoriert hat, das gleiche von an-
deren Staaten verlangte, die Anerkennung der DDR 
als unfreundlichen Akt bezeichnete und automati- 
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sehe Sanktionen, vor allem den Abbruch der diplo-
matischen Beziehungen, androhte. Sie hat statt des-
sen erklärt, daß es uns unter den gegebenen Um-
ständen darauf ankommen muß, im Interesse des 
Friedens Übergangsregelungen zwischen beiden 
Staaten in Deutschland zu finden, die den Zusam-
menhalt des deutschen Volkes fördern. Im Vorder-
grund ihrer Deutschlandpolitik steht deshalb die 
Aushandlung eines geregelten Sonderverhältnisses 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
DDR, dem das Verlangen der DDR nach Respektie-
rung ihrer staatlichen Existenz nicht im Wege stehen 
soll. In diesem Sinne bittet die Bundesregierung nicht 
mehr wie ihre Vorgängerinnen die anderen Staaten 
darum, die staatliche Anerkennung der DDR schlecht-
hin abzulehnen, sondern darum, mit diesem Schritt 
zu warten, bis es den beiden deutschen Regierungen 
gelungen ist, ihre gegenseitigen Beziehungen ange-
sichts der noch ausstehenden Friedensregelung, der 
Berlin-Frage und des Fortbestands der Vier-Mächte-
Verantwortung für Deutschland als Ganzes interi-
mistisch zu regeln. Unsere Politik ist nicht mehr de-
fensiv darauf gerichtet, die DDR international zu iso-
lieren, sondern darauf, die Frage der Außenbezie-
hungen der DDR als Mittel zur Förderung eines in-
nerdeutschen Modus vivendi nutzbar zu machen. 
Durch diese Anpassung der Mittel unserer Deutsch-
landpolitik an die objektive Lage konnte sie sich aus 
dem starren Schema lösen, das ihr die sogenannte 
Hallstein-Doktrin aufzwang, nämlich die Doppel-
präsenz beider deutscher Staaten in den Hauptstäd-
ten anderer Länder und in internationalen Organisa-
tionen a limine abzulehnen, gegebenenfalls sich 
selbst zurückzuziehen und damit der DDR die deut-
sche Alleinvertretung zu überlassen. Wir haben 
jetzt die Möglichkeit, flexibel zu reagieren und un-
seren Interessen nach der Lage des Einzelfalles 
Rechnung zu tragen. Die Bitte um Nichtanerkennung 
der DDR hat durch den Verzicht auf überholte und 
künstlich wirkende juristische Argumente, die nicht 
mit den Erfordernissen innerdeutscher Verhandlun-
gen in Einklang zu bringen waren, entscheidend da-
zu beigetragen, daß wir negative internationale 
Präjudizierungen der Deutschlandfrage weiterhin 
verhindern konnten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
der Abgeordnete Werner. 

Werner (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, würde 
Ihre Antwort bedeuten, daß in der Vorphase — in 
der Phase, in der ein dritter Staat andeutet, daß er 
die Absicht hat, sein Verhalten uns gegenüber zu 
ändern, indem er Beziehungen zur DDR aufnehmen 
will — Ihre Botschafter keine Generalanweisung 
haben, anzudeuten, welche Verhaltensweisen bzw. 
Verhaltensänderungen unsererseits nach einer sol-
chen Aufnahme von Beziehungen eintreten? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, wir haben ja gerade ein Beispiel erlebt, in dem 
wir dem anderen Staat, der die Absicht geäußert 
hatte, die DDR jetzt anzuerkennen, deutlich gemacht 
haben, daß wir diese Anerkennung wegen der lau

-fenden Verhandlungen als störend empfinden und 
daß wir uns daher eine Überprüfung von Dingen 
vorbehalten, die bisher gemeinsam mit diesem Staat 
unternommen worden sind. Aber es ist auch unsere 
Auffassung, daß wir uns, wie ich gesagt habe, nach 
Eintreten des Anerkennungsfalles flexibel zu ver-
halten haben. Wir machen aber vorher — und das 
ist in jedem Falle geschehen — ganz deutlich, daß 
ein Vorprellen zum jetzigen Zeitpunkt in dieser 
Frage nicht unseren Entspannungswillen und unse-
ren Willen zum Abbau der Konfrontation in Mittel-
europa unterstützen wird und daß also, wenn ein 
Staat die Absicht hat, unsere Friedens- und Entspan-
nungspolitik zu unterstützen, er in dieser Frage bitte 
Zurückhaltung üben möge, bis eine Veränderung im 
Sinne einer vertraglichen Regelung des Verhältnis-
ses eingetreten ist, bis also hier die Klarheit geschaf-
fen ist, die wir im allgemeinen Interesse des euro-
päischen Friedens erwarten. 

So ist unsere Auffassung hierzu. Selbstverständ-
lich kommen diese Entscheidungen der anderen Staa-
ten nicht etwa plötzlich über Nacht, sondern es gibt 
ja Anzeichen dafür, daß Veränderungen in der Auf-
fassung dort im Gange sind. In jedem einzelnen Fall 
haben wir nicht nur in intensiver diplomatischer Ak-
tivität diese Frage behandelt, es ist in mehreren 
Fällen auch gelungen, in unserem Sinne Ergebnisse 
zu erzielen. Wir haben auch durch Sonderbotschaf-
ter und andere Überbringer unsere Initiative noch 
verstärken können. Daß es kein nutzloser Versuch 
ist, in dieser pragmatischen Weise vorzugehen, hat 
sich jüngst gerade in einem Fall bei einer inter-
nationalen Organisation gezeigt. 

Werner (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wären 
in den Maßnahmen, die Sie soeben erwähnt haben, 
die an sich vorgesehen gewesen wären, wenn so 
ein Fall nicht eingetreten wäre, und, wie Sie sagen, 
dann überprüft würden, eventuell auch entwick-
lungspolitische Maßnahmen einbegriffen? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, es ist in der Debatte in dieser Woche schon dazu 
Stellung genommen worden, und zwar auch in der 
Fragestunde am Mittwoch. Es ist eine klare Tren-
nung vorzunehmen zwischen den Dingen in der 
Entwicklungspolitik, die ja langfristig wirken, und 
der Frage, ob man etwa, nachdem ein Staat sich 
entgegen unseren Bitten zu einer Änderung seines 
Verhältnisses zur DDR entschlossen hat, jetzt neue 
Projekte und neue Maßnahmen mit ihm zusammen 
einleitet. Wir haben uns vorbehalten, diese Frage 
zu prüfen und in jedem einzelnen Fall auf Grund der 
beiderseitigen Interessen zu entscheiden. Aber es 
gibt — ich darf es einmal so sagen — kein mechani-
stisches Prinzip in allen diesen Fragen. Da unter-
scheiden wir uns von früheren Verhaltensweisen, die 
an sich — das muß ich hinzufügen — in der ur-
sprünglichen Erklärung zu dieser Frage, die Minister 
von Brentano abgegeben hatte, auch nicht enthalten 
waren, die sich dann aber in der Praxis zu einem 
mechanistischen Prinzip entwickelt und als ein sol-
ches ausgewirkt haben. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Dr. Marx. 

Dr. Marx (Kaiserslautern) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, ein Satz in Ihrer ersten Antwort ver-
anlaßt mich zu der Frage — die ich präzise zu be-
antworten bitte —: Sieht die gegenwärtige Bundes-
regierung in der Anerkennung der DDR nicht mehr 
einen unfreundlichen Akt, sondern empfindet sie 
dies nur noch — wie Sie sagten — als störend? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, wir haben diesen Terminus nicht in einer all-
gemeinen Erklärung gebraucht, weil wir ja deutlich 
gemacht haben, daß zum jetzigen Zeitpunkt eine 
Störung eintritt, d. h., daß es jetzt uns gegenüber ein 
abträgliches Verhalten sei oder vielmehr ein Ver-
halten, das gegen die Interessen einer friedlichen 
Entwicklung gerichtet sein könne. Aber es zu quali-
fizieren mit bestimmten feststehenden Begriffen, die 
einen Terminus aus einer Politik darstellen, die sich 
grundsätzlich anders verhielt als unsere Politik, hal-
ten wir nicht für richtig. Wenn man in offiziellen 
Verlautbarungen den gleichen Begriff verwendete, 
der früher verwendet worden ist, müßte man er-
warten, daß die Adressaten ihn auch mit dem glei-
chen Inhalt verbinden. Der Inhalt unserer Politik 
ist anders. Ich habe gesagt: er ist nicht defensiv. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Kiep. 

Kiep (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, indem ich 
für den Zweck der Diskussion hier in der Frage-
stunde einmal unterstelle, daß die von Ihnen hier 
dargelegte Scheel-Doktrin einer langfristigen außen-
politischen Konzeption entsprungen ist, möchte ich 
Sie fragen, wie Sie sich denn nach dem Ablauf 
eines gewissen Zeitraums, der für innerdeutsche 
Verhandlungen zur Erreichung einer innerdeutschen 
Regelung benutzt wird, oder nach einem Scheitern 
dieser Bemühungen gegenüber anerkennungsver-
dächtigen Ländern zu verhalten gedenken. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, da Sie die gleiche Frage bereits gestern im 
Außenpolitischen Ausschuß gestellt haben, darf ich 
sie ebenso beantworten wie gestern: Es entspricht 
nicht unseren Interessen, auf hypothetische Fragen 
Antworten zu geben. Es besteht auch gar kein 
Grund zu der Annahme, daß das eintreten wird, was 
Sie mit Ihrer Frage zum Ausdruck gebracht haben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Mattick. 

Mattick (SPD) : Herr Staatssekretär, würden Sie 
mir zustimmen, wenn ich feststelle, daß die gegen-
wärtige deutsche Außenpolitik und Ostpolitik 

(Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern] : Gibt es 
die noch?) 

einigen Staaten, die auf Grund ihrer geographisch
-

wirtschaftlichen Situation unter politischem Druck 
und unter öffentlichem Druck stehen, die DDR an-
zuerkennen, eine Zurückhaltung ermöglicht und daß 
wir bei einer anderen Außenpolitik vor einer viel 
schwierigeren Situation stünden? 

(Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern] : Das ist 
durchaus hypothetisch!) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, es trifft zu, was Sie gerade gesagt haben. 

(Abg. Kiep: Ich dachte, Sie antworten nicht 
auf hypothetische Fragen! Das haben Sie 
gerade erklärt! — Abg. Dr. Marx [Kaisers

-

lautern] : Das war eine hypothetische Frage! 
- Zurufe von der CDU/CSU: Entweder, 

oder! — Weitere Zurufe von der CDU/CSU 
und Gegenrufe von der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Lassen wir den 
Herrn Staatssekretär antworten, wie er will. 

(Lachen bei der CDU/CSU.) 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Das sind Ermes-
sensfragen, wie sie in der Außenpolitik häufig vor-
kommen. Ich kann Ihnen nur folgendes sagen, Herr 
Abgeordneter. Maßgebende Freunde in Ihrer Frak-
tion, die 1968 Regierungsverantwortung getragen 
haben, hatten über die weitere Entwicklung des 
Verhältnisses dritter Staaten zur DDR eine wesent-
lich pessimistischere Auffassung, die allerdings 
nachher in der Praxis keine Bestätigung gefunden 
hat, und zwar eine pessimistischere Auffassung trotz 
der Möglichkeiten, die sie selbst eingeräumt haben. 
Diese Bundesregierung hat mit dem, was sie in 
Ihrer Politik entwickelt hat — Herr Kiep hat offen-
sichtlich die Absicht, das Urheberrecht für einen 
neuen Begriff in Anspruch zu nehmen —, erreicht, 
daß unsere Politik des Ausgleichs durch die Zurück-
haltung gerade dieser Staaten Unterstützung erfah-
ren hat. Diese Unterstützung empfinden wir dank-
bar, während wir früher die Verhaltensweise man-
cher dritter Staaten eher als störend empfinden 
mußten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Breidbach. 

Breidbach (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
nachdem Sie dargelegt haben, daß die Bundesregie-
rung das mechanistische Prinzip nicht mehr anwen-
den werde, frage ich Sie, ob Presseverlautbarungen 
stimmen, nach denen Ihr Minister in dem ange-
sprochenen konkreten Fall dennoch den Versuch 
unternommen hat, seine Entscheidung auf der 
Grundlage des mechanistischen Prinzips zu fällen 
bzw. der Regierung zu empfehlen, dies zu tun. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, mir sind weder solche Pressemeldungen noch 
entsprechende Absichten des Ministers bekannt. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Geßner. 

Dr. Geßner (SPD) : Herr Staatssekretär, hinter 
der Frage steht offensichtlich die Befürchtung, daß 
nunmehr eine ganze Reihe von Staaten diplo-
matische Beziehungen zur DDR aufnehmen könnten. 
Wären Sie so freundlich, die Damen und Herren von 
der Opposition darauf hinzuweisen, daß sich auch zu 
der Zeit, als noch die Hallstein-Doktrin gültig war, 
Staaten nicht davon haben abhalten lassen, diplo-
matische Beziehungen zur DDR aufzunehmen? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, nicht auch, sondern gerade, denn damals ist 
eben all das eingetreten, was hier offensichtlich als 
störend empfunden worden ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage 
mehr. Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Wirtschaft, und 
zwar zuerst zu den Fragen 2 und 3 des Abgeordneten 
Ollesch. — Der Abgeordnete ist nicht im Saal. Die 
beiden Fragen werden schriftlich beantwortet. Die 
Antworten werden als Anlage abgedruckt. 

Wir kommen zur Frage 4 des Abgeordneten 
Schedl. Ist Herr Schedl im Saal? Nein. Dann wird 
auch diese Frage schriftlich beantwortet. Die Ant-
wort wird als Anlage abgedruckt. 

Die Fragen 5 und 6 des Abgeordneten Leicht sind 
vom Fragesteller zurückgezogen worden. 

Wir kommen zur Frage 7 des Abgeordneten 
Dr. Pohle: 

Rechnet die Bundesregierung damit, daß noch in diesem Jahr 
eine erste Rate des Konjunkturzuschlags zurückgezahlt wird? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär! 

Rosenthal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege Pohle, 
dies wird geregelt, wie das Gesetz es befiehlt; 
vorzeitig nur dann, wenn sich eine Abschwächung 
der Nachfrage einstellt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Pohle. 

Dr. Pohle (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wie 
erklären Sie es sich dann, daß der Parlamentarische 
Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, 
unser gemeinsamer Freund Dr. Reischl, im schles-
wig-holsteinischen Wahlkampf Andeutungen dar-
über gemacht hat, die in der Öffentlichkeit die Hoff-
nung erweckt haben, die erste Rate würde noch 
in diesem Jahr zurückgezahlt? 

Rosenthal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Ich habe von Herrn 
Kollegen Reischl gehört, daß das eine irreführende 
Pressemeldung gewesen sei. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Dr. Pohle. 

Dr. Pohle (CDU/CSU) : Wenn es eine irreführende 
Pressemeldung war, darf ich fragen, warum die 
Bundesregierung, das Bundesfinanzministerium oder 
das Bundeswirtschaftsministerium, diese Nachricht 
in der Öffentlichkeit nicht dementiert hat. 

Rosenthal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege Pohle, 
das hat sowohl das Bundesfinanzministerium als 
auch unser Ministerium dementiert. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine weiteren Zu-
satzfragen. 

Wir kommen zur Frage 8 des Abgeordneten 
Dr. Geßner: 

Hält es die Bundesregierung für angebracht, daß ähnlich der 
zentralen Erfassungsstelle für Verkehrssünder in Flensburg eine 
zentrale Kartei zur Registrierung von Wirtschaftsstraftätern, 
insbesondere von Personen, die Steuerhinterziehung begangen 
haben, eingerichtet wird? 

Bitte sehr! 

Rosenthal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege Geß-
ner, grundsätzlich ja, und zwar, weil die Umwand-
lung von Straftaten in Ordnungswidrigkeiten auf 
dem Gebiet der Gewerbeordnung eine zentrale Re-
gistrierung notwendig macht. 

Dr. Geßner (SPD) : Herr Staatssekretär, wir 
können also davon ausgehen, daß der Kampf gegen 
Wirtschaftsstraftäter in zunehmend schärferer Weise 
geführt werden wird. 

Rosenthal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Jawohl. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Dann komme ich 
zur Frage 9 des Abgeordneten Engelsberger: 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, den Dollar

-

zufluß in die Bundesrepublik zu stoppen und den nachteiligen 
Folgen für die Stabilität unserer Währung entgegenzuwirken, 
nachdem sich nach der jüngsten Diskontsenkung der Deutschen 
Bundesbank der gewünschte Erfolg nicht eingestellt hat? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär! 

Rosenthal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege Engels-
berger, die Bundesregierung ist der Ansicht, daß 
die Diskontsenkung tatsächlich gewirkt hat. Der 
Dollarkurs ist gefestigt, und die Zuflüsse sind inzwi-
schen gestoppt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Engelsberger. 

Engelsberger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
wenn Sie die Feststellung treffen, daß der Zufluß 
von selbst gestoppt worden sei, wie erklären Sie sich 
dann, daß die Bundesbank den Ankauf von Termin-
dollars  eingestellt hat? 
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Rosenthal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Nein, der Dollarzu-
fluß ist nicht von selbst, sondern durch die konzer-
tierten Maßnahmen der Bundesbank gestoppt wor-
den. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage des Herrn Abgeordneten Engelsbergers. 

Engelsberger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
auf welche Weise will die Bundesregierung der 
Überbewertung des Dollars Rechnung tragen, nach-
dem in der Hamburger Konferenz der Wirtschafts- 
und Finanzminister der EWG-Länder eine gemein-
same europäische Haltung gegenüber dem Dollar 
nicht zu erreichen war? 

Rosenthal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege, ich 
teile Ihre Ansicht nicht ;  denn in Hamburg ist fest-
gelegt worden, daß gemeinsames europäisches Han-
deln auf dem Gebiet der Zinspolitik wohl stattfinden 
wird und so auf diesem Gebiet eine Koordinierung 
sichergestellt ist. 

(Abg. Engelsberger: Auch im Hinblick auf 
die Wechselkurse?) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe nunmehr 
die Frage 10 des Abgeordneten Dr. Slotta auf: 

Welche positiven wirtschaftlichen Folgen wird der Erste Rah-
menplan für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur", der am 1. Januar 1972 in Kraft 
treten soll, für das Saarland haben? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär! 

Rosenthal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege Slotta, 
durch den Rahmenplan ist eine größere Effizienz der 
regionalen Wirtschaftsförderung gesichert, und zwar 
durch die gesetzliche Fixierung nicht nur der Ge-
biete, sondern auch der Arten. Die endgültige Fas-
sung zur Entscheidung des Planungsausschusses „Re-
gionale Wirtschaftsstruktur" wird voraussichtlich im 
Juni vorliegen. Auch das Saarland wird — wie 
andere Länder — durch dieses Zusammenwirken 
von Bund und Ländern profitieren. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Slotta. 

Dr. Slotta (SPD) : Herr Staatssekretär, da Sie da-
von sprechen, daß das Saarland von dem Ersten 
Rahmenplan für die Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und 
insbesondere aus der Einrichtung des Planungsaus-
schusses Positives zu erwarten hat, darf ich Sie 
bitten, ein Beispiel zu nennen, aus dem ersichtlich 
ist, wie sich dieses Positivum auswirken würde. 

Rosenthal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege Slotta, 
es ist vielleicht ein eindrucksvolles Beispiel, daß 
wir durch diese Zusammenarbeit zwischen Bund 

und Ländern für die Verbesserung der Struktur im 
Saarland mit einer jährlichen Schöpfung von etwa 
10 000 zusätzlichen Arbeitsplätzen rechnen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage des Herrn Abgeordneten Slotta. 

Dr. Slotta (SPD) : In Zukunft, Herr Staatssekre-
tär? 

Rosenthal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft: In Zukunft. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Frage 11 des 
Abgeordneten Wagner (Günzburg) wurde bereits 
vom Bundesministerium der Finanzen beantwortet. 
Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär. Die Fragen 92 
und 93 sind vom Fragesteller zurückgezogen wor-
den. -- Wir stehen am Ende der Fragestunde. 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Berichts der Bundesregierung 
über den Stand der Unfallverhütung und das 
Unfallgeschehen in der Bundesrepublik für 
die Jahre 1968 und 1969 (Unfallverhütungs-
bericht 1968/69) 

Drucksache VI/1970 	 

Das Wort hat der Herr Bundesminister für Ar-
beit und Sozialordnung. 

Arendt, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Zum fünften Male wird dem Hohen Hause ein 
Bericht der Bundesregierung über den Stand der 
Unfallverhütung und das Unfallgeschehen in der 
Bundesrepublik Deutschland vorgelegt. Diesmal um-
faßt der Unfallverhütungsbericht mit Zustimmung 
des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung zwei 
Jahre, nämlich die Jahre 1968 und 1969. Dadurch 
war es der Bundesregierung möglich, den Bericht 
in Form und Inhalt neu zu gestalten. 

Bei der Beratung der bisherigen Berichte haben 
die zuständigen Ausschüsse des Deutschen Bundes-
tages präzise Wünsche zur Berichterstattung ge-
äußert, die in Beschlüssen des Hohen Hauses zu-
sammengefaßt worden sind. Diesen Beschlüssen ist 
die Bundesregierung im Unfallverhütungsbericht 
1968/69 nachgekommen, soweit nicht in Einzelfällen 
die dafür erforderlichen statistischen Unterlagen 
fehlten. 

Mitglieder dieses Hohen Hauses haben wieder-
holt gefordert, das Unfallgeschehen transparenter zu 
machen. In dem Ihnen vorliegenden Bericht haben 
wir den Unfallzahlen sowohl Bezugsgrößen zuge-
ordnet als auch die Unfallentwicklung bis zurück in 
das Jahr 1949 dargestellt. Dadurch ist es möglich, 
einen Vergleich über einen längeren Zeitraum anzu-
stellen und den Trend des Unfallgeschehens aufzu-
zeigen. 

In Form und Inhalt stellt dieser Bericht - das 
kann ohne Anmaßung gesagt werden — eine 
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wesentliche Weiterentwicklung früherer Dokumen-
tationen dar. Er macht das Thema anschaulicher, er 
führt in den Daten weiter und ist auf diese Weise 
selbst ein Beitrag zur Unfallverhütung; denn die 
Transparenz des Unfallgeschehens und das Auf-
zeigen der Wege ist eine wesentliche Hilfe für 
die Praxis draußen im Lande. 

Die Daten über Unfälle und Unfallverhütung sind 
erstmals nach Wirtschaftsbereichen aufgeschlüsselt. 
Das erlaubt eine bessere Beurteilung der Unfall-
situation. 

In diesem Zusammenhang sind auch das Unfall-
geschehen und der Stand der Unfallverhütung bei 
den ausländischen Arbeitnehmern zu sehen. Der Be-
richt bringt hierzu eine Untersuchung. Sie erfaßt die 

 Gesamtsituation in der gewerblichen Wirtschaft, 
geht auf einzelne Wirtschaftszweige ein und ver-
gleicht Arbeitsplätze. 

Das Ergebnis bestätigt bisherige Vermutungen: 
Tatssächlich ist im Gesamtdurchschnitt die Unfall-
häufigkeit der ausländischen Arbeitnehmer zweiein-
halbmal so hoch wie bei ihren deutschen Kollegen. 
Im Unfallverhütungsbericht werden an Hand von 
Beispielen Wege aufgezeigt, wie durch eine in den 
Betriebsablauf integrierte Unfallverhütung eine ent-
scheidende Verbesserung der Verhältnisse für alle 
Arbeitnehmer, ausländische und deutsche, zu errei-
chen ist. 

Einen Schwerpunkt des Berichtes bilden die Be-
mühungen um die Unfallverhütung. Es wird aner-
kannt, daß von den Unfallversicherungsträgern, von 
den staatlichen Arbeitsschutzbehörden, den Tarif-
parteien und von einer Vielzahl von Organisatio-
nen erhebliche Anstrengungen zur Verhütung von 
Unfällen unternommen werden. Ein Beispiel dafür 
ist die Unterrichtung von Unternehmern, Führungs-
kräften und  Sicherheitsbeauftragten über Fragen der 
Arbeitssicherheit. 

Für mehr als 270 000 Personen wurden allein von 
den Unfallversicherungsträgern solche Lehrgänge 
abgehalten. Zum anderen wird eine breit gefä-
cherte Offentlichkeitsarbeit betrieben. Beide Maß-
nahmen unterstreichen den vorbeugenden Charakter 
der Unfallverhütung. 

Meine Damen und Herren, alle bisherigen An-
strengungen haben aber offensichtlich nicht ausge-
reicht, die Unfallzahlen entscheidend zu senken. Die 
nach 1961 registrierte rückläufige Tendenz der Un-
fallzahlen, die zu berechtigten Hoffnungen Anlaß 
gab, hat sich seit vier Jahren wieder umgekehrt. Tm 
Jahre 1969 wurden 2,63 Millionen Unfälle und Be-
rufskrankheiten angezeigt. Das sind 215 000 Unfälle 
mehr als 1967. Die Steigerung beträgt fast 9 % in 
zwei Jahren. In einzelnen Wirtschaftsbereichen ist 
die Zunahme noch größer gewesen. So sind in der 
Metall- und der Chemieindustrie die angezeigten 
Unfälle und Berufskrankheiten allein von 1968 auf 
1969 um jeweils mehr als 15 % angestiegen. Die 
Gesamtentwicklung ist auch im Jahre 1970 nicht zum 
Stillstand gekommen, wie die vorläufigen Zahlen in 
Höhe von 2,68 Millionen Unfällen und Berufskrank-
heiten zeigen. 

Meine Damen und Herren, fast 2,7 Millionen Un-
fälle im Jahr bedeuten rechnerisch, daß jeder zehnte 
Arbeitnehmer einen Unfall erleidet. Ich finde, das 
ist eine alarmierende Vorstellung, die noch unter-
strichen wird durch die Tatsache, daß es sich hier 
nur um Unfälle mit mehr als drei Tagen Arbeits-
unfähigkeit handelt. In Wirklichkeit liegt die Zahl 
der Unfallereignisse wahrscheinlich um 400 000 Fälle 
höher. Auch dieses Problem greift der  Unfallverhü-
tungsbericht der Bundesregierung in einer Teilunter-
suchung auf. 

Den Arbeitnehmer besser gegen Unfälle zu schüt-
zen, ist eine sozialpolitische Forderung, die uns allen 
gestellt ist. Dieser Forderung dürfen und wollen wir 
nicht ausweichen. Aber dennoch sind neue Impulse 
erforderlich. 

Die Bemühungen um sichere Arbeitsplätze müssen 
stärker mit dem Betriebsablauf verknüpft werden. 
Ich denke dabei zunächst an die Möglichkeiten, die 
uns die Arbeitsmedizin eröffnet und noch eröffnen 
muß. Durch die technische Entwicklung verlagert sich 
das Schwergewicht der Arbeitsbelastung zunehmend 
vom körperlichen auf den geistig-seelischen Bereich. 
Daraus folgt jedoch nicht zwangsläufig eine Ver-
ringerung der Gesundheitsgefahren für den arbeiten

-

den Menschen. Vielmehr ergeben sich daraus auch 
neue Gefährdungen. 

Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, das Arbeits-
leben zu humanisieren. Um ,dieses Ziel zu erreichen, 
müssen wir vor allem die Erkenntnisse der moder-
nen Arbeitsmedizin nutzen. Die alte Weisheit, daß 
Vorbeugen besser ist als Heilen, hat neue Bedeu-
tung gewonnen und gilt mehr denn je für die Ar-
beitswelt in Gegenwart und Zukunft. 

Wirtschaftlicher Fortschritt erfordert die Einfüh-
rung neuer Technologien und neuer, in ihren ge-
sundheitlichen Auswirkungen möglicherweise noch 
unbekannter Arbeitsstoffe. Hier tritt die Früherken-
nung einer potentiellen Gefahr und die Prävention 
in ihr Recht. Der fortschreitende technische Wandel 
wird ihre Bedeutung künftig immer stärker in den 
Vordergrund rücken. Daraus folgt aber die zwin-
gende Forderung nach einer umfassenden arbeits-
medizinischen Betreuung, deren Schwerpunkt ja in 
der Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsschä-
den liegt. 

Meine Damen und Herren, die Aufgaben, die sich 
der arbeitsmedizinischen Forschung und Praxis stel-
len, sind komplexer Natur. Arbeitsmedizinische 
Grundlagenforschung befaßt sich mit den Wechsel-
beziehungen zwischen Arbeit und Gesundheit. Sie 
erforscht die körperlichen und geistig-seelischen Re-
aktionen des Menschen auf seine Arbeit und seine 
Arbeitsumwelt. Wissenschaftliche Untersuchungen 
dienen der Ermittlung spezieller Gesundheitsge-
fahren und schaffen die Grundlagen zu deren Be-
kämpfung. Neu einzuführende Arbeitsstoffe und Ar-
beitsmittel sind auf ihre Gesundheitsschädlichkeit 
zu prüfen. Die Methoden der Früh- und Feindia-
gnostik von beruflich bedingten Erkrankungen sind 
fortlaufend dem Stand wissenschaftlicher Erkennt-
nisse anzupassen. 
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Mit diesem Rüstzeug ausgestattet, beobachtet der 
praktische Arbeitsmediziner bei seinen Vorsorge- 
und Überwachungsuntersuchungen sorgfältig den 
Gesundheitszustand der Arbeitnehmer. Er erteilt 
seinen Rat in Fragen der Arbeitshygiene und der 
wechselseitigen optimalen Anpassung von Mensch 
und Arbeitsgerät. Mit den Mitteln der Rehabili-
tation erleichtert er die Wiedereingliederung Ge-
sundheitsgeschädigter in das Arbeitsleben. Er ist 
mit allen Arbeitsabläufen des Betriebs vertraut und 
kann mit diesem Wissen und im Besitz dieser Er-
fahrung und der Erkenntnisse, die ihm die arbeits-
medizinische Forschung liefert, alles tun, um das 
körperliche, das geistige und soziale Wohlbefinden 
des Arbeitnehmers zu erhalten und zu fördern. 

Meine Damen und Herren, unser Land kann auf 
eine beachtenswerte arbeitsmedizinische Tradition 
zurückblicken. Ich begrüße in diesem Zusammen-
hang die erfolgreichen Initiativen, die in den letz-
ten Jahren zu einer spürbaren Vermehrung der 
arbeitsmedizinischen Forschungs- und Lehrinstitu-
tionen geführt haben. Diese Entwicklung hält er-
freulicherweise weiter an. 

Um so besorgniserregender erscheint dagegen die 
Situation auf dem Gebiet der betriebsärztlichen 
Betreuung. Alle bisherigen Bemühungen, im Wege 
verantwortungsbewußter Eigeninitiative die Zahl 
der haupt- und der nebenberuflichen Werksärzte 
sowie die Anzahl betriebsärztlich betreuter Be-
triebe zu vergrößern, müssen als gescheitert ange-
sehen werden. Der vorliegende Bericht beweist 
eindeutig eine Stagnation. Die Zahlen aus dem 
Jahre 1970 sind sogar rückläufig. 

Auch die bisher in verschiedenen Betrieben be-
schäftigten Sicherheitsingenieure reichen — gemes-
sen an der Zahl der Betriebe und der Arbeitneh-
mer — nicht aus. In den Unternehmen gibt es eine 
Fülle von Aufgaben, die mit Erfolg nur von sicher-
heitstechnischen Fachkräften gelöst werden können. 
Das beginnt bei der Planung und Auslegung von 
Betriebsanlagen, bei der Einführung neuer Arbeits-
verfahren und Maschinen und reicht bis zur Über-
wachung der Arbeitsplätze, einem Angelpunkt des 
Unfallgeschehens. Zwischen den Aufgaben der  Be-
triebsärzte und den sicherheitstechnischen Fach-
kräften gibt es eine Vielzahl von Berührungs-
punkten. 

Auch eine Reihe vorbildlicher betrieblicher Sicher-
heitsorganisationen kann nicht darüber hinweg-
täuschen, daß aus dieser Erkenntnis auf breiter 
Basis keine Konsequenz gezogen wurde. Bereits vor 
acht Jahren hat dieses Hohe Haus deshalb die 
Bundesregierung aufgefordert, einen Gesetzentwurf 
für hauptberufliche Sicherheitsbeauftragte vorzu-
legen. Die Forderung nach einem Betriebsärzte-
gesetz wurde vor drei Jahren an dieser Stelle er-
hoben. Zuletzt haben Sie, meine Damen und Her-
ren, im März dieses Jahres durch Beschluß die Bun-
desregierung ersucht, den Entwurf eines Gesetzes 
für Sicherheitsingenieure, Betriebsärzte und Sicher-
heitsbeauftragte vorzulegen, der den Belangen des 
Gesundheitsschutzes und des technischen Arbeits-
schutzes im Betrieb Rechnung trägt. 

Meine Damen und Herren, im Unfallverhütungs-
bericht sind die Leitlinien für eine gesetzliche Rege-
lung aufgezeigt. In dem Gesetz werden die beson-
deren Belange sowohl des Gesundheitsschutzes als 
auch des technischen Arbeitsschutzes in den Be-
trieben zu gestalten sein. Dabei wird auch zum Aus-
druck gebracht, welche Notwendigkeiten der Zu-
sammenarbeit es zwischen diesen beiden Bereichen 
gibt. Es ist unsere Absicht, meine Damen und Her-
ren, mit dem Parlament und allen übrigen Beteilig-
ten auf der Grundlage dieser Erwägungen eine sach-
gerechte Lösung zu entwickeln. Die praktischen Er-
fahrungen, die Fachleute bisher sammeln konnten, 
sollen in die Konzeption einbezogen werden. 

Von  daher müssen auch die Überlegungen ge-
wertet werden, die in dem Bericht hinsichtlich der 
Perspektiven zur Verbesserung des Arbeitsschutzes 
und der Unfallforschung angestellt werden. Ein 
Schwerpunkt dieser Empfehlungen ist zweifellos, 
daß die Grundstruktur des arbeitsmedizinischen 
Dienstes und der technischen Sicherheitsorgani-
sationen in den Betrieben ausgebaut werden muß. 
Diesem Vorhaben liegt eine nicht nur bei uns, son-
dern auch in anderen Industrieländern zu beobach-
tende Erfahrung zugrunde. Sie besagt, daß Unfall-
verhütung nicht allein durch Belehrung und kontrol-
lierende Einwirkung von außen erreicht werden 
kann. Man muß dazu beitragen, daß in den Betrie-
ben selbst eine optimale Arbeitssicherheitsstruktur 
entwickelt wird. 

Die Tarifparteien stehen dem Projekt aufgeschlos-
sen gegenüber. Die Beratungen des Unfallverhü-
tungsberichts im Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung werden eine weitere Klärung von Einzel-
fragen herbeiführen. 

Meine Damen und Herren, die betrieblichen 
Sicherheitsfachkräfte und die Aufsichtsdienste der 
Unfallversicherungsträger und der Gewerbeaufsicht 
müssen sich ständig über den Stand des Unfall-
geschehens und seine Begleitumstände informieren 
können. Es muß ihnen sachgerechtes Zahlenmaterial 
an die Hand gegeben werden. Dazu müssen die 
Daten über Unfälle besser als bisher aufbereitet 
werden. Die bisherige Unfallanzeige wird dieser 
Anforderung nicht gerecht. 

Ich habe deshalb veranlaßt, daß die Unfallanzeige 
aussagefähiger gemacht wird. Außerdem sollen mit 
Hilfe der Datenverarbeitung kurzfristige Auswer-
tungen möglich werden. Ein Sachverständigengut-
achten ist erstellt. Die Verbände haben sich bereits 
dazu geäußert. In den nächsten Wochen werden wir 
in die abschließende Beratung mit den Fachleuten 
der Unfallverhütung eintreten, damit die neue Un-
fallanzeige durch Verwaltungsvorschrift eingeführt 
werden kann. 

Die statistische Aufbereitung des Unfallgesche-
hens hinkt jedoch hinter den Ereignissen her und 
kann nur ein Hilfsmittel der Unfallverhütung sein. 

Wir müssen darauf hinarbeiten, daß die Ursachen 
für die Unfälle von vornherein ausgeschaltet wer-
den. Die im vergangenen Herbst von der Bundes-
regierung erlassene Verwaltungsvorschrift zum Ma-
schinenschutzgesetz mit dem Verzeichnis sicherheits- 
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technischer Normen war ein erster Schritt in diese 
Richtung. 

Auch die Kräfte der Forschung und Wissenschaft 
werden mobilisiert. Das Bundesinstitut für Arbeits-
schutz in Koblenz hat im vergangenen Jahr an Wis-
senschaftler zwölf Forschungsaufträge vergeben. 
Dabei sind zwei Schwerpunkte gesetzt worden: 
1. Forschung für den Bereich „Arbeit", 2. Forschung 
für den Bereich „Haus und Freizeit". 

An diesen Projekten arbeiten Gruppen von Fach-
leuten aus allen Disziplinen, aus Wissenschaft und 
Praxis zusammen. Arbeitsmediziner, Psychologen, 
Soziologen und Techniker werden gemeinsam 
sicherstellen, daß sich die Forschungsergebnisse an 
den praktischen Erfordernissen der Unfallverhütung 
orientieren. Die Forschungsergebnisse sollen den 
Unternehmern, den Betriebsärzten, den sicherheits-
technischen Fachkräften und den Aufsichtsbeamten 
der Gewerbeaufsicht und der Berufsgenossenschaf-
ten Rüstzeug bei der sicheren Gestaltung der Ar-
beitsplätze sein. 

Auch dem Schutz des Menschen in Heim und Frei-
zeit gegen Unfälle werden die Ergebnisse der Un-
fallforschung zugute kommen. Gerade im häuslichen 
Bereich besteht ein großer Nachholbedarf bei der 
Verhütung von Unfällen. Ich will jedoch nicht ver-
hehlen, daß das Umsetzen der erzielten Forschungs-
ergebnisse wegen der strukturbedingt geringen Ein-
wirkungsmöglichkeit mit besonderen Schwierigkei-
ten verbunden sein wird. Hier liegt eine zusätzliche 
Aufgabe der Unfallforschung. Sie muß geeignete 
Methoden entwickeln, wie der Mensch in seiner pri-
vaten Sphäre durch die Unfallverhütung erreicht 
werden kann. 

Auch im Jahre 1971 läuft das Forschungsprogramm 
weiter. 800 000 DM sind für Forschungsaufträge ein-
gesetzt. Bei der Vergabe der Aufträge berät uns ein 
Kreis von Fachleuten aus den Reihen der Tarifpart-
ner, aus Wissenschaft und Praxis. Dadurch erreichen 
wir eine hohe Effektivität der eingesetzten Mittel. 
Parallel wird im Bundesinstitut für Arbeitsschutz in 
Koblenz intensive Eigenforschung betrieben. Die Ar-
beitsmöglichkeiten sind jedoch dort unzureichend. 
Das Institut wird deshalb zu einer Bundesanstalt für 
Unfallforschung und Arbeitsschutz ausgebaut. Die 
neue Bundesanstalt wird in Dortmund, dem Schnitt-
punkt von Industrie und Wissenschaft, errichtet. Dort 
wurde bereits ein Grundstück erworben; der Archi-
tektenwettbewerb für die Errichtung der Gebäude 
wird in diesen Tagen ausgeschrieben. 

Es geht nicht nur um die baulichen und sonstigen 
Voraussetzungen für die neue Anstalt, sondern auch 
um die Projektion ihrer Ziele und die bessere Zu-
sammenarbeit mit den an der Unfallverhütung Be-
teiligten. Diese Anstalt muß eingebettet werden in 
das vielfältige Beziehungsfeld zwischen Politik, 
Praxis und Wissenschaft. Für eine moderne Unfall-
verhütung ist es von großem Belang, daß sie nicht 
mehr allein als Fachleute-Politik betrachtet wird, 
sondern daß zunehmend neben dem allgemeinen 
öffentlichen Interesse auch die Mitarbeit der organi-
sierten Gruppen der Gesellschaft stimuliert wird. 
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusam-
menfassen. Das im Unfallverhütungsbericht darge

-stellte Unfallgeschehen verlangt neue zusätzliche 
Anstrengungen in der Unfallverhütung. Als Maß-
nahmen sind vorgesehen und eingeleitet: 1. Eine 
neue EDV-gerechte Unfallanzeige zur besseren Er-
fassung und Durchleuchtung der Unfallereignisse, 
2. ein Intensivierung der Unfallforschung, 3. der 
Ausbau der Unfallforschung und des Arbeitsschutzes 
durch die Bundesanstalt in Dortmund, 4. die Vorlage 
eines Gesetzentwurfes zur Verbesserung des medi-
zinischen und technischen Arbeitsschutzes durch Be-
triebsärzte und sicherheitstechnische Fachkräfte in 
den Betrieben. 

Der Ihnen vorliegende Unfallverhütungsbericht ist 
Bestandsaufnahme und Ausblick. Er setzt die Zei-
chen für unsere verstärkten Bemühungen um mehr 
Sicherheit am Arbeitsplatz, auf den Arbeitswegen 
und im privaten Bereich. Die Zahlen des Ihnen vor-
gelegten Berichtes sind eine harte Dokumentation 
dafür, daß das Unfallgeschehen eine schwerwiegende 
menschliche, soziale aber auch ökonomische Dimen-
sion in der Industriegesellschaft besitzt. Unfallver-
hütung ist eine soziale Verpflichtung, der wir ge-
recht werden müssen. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Nach der Begrün-
dung der Bundesregierung treten wir in die Aus-
sprache ein. Das Wort hat der Abgeordnete Lam-
persbach. 

Lampersbach (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Namens der 
Christlich Demokratischen Union habe ich die Ehre, 
eine Erklärung zum Unfallverhütungsbericht für die 
Jahre 1968/69, Drucksache VI/ 1930, abzugeben. 

Der nunmehr von der Bundesregierung vorge-
legte Bericht zeigt in anschaulicher Weise — und 
das möchte ich hier betonen, Herr Bundesminister; 
denn wir sind Ihnen dafür sehr dankbar — das Un-
fallgeschehen der Jahre 1968 und 1969 auf. Hier ist 
offensichtlich eine sehr gute und in der Sache auch 
dienliche Weiterentwicklung in der Darstellung ge-
geben worden. 

(Beifall.) 

Wir sollten, wie es der Herr Bundesminister zum 
Schluß seiner Ausführungen gesagt hat, allergröß-
ten Wert darauf legen, daß wir gerade bei diesem 
Teil unserer politischen Betätigung alles an moder-
nen Erkenntnissen einsetzen, damit es mit dazu füh-
ren kann, die Dinge objektiv und transparent darzu-
stellen und gleichzeitig das, was uns ja dabei am 
Herzen liegt, zu erreichen, daß wir das Unfallge-
schehen selbst in allen Bereichen herabdrücken kön-
nen. 

Der jetzt vorliegende Bericht zeigt leider wieder 
ein leichtes Ansteigen der Unfälle. Wenn man aller-
dings gleichzeitig berücksichtigt, daß die Zahl der 
Beschäftigten und die Zahl der geleisteten Arbeits-
stunden gestiegen ist, ist hier nur eine relativ ge-
ringe Steigerung der Unfälle zu verzeichnen. Ich 
glaube, aber auch dieser geringe Anstieg allein 
sollte uns Veranlassung geben, mehr und stärker 
darüber nachzudenken, wie wir hier eine Entwick-
lung einleiten können, daß die Unfallhäufigkeit ins- 
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gesamt rückläufig wird und darüber hinaus die Un-
fallschwere ebenfalls gemindert wird. 

Der Unfall im Betrieb, der Unfall auf dem Wege 
von und zur Arbeit und die Berufskrankheit ist nicht 
nur ein menschliches Problem für jeden einzelnen 
und für seine Familie, sondern hat auch weitrei-
chende finanzielle und wirtschaftliche Konsequen-
zen. Auch das muß man hier überlegen. Die durch 
Unfälle ausgefallenen Arbeitsstunden betrugen im 
Jahre 1969 allein bei den gewerblichen Berufsge-
nossenschaften rund 202 Millionen. Der Ausfall von 
202 Millionen Arbeitsstunden stellt auch für die Be-
triebe eine nicht unerhebliche Kostenbelastung dar. 
Dies gilt insbesondere für die Klein- und Mittelbe-
triebe, die zum großen Teil mit einem hohen Lohn-
kostenanteil arbeiten. 

Wir begrüßen daher die Feststellung im Unfall-
verhütungsbericht, daß die gewerbliche Berufsge-
nossenschaft, die landwirtschaftliche Berufsgenos-
senschaft und die Eigenunfallversicherungen sich der 
Ersten Hilfe und der Unfallverhütung in verstärk-
tem Maße angenommen haben. Sie gaben hierfür 
allein im Jahre 1969 etwa 100 Millionen DM aus. 

Am Beispiel der Zahl der tödlichen Berufsunfälle 
zeigt sich, meine Damen und Herren, daß die be-
reits von den früheren Regierungen getroffenen 
Maßnahmen, aber auch — und das soll hier mit be-
sonderer Deutlichkeit gesagt werden — die von den 
Betrieben selbst getroffenen Maßnahmen insgesamt 
zu einer erheblichen Reduzierung der tödlichen Un-
fälle seit 1949 geführt haben. Bemerkenswert ist 
allerdings der hohe Anteil der tödlichen Unfälle in 
den landwirtschaftlichen Betrieben. 

Einen gewichtigen Faktor bei den Arbeitsunfällen 
stellen wiederum die angezeigten Wegeunfälle dar. 
War zunächst im Jahre 1967 ein Rückgang der 
Wegeunfälle zu verzeichnen, so muß leider jetzt 
festgestellt werden, daß sich die Wegeunfälle in 
den Berichtsjahren 1968 und 1969 auf fast eine 
viertel Million erhöht haben. Dies sind etwa 10 % 
aller angezeigten Unfälle. 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat 
in seinem Bericht zum Unfallverhütungsbericht 1967 
die Bundesregierung aufgefordert, die Art und den 
Anteil der in die Verkehrsunfälle verwickelten 
Verkehrsmittel anzugeben. Aus der im jetzt vor-
liegenden Bericht sich ergebenden Aufschlüsselung 
werden sich wichtige Erkenntnisse für die Auf-
klärungsarbeit hinsichtlich der Unfallgefahren auf 
dem Wege von und zur Arbeit bei den einzelnen 
Verkehrsmitteln ableiten lassen. Ich glaube, daß 
das für die weitere Beobachtung und Entwicklung 
sehr nützlich sein wird. 

Ein Erfolg der bisherigen Arbeit zeigt sich auch 
bei den Berufskrankheiten mit tödlichem Ausgang. 
Seit 1949 ist diese Zahl stetig zurückgegangen und 
hat Gott sei Dank im Jahre 1969 einen neuen Tief-
stand erreicht. Leider, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, kann nicht das gleiche von der Zahl 
der Berufskrankheiten gesagt werden. Diese waren 
bis zum Jahre 1968 rückläufig, stiegen jedoch im 
Jahre 1969 wiederum um 6,3 % an. Hier wird es 
einer eingehenden Untersuchung bedürfen, um die 

Ursachen für diesen erneuten Anstieg festzustellen 
und daraus die notwendigen Maßnahmen abzu-
leiten, die getroffen werden müssen. Bemerkens-
wert ist bei den Berufskrankheiten insbesondere die 
Zahl der angezeigten Fälle von Lärmschwerhörigkeit 
und Lärmtaubheit, die seit 1964 um mehr als das 
Dreifache gestiegen ist. Erfreulich ist dagegen der 
Rückgang der Hautkrebserkrankungen auf ein Drit-
tel im gleichen Zeitraum. 

Wie es der Ausschuß angeregt hatte, sind in den 
Ihnen vorliegenden Bericht nunmehr auch die Un-
fälle im häuslichen Bereich aufgenommen worden. 
Allerdings scheint die Bundesregierung den an-
geführten Zahlen Schätzungen zugrunde gelegt zu 
haben, die eine hohe Dunkelziffer aufweisen. Wir 
wären Ihnen, Herr Bundesminister, sehr dankbar, 
wenn wir hier etwas mehr Aufschlüsselung und 
Verdeutlichung bekommen könnten. Die Zahl der 
tödlichen Haus- und Freizeitunfälle, die der Bericht 
mit jährlich 10 000 angibt, ist jedoch bereits so 
alarmierend, daß noch weit eingehendere Unter-
suchungen auf diesem Gebiet erforderlich sein wer-
den. Die anderthalb Seiten, die der Bericht diesem 
zugegebenermaßen sehr schwierig zu erfassenden 
Bereich widmet, sind hierfür nach unserer Auffas-
sung völlig unzureichend. 

Die Bundesregierung war vom Ausschuß auf-
gefordert worden, Regelungen für die Einstellung 
von Sicherheitsingenieuren und Werksärzten zu er-
arbeiten. Sie hat mit der Ankündigung im vorliegen-
den Bericht, ein Arbeitsschutzgesetz zu erarbeiten, 
dieser Anregung Rechnung getragen. Die CDU hat 
sich in ihrem in Düsseldorf verabschiedeten Partei-
programm ausdrücklich für die gesetzliche Sicher-
stellung der werksärztlichen Betreuung ausgespro-
chen. Sie fordert dazu weiterhin, daß die Arbeits- 
und Sozialmedizin insbesondere durch Einrichtung 
entsprechender Lehrstühle an den Universitäten in 
ausreichender Zahl stärker gefördert wird. Letzteres 
wird vordringlich sein, da die zur Verfügung ste-
hende Zahl von Arbeitsmedizinern zu gering ist. 
Hier decken sich unsere Auffassungen, Herr Mini-
ster. Ich glaube, daß wir da gleichermaßen vorgehen 
sollten. 

Einer eingehenden Erörterung wird auch die 
Frage bedürfen, welcher Betrieb gesetzlich zur Ein-
stellung eines Werksarztes verpflichtet werden soll. 
Hierbei werden allerdings in besonderem Maße die 
Größe und die Unfallgefährdung berücksichtigt wer-
den müssen. 

(Abg. Dr. Ritz: Sehr wahr!) 

Wie es der Bericht bereits ausführt — und ich 
möchte das hier auch einmal herausstellen —, muß 
der besonderen Situation der Klein- und Mittel-
betriebe Rechnung getragen werden. Sie wären bei 
einer Verpflichtung zur Einstellung eines Werks-
arztes tatsächlich absolut überfordert. Wir würden 
es jedoch begrüßen, wenn die begonnenen Modelle 
der auf freiwilliger Basis gegründeten Werksarzt-
zentren fortgeführt würden. Die dort gemachten 
Erfahrungen werden bei den künftigen Beratungen 
sicherlich besonders wertvoll sein. 



6862 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 117. Sitzung. Bonn, Freitag, den 30. April 1971 

Lampersbach 

In diesem Zusammenhang sollte auch die Frage 
geprüft werden, inwieweit die ärztliche Versorgung 
im Betrieb z. B. durch praktische Ärzte, die sich 
nebenberuflich als Werksärzte verpflichten, ge-
sichert werden könnte. Bei dem allgemeinen Mangel 
in dieser Sparte wird es hier sicherlich zu Überle-
gungen kommen, die aus der Praxis heraus für die 
Betriebe auch praktikabel zu gestalten sind. 

Was hinsichtlich der Größe und der Unfallgefähr-
dung eines Betriebs im Hinblick auf die Verpflich-
tung zur Einstellung von Werksärzten gesagt wurde, 
gilt ebenso für die Sicherheitsingenieure. Der beson-
deren Situation der Klein- und Mittelbetriebe muß 
auch hier Rechnung getragen werden. Im übrigen 
wird man prüfen müssen, inwieweit Betriebsinge-
nieure durch eine entsprechende Ausbildung zu 
Sicherheitsingenieuren ausgebildet und als solche 
eingesetzt werden können. 

Herr Bundesminister, ich bin nicht der Auffassung, 
daß man durch ein noch so perfektionistisches Sy-
stem die Zahl der Arbeitsunfälle auf das uns wün-
schenswert erscheinende Maß herabdrücken kann. 
Ich stimme deshalb nicht ganz mit Ihren vorhin ge-
machten Ausführungen überein, daß man hier nur 
über Institutionen und besseren Ausbau etwas er-
reichen kann. Ich bin vielmehr der Auffassung, daß 
der tägliche Hinweis im Betrieb selbst, das tägliche 
Vor-Augen-Führen der Gefahren im Betrieb bei 
jedem einzelnen Arbeitnehmer ganz erheblich, sehr 
viel mehr als jede Institutionalisierung, dazu bei-
tragen kann, die Zahl der Unfälle zu verringern. 
Wir haben Beispiele für dieses System der täglichen 
Konfrontation mit der Gefahr durch Hinweisschilder, 
aber auch für exaktes Verhalten auf dem Betriebs-
gelände selbst, das so weit geht, daß kein Pkw 
darauf fahren darf. Sie liefern den Beweis dafür, daß 
man auch ohne erhebliche Kostenbelastungen die 
Unfälle auf ein Mindestmaß reduzieren kann. Der 
von mir angezogene Betrieb hat die geringste Un-
fallquote innerhalb der Bundesrepublik überhaupt. 

Meine Damen und Herren, auch dieser Bericht 
zeigt wieder, daß wir die bereits begonnenen Maß-
nahmen fortsetzen und alle Anstregungen unter-
nehmen müssen, damit dieser Bericht, der in nüch-
ternen Zahlen Tausende von Schicksalen enthält, 
der Tausende von Fällen erfaßt, in denen der Be-
troffene einen Unfall oder eine Krankheit im Beruf 
erlitten hat, in den nächsten Jahren eine bessere 
Bilanz aufweisen kann. Wir freuen uns über manche 
günstige Entwicklung, die sich als Folge der bereits 
geleisteten Arbeit auf dem Gebiet des Arbeits-
schutzes in den letzten Jahren ergeben hat. Über 
manche andere Entwicklung müssen wir allerdings 
nach wie vor besorgt sein. 

Die CDU/CSU wird es sich auch in der Zukunft 
zur Aufgabe stellen, eine Verbesserung des Arbeits-
schutzes zu erreichen und damit die Zahl der Un-
fälle, soweit das überhaupt möglich ist, auf ein 
Mindestmaß herabzudrücken. Wir werden das in 
der Gesetzesarbeit durch Taten beweisen. 

(Allseitiger Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Geiger. 

Geiger (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen, geehrte Herren! Ich darf mich zu-
nächst einer angenehmen Pflicht entledigen und 
dem Kollegen Lampersbach für seine sachliche Wür-
digung recht herzlich danken. Es freut mich aufrich-
tig, daß es auch noch Übereinstimmung zwischen 
der Koalition und der Opposition gibt. Ganz beson-
ders freut mich, daß in diesem Bereich die Fakten 
und damit auch die Arbeit des Bundesarbeitsmini-
steriums und des Herrn Bundesarbeitsministers 
richtig gewürdigt geworden sind. 

(Allseitiger Beifall.) 

Dies ist der erste Bericht, den diese Bundes-
regierung ganz erstellt und vorgelegt hat; der 
letzte Bericht war noch von der vorigen Bundes-
regierung konzipiert. Ich kann hier nur unter-
streichen, was der Kollege Lampersbach gesagt hat. 
Dieser Bericht ist nicht nur an Umfang größer 
geworden, sondern vor allem auch an Inhalt. Er 
ist auch in der Weiterentwicklung gegenüber den 
vorherigen Berichten besser geworden. Das gilt ganz 
besonders für die graphische Darstellung der Ent-
wicklung im Unfallgeschehen. 

Mit der Vorlage des Unfallverhütungsberichts 
wird das Bundesarbeitsministerium dem Auftrag 
des Parlaments gerecht, das Unfallgeschehen darzu-
stellen, damit die entsprechenden Schlußfolgerun-
gen gezogen werden können. Dieser Bericht er-
möglicht bessere Schlußfolgerungen für die künf-
tige Arbeit. 

Bedauerlicherweise hat die Unfallhäufigkeit 1968 
gegenüber dem Jahr 1967 wieder etwas zugenom-
men. Offensichtlich hängt diese Entwicklung mit der 
Zunahme der Beschäftigtenzahlen zusammen. Im 
Jahre 1967 hatten wir den tiefsten Beschäftigungs-
stand. Wir hatten aber auch einen merklichen Rück-
gang der Zahl der Arbeitsstunden zu verzeichnen. 
Sicherlich trägt auch die Tatsache, daß heute oft 
viele Überstunden geleistet werden müssen und da-
durch der Arbeitnehmer physisch überlastet ist, mit 
zu der steigenden Unfallhäufigkeit bei. Nicht zuletzt 
ist in diesem Zusammenhang auch das Problem der 
wachsenden Zahl ausländischer Arbeitnehmer zu 
sehen. 

Wenn man die Entwicklung über einen langen 
Zeitraum hinweg betrachtet, gelangt man zu der 
erfreulichen Feststellung, daß die Zahl der tödlichen 
Unfälle in der Zeit von 1949 bis 1969 um 25 % 
zurückgegangen ist. Absolut sind die Zahlen aller-
dings immer noch erschreckend. Im Jahre 1949 
waren 8162 tödliche Arbeitsunfälle zu verzeichnen; 
1969 waren es 6247. 

Daß aber der eingeschlagene Weg zur Vermin-
derung der Unfallhäufigkeit richtig ist, zeigt allein 
schon die vom Kollegen Lampersbach angeführte 
Entwicklung bei den häuslichen Unfällen. Dort, wo 
keine intensive Beratung erfolgt, dort, wo keine 
Sicherheitsbeauftragten, keine Unfallingenieure 
tätig sind, sondern wo allenfalls das Maschinen-
schutzgesetz eine gewisse Einwirkung hat, ist die 
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Zahl der Unfälle geradezu erschreckend. Es waren 
10 000 Todesopfer bei häuslichen Unfällen zu be-
klagen, die nicht von den Berufsgenossenschaften 
erfaßt werden. 

Eine der zwingenden Erkenntnisse aus diesem 
Bericht ist, daß auf diesem Gebiet trotz der Zusam-
menarbeit der Tarifpartner und einiger sonstiger 
durch die Bundesregierung installierter Einrichtun-
gen mehr getan werden muß. Da reichen auch die 
Sonderveranstaltungen, die da und dort in meinem 
Lande und im Lande Nordrhein-Westfalen zusam-
men mit den Beteiligten durchgeführt worden sind, 
nicht aus. Es zeigt sich aber, daß wir auf dem 
richtigen Wege sind. 

Meine Damen und Herren, die volkswirtschaft-
liche Bedeutung der Betriebsunfälle ist groß. 5,1 Mil-
liarden DM Kosten entstehen durch sie jährlich ohne 
die Fülle von privaten Mehraufwendungen, die nie-
mand erfassen kann. Im Betrieb entstehen allein 
5000 DM Kosten bei einem Betriebsunfall, ganz zu 
schweigen von dem menschlichen Leid, das durch 
einen solchen Unfall entsteht, und von dem oft ver-
lorengehenden Lebensglück. 

Meine Damen und Herren, die staatliche Ge-
werbeaufsicht, die den Ländern untersteht, hat ihr 
Personal vermehrt. Trotzdem reicht dieses Personal 
nicht aus, um die gesetzlich vorgeschriebene oder 
gar die notwendige Inspektion durchführen zu 
können. Die Beamten müssen auch den Immissions-
schutz und den Strahlenschutz — bei dem meistens 
die Gewerbeaufsichtsämter zuständig sind — wahr-
nehmen. 

Trotzdem will ich die in den letzten zwei Jahren 
zustande gekommene Zusammenarbeit zwischen den 
Gewerbeaufsichtsbeamten und den Betriebsräten in 
den Betrieben lobend hervorheben. Auch die schon 
genannten Sonderveranstaltungen der beiden Län-
der Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg 
möchte ich hier lobend erwähnen. 

Gerade diese Zusammenarbeit zwischen der Ge-
werbeaufsicht und dem Aufsichtsdienst der Berufs-
genossenschaften erbrachte ein positives Ergebnis. 
In dem vorliegenden Bericht findet sich dafür ein 
sehr eindrucksvolles Beispiel. Es wird dort darge-
legt, daß unser 113 m hohes Neues Hochhaus — es 
hat 31 Stockwerke — auf Grund der intensiven Vor-
bereitung und Zusammenarbeit der Gewerbeauf-
sicht, der Berufsgenossenschaften und der Sicher-
heitsbeauftragten ohne einen schweren Unfall er-
richtet werden konnte. Meine sehr verehrten Da-
men und Herren, das scheint mir bedeutsam zu sein, 
weil es sich schließlich um ein bedeutendes Bauwerk 
handelt, und zwar nicht nur wegen der darin Tä-
tigen, sondern vor allen Dingen wegen der tech-
nischen Konstruktionen auf dem beengten Raum. 
Wenn man dagegen bedenkt, daß allein beim Bau 
der Autobahn Frankfurt — Nürnberg in den Jahren 
1956 bis 1964 21 Tote bei Arbeitsunfällen zu be-
klagen waren, so wird deutlich, daß die Entwicklung 
positiv beeinflußt werden kann. 

Meine Damen und Herren, die Zahl der Sicher-
heitsbeauftragten hat sich um 7 v. H. erhöht. Wir 

haben jetzt insgesamt 268 869 solche Sicherheitsbe-
auftragte in den Betrieben. Trotzdem gibt es noch 
13 000 Betriebe ohne einen Sicherheitsbeauftragten. 
Für die Zukunft stellt sich ganz besonders die Auf-
gabe, auch ausländische Arbeitnehmer in stärkerem 
Maße als Sicherheitsbeauftragte einzusetzen und 
ihnen das notwendige Wissen und die notwendigen 
Kenntnisse zu vermitteln. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Ich will mich nicht zu dem Problem äußern, die 
Entwicklung durch Zu- und Abschläge zu beein-
flussen, Abschläge bei solchen Betrieben, die in der 
Unfallverhütung vorbildlich sind, und Zuschläge bei 
solchen Betrieben, bei denen die Unfallverhütung 
im argen liegt. Ein Studium des Berichtes ergibt 
aber, daß dort, wo wesentliche Abschläge gemacht 
worden sind, auch die Zahl der Unfälle im ganzen 
zurückgegangen ist. Deshalb sollte dieses System 
der Abschläge und Zuschläge weiter ausgebaut 
werden. Die Abschläge stellen also durchaus eine 
Möglichkeit dar, die Entwicklung zu beeinflussen. 

Ein nicht ganz befriedigendes Kapitel ist die Frage 
der Strafen für Säumige. Auch solche gibt es noch 
— trotz der Bedeutung der Unfallverhütung. Die 
Verwarnungen und Strafen sind zwar vermehrt 
worden, aber oft sind die Gerichte überfordert. Die 
ordentlichen Gerichte, die mit diesem Bereich we-
nig zu tun haben, sind den Anforderungen meistens 
nicht gewachsen und betrachten Vergehen gegen 
Arbeitsschutzbestimmungen — auch wenn diese 
Vergehen schwere Folgen haben könnten — als 
Kavaliersdelikte. 

Wir werden die Schulung und Ausbildung weiter 
fortsetzen müssen. Sie ist vermehrt worden, sie ist 
aber noch nicht ausreichend. Eine durchschnittliche 
Schulung der Sicherheitsbeauftragten an 1 bis 1,2 
Tagen ist nach Auffassung der sozialdemokratischen 
Bundestagsfraktion zu wenig. Verdienstvoll ist es 
aber — und deshalb will ich es hervorheben —, daß 
die Arbeitgeber und die Gewerkschaften bei der 
Ausbildung von Sicherheitsbeauftragten und Sicher-
heitsingenieuren ein hohes Maß getragen haben. 
Ganz besonders sind es die Gewerkschaften gewe-
sen, die unter hohen Kosten viele Kurse und Veran-
staltungen zur Verbesserung des Unfallschutzes und 
der Tätigkeit der Sicherheitsbeauftragten durchge-
führt haben. 

Hier muß noch einmal herausgehoben werden, 
daß der hohe Anteil der ausländischen Arbeitneh-
mer an der Zahl der Unfallgeschädigten — allein 
15 % bei den tödlich verlaufenen Unfällen — stär-
ker gesehen werden muß. Die Schulung dort muß 
auch intensiver durchgeführt werden. 

Welche Schlußfolgerungen sind aus diesem Be-
richt zu ziehen? Noch einmal darf ich feststellen, daß 
der Bericht gut gelungen und gut gestaltet ist. Er 
darf und kann nicht nur eine Anhäufung von Zah-
len und Schaubildern sein, sondern er muß die 
Grundlage für die künftige weitere Arbeit aller Be-
teiligten sein. Er dient vor allem — das ist ein gro-
ßes Verdienst — der stärkeren Bewußtmachung der 
Notwendigkeiten und der Möglichkeiten der Un-
fallverhütung. Wenn dies in stärkerem Maße ge- 
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schieht, wird die Entwicklung — dessen bin ich 
sicher — weiter positiv verlaufen. 

Man sollte auch den hohen erzieherischen Wert 
des Berichts herausheben. Er kann in vielen Fällen 
die Grundlage für schöpferische Leistungen zur Un-
fallverhütung bei allen Beteiligten sein. Das Ziel 
— darin sehe ich einen Sinn dieses Berichtes — wird 
durch die Verbreitung der Erkenntnisse über die Hu-
manisierung des Arbeitslebens leichter zu erreichen 
sein. 

Lassen Sie mich deshalb an dieser Stelle den Be 
teiligten den Dank der sozialdemokratischen Bundes-
tagsfraktion aussprechen. Er gilt dem Arbeitsmini-
sterium, den Berufsgenossenschaften, der Gewerbe-
aufsicht und den Instituten, aber ebenso den Sicher-
heitsbeauftragten, den Gewerkschaften und den Ar-
beitgebern. Für die sozialdemokratische Bundes-
tagsfraktion ergibt sich für die Zukunft die Aufgabe, 
diese Entwicklung fortzuführen und vor allen Din-
gen auch auf der betrieblichen Ebene den Gesund-
heitsschutz und die Gesundheitssicherung stärker 
auszubauen, aber nicht nur diesen medizinischen 
Schutz, sondern vor allen Dingen auch den techni-
schen Schutz. Es ist bereits von Herrn Minister 
Arendt ausgeführt worden, daß nicht nur Kontrol-
len von außen eine solche Entwicklung beeinflussen 
können, sondern daß man auch durch sinnvolle Aus-
gestaltung der innerbetrieblichen Unfallverhütungs-
maßnahmen, durch sinnvolle Berufung und Ausbau 
des werksärztlichen Dienstes ebenso wie durch obli-
gatorische Bestellung von Sicherheitsingenieuren, 
die ihre Aufgabe unabhängig erfüllen können, ent-
sprechende Entwicklungen beschleunigen kann. 

Eines sollten wir dabei nicht außer acht lassen: 
zwar gibt es da und dort an den Hochschulen Lehr-
stühle für Arbeitsmedizin; die Vorlesungen dieser 
Professoren werden aber nur von wenigen Hörern 
besucht. Dabei haben die Arzte später gerade in die-
sem Bereich viel zu tun. Der Grund für die geringe 
Hörerzahl in diesem Fach ist darin zu sehen, daß 
Arbeitsmedizin zum größten Teil kein Pflichtfach ist. 
Das führt dazu, daß die Studenten angesichts ihrer 
allgemeinen Überlastung diese Vorlesungen nicht 
belegen, obwohl sie später im Beruf gerade im Be-
reich der Arbeitnehmer und der Arbeitswelt zahl-
reiche Aufgaben zu erfüllen haben. 

Es besteht kein Grund, die Probleme überzube-
werten. Ebenso aber ist kein Grund vorhanden, sie 
zu bagatellisieren. Die sozialdemokratische Bundes-
tagsfraktion sieht durch diesen Bericht und die sich 
aus ihm ergebenden Erkenntnisse ihre Politik einer 
umfassenden Gesundheitsvorsorge und Gesundheits-
sicherung, ihre Politik der Schadensverhütung be-
stätigt. Sie hat dabei nicht nur die volkswirtschaft-
liche Bedeutung dieser Politik im Auge. Vielmehr 
dient diese Politik den Menschen, der Erhaltung 
ihrer Gesundheit und damit auch der Vergrößerung 
ihres Lebensglücks. Das ist fürwahr eine Aufgabe, 
die des Bundestages würdig ist. 

(Allseitiger Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Geldner. 

Geldner (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich darf zunächst fest-
stellen, daß hinsichtlich dieses Unfallberichts eine 
weitgehende Einigkeit zwischen Regierung und Op-
position besteht. Auch Kollege Lampersbach hat in 
seinen Ausführungen diesen Unfallbericht des Jah-
res 1968/69 hier gewürdigt. Ich möchte aber auch 
im Namen der Fraktion der Freien Demokraten an 
dieser Stelle dem Ministerium den Dank für diesen 
umfassenden Bericht aussprechen, der sich sehr 
wohltuend von den Berichten der Vorjahre abhebt. 
Das betrifft zunächst einmal seine Gestaltung. Er 
ist gegliedert in einen Textteil, den Berichtsteil, die 
Vorschriften über den Arbeitsplatz und die Zahlen-
übersicht. Wenn man bei der Papierflut, die heute 
auf uns zukommt, diesen Bericht näher analysiert, 
so kann man wohl sagen, daß er nicht nur den Abge-
ordneten, sondern allen denen, die sich damit zu be-
fassen haben, eine verständliche Unterlage sein 
wird. 

Leider hat die Zahl der angezeigten Unfälle weiter 
zugenommen. Wie ich allerdings aus der Entwick-
lung des Jahres 1970 ersehen kann — wir haben 
einige Zahlen bekommen —, ist, während das Unfall-
geschehen im Jahre 1968/69 um 4,7 %, gestiegen ist, 
im Jahre 1969/70 nur noch ein Anstieg um 1,8 % zu 
verzeichnen. Ich glaube, das sollte eine gewisse Er-
munterung für die Regierung sein, alles daranzu-
setzen, das Unfallgeschehen noch weiter herabzu-
drücken. 

Wenn man in erster Linie die menschliche Tragik, 
die sich aus den Unfällen ergibt, auf der anderen 
Seite aber auch die aus den Unfällen resultierenden 
wirtschaftlichen Ausfälle betrachtet, so muß uns die-
ser Unfallbericht weiter zu denken geben. Gerade 
bezüglich der Wegeunfälle, deren Zahl eminent zu-
genommen hat — wenn sie auch nur 10 % der Zahl 
der gesamten Unfälle ausmachen — und die gerade 
die schweren Gesundheitsschädigungen nach sich 
ziehen, ist es auch für die Unfallforschung eine Auf-
gabe der Zukunft, alles daranzusetzen, die Aufklä-
rung auf diesem Gebiet nachhaltiger zu gestalten, 
damit die Zahl dieser Wegeunfälle zurückgedämmt 
werden kann. Diese hohe Zuwachsrate der Wege-
unfälle ist vielleicht auch eine verkehrspolitische 
Frage, die in Zukunft eingehend geprüft werden 
muß. 

Ich darf nun auf die wirtschaftlichen Aussagen des 
Berichts und die Aufwendungen eingehen. Allein die 
Unfallversicherung hat diese Aufwendungen mit 
mehr als 5 Milliarden DM im Jahre beziffert, wobei 
natürlich die Ausfälle in den Betrieben noch nicht 
voll berücksichtigt sind. In diesem Zusammenhang 
darf ich bemerken, daß sich auf Seite 39 des Berichts 
bezüglich der Berufsgenossenschaft ein Fehler ein-
geschlichen hat. Es darf dort nicht heißen: „pro 
tausend Beschäftigte", sondern es muß heißen, daß 
ein Beschäftigter eine Zahlung von durchschnittlich 
200 DM zu leisten hat. Es ist für uns von eminenter 
Bedeutung, daß auch diese Kosten, die in dem Bericht 
noch nicht erfaßt sind — sie gehen zum Teil bis zu 
5 000 DM pro Unfall , in Betracht gezogen werden. 

Bei dieser Gelegenheit muß auch einmal darauf 
geachtet werden, daß gerade die kleinen und mitt-
leren Betriebe angesichts der Unfallhäufung den 
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Kostenfaktor mehr denn je in ihr Kalkül einbeziehen 
müssen. Die Großbetriebe verfügen ohnehin über die 
Grundlagen für eine solche Berechnung. Ich glaube, 
wir müssen dem Unfallgeschehen vor allem im hand-
werklichen und mittelständischen Bereich größere 
Beachtung schenken. Diese Frage ist von eminenter 
Bedeutung. Wir Freien Demokraten begrüßen es, 
daß heute eine intensivere Unfallforschung betrie-
ben  wird-  und entsprechende Arbeiten insbesondere 
über arbeitsmedizinische und sicherungstechnische 
Fragen in Auftrag gegeben werden. 

In diesen Bereich gehört auch die Skizzierung 
eines Gesetzentwurfs über den Ausbau des Arbeits-
schutzes durch sicherheitstechnische Fachkräfte und 
Betriebsärzte. Das muß jedoch zunächst mit allen 
Gruppen, die sich mit Fragen des Unfallgeschehens 
befassen, abgestimmt werden, damit nach einer sach-
gemäßen Behandlung optimale Lösungen gefunden 
werden können. Dabei ist insbesondere zu berück-
sichtigen, daß in der gewerblichen Wirtschaft der 
überwiegende Teil der Arbeiter in Betrieben mit 
weniger als 200 Beschäftigten tätig ist. Maßnahmen, 
die, wie ich schon ausführte, in Großbetrieben sehr 
viel deutlicher werden, müssen in Zukunft auch in 
Kleinbetrieben sichtbarere Auswirkungen haben. Ich 
möchte das nur erwähnen, damit bei der weiteren 
Arbeit an diesem Fragenkomplex allen Gegeben-
heiten Rechnung getragen wird. 

Die Unfallhäufigkeit ist bei ausländischen Beschäf-
tigten wesentlich größer als bei deutschen Arbeit-
nehmern. Die vergleichsweise hohe Quote von Un-
fällen, die ausländische Arbeitnehmer erleiden, läßt 
die Vermutung zu, daß ihre Gefährdung bei Auf-
nahme der Tätigkeit sehr viel größer ist als nach 
einer gewissen Anpassung an die Umgebung, nach 
Kenntnis der Unfallmöglichkeiten und nach entspre-
chender Einstellung. Es ist wichtig, daß wir darauf in 
Zukunft unser besonderes Augenmerk lenken. Der 
Katalog der geplanten und eingeleiteten Maßnah-
men wird sicherlich dazu beitragen, die Distanz der 
ausländischen zu den deutschen Arbeitnehmern, was 
die Unfallhäufigkeit angeht, in Zukunft wesentlich 
zu verringern. 

In diesem Bericht ist u. a. festgestellt — ich bitte, 
das nicht falsch zu verstehen —, daß für die Beamten 
der Weg zum Arbeitsplatz wesentlich unfallträch-
tiger ist als umgekehrt. Das hängt wahrscheinlich 
damit zusammen, daß sie rechtzeitig am Arbeitsplatz 
erscheinen wollen. 

Im Ausschuß ist auch der Wunsch nach einer bes-
seren Erfassung der Unfälle im häuslichen Bereich 
geäußert worden. Ich hoffe, daß diesem Wunsch in 
Zukunft Rechnung getragen wird. Darüber gibt es 
— das darf ich einmal kritisch anmerken — bis heute 
noch keine Statistik, weil die entsprechenden Vor-
aussetzungen fehlen. Die meisten Unfälle im häus-
lichen Bereich konnten bis dato noch nicht erfaßt 
werden. 

Wir Freien Demokraten begrüßen diesen Bericht 
und bedanken uns dafür. Obwohl es sehr schwierig 
sein wird, sollten wir aber auch die Erfahrungen, die 
in anderen Staaten auf diesem Gebiet gesammelt 
worden sind, in unsere Überlegungen einbeziehen. 

Ich weiß, daß es sehr schwierig ist, Vergleiche zu 
anderen westeuropäischen Staaten oder zu den USA 
zu ziehen. Trotzdem sollten wir die Vorstellungen, 
die andere Staaten zur Frage der Unfallverhütung 
entwickelt haben, zur Kenntnis nehmen. 

Der Gesetzgeber ist nur in beschränktem Umfang 
in der Lage, seinen Teil zur Unfallverhütung beizu-
tragen. Letztlich wird es von jedem einzelnen ab-
hängen, in welche Unfallrisiken er sich durch das 
Nichtbeachten von Sicherheitsvorschriften begibt. 

(Vorsitz: Vizepräsident Dr. Schmitt- 
Vockenhausen.) 

Dieser Bericht soll mit deutlich machen, daß es 
sich für den einzelnen Beschäftigten, auch aus wirt-
schaftlicher Sicht betrachtet, lohnt, mögliche Ge-
fahrenquellen zu erkennen und durch ein entspre-
chendes Verhalten körperliche und wirtschaftliche 
Schädigungen in Zukunft zu vermeiden. 

Wir Freien Demokraten begrüßen diesen Bericht 
und hoffen, daß dieser Bericht des Jahres 1968/69 ein 
Leitfaden sein wird, um in Zukunft das Unfallge-
schehen in der Bundesrepublik noch aktiver zu er-
fassen und damit zurückzudrängen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Aussprache in erster Lesung. Der Älte-
stenrat schlägt Ihnen vor, den Bericht an den Aus-
schuß für Arbeit und Sozialordnung zu überweisen. 
Andere Vorschläge liegen nicht vor. — Es ist so 
beschlossen. 

Ich rufe Punkt 20 der heutigen Tagesordnung auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Bildung und Wissenschaft (16. 
Ausschuß) über den Antrag der Abgeordne-
ten Dr. Martin, Dr. Schober, Dr. Kotowski, 
Dr. Mikat, Rock, Dr. Schulze-Vorberg und der 
Fraktion der CDU/CSU betr. die soziale Lage 
der Schriftsteller, Komponisten und bilden-
den Künstler 

— Drucksachen VI/467, VI/2081 —

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Schober 
Abgeordneter Wende 

Die Herren Berichterstatter haben um das Wort 
gebeten. Zunächst hat Herr Abgeordneter Dr.  Scho-
ber das Wort als Berichterstatter. 

Dr. Schober (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Dieses Haus hat 
sich am 17. April 1970 mit einem Antrag der Frak-
tion der CDU/CSU beschäftigt, wonach die Bundes-
regierung aufgefordert wird, eine Sozialenquete 
über die soziale Lage der Schriftsteller, Komponisten 
und bildenden Künstler durchzuführen. Es ist in der 
Debatte des damaligen Tages von allen Fraktionen 
einhellig befürwortet worden, daß wir uns um den 
von mir eben genannten Personenkreis kümmern, 
und auch, die Beratung im Wissenschaftsausschuß hat 
ergeben, daß wir die Ergebnisse dieser Sozial- 
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enquete gern so bald wie möglich vorliegen haben 
möchten Wir waren uns also in dieser Frage einig. 

Nun hat aber die Sache einen Verlauf genom-
men, der die weitere Behandlung ein bißchen schwie-
rig gemacht hat. Ausgegangen war die Anregung 
zur Sozialenquete über die künstlerischen Berufe 
vom Verband deutscher Schriftsteller. Der Verband 
deutscher Schriftsteller hat die Verhandlungen im 
Bundestag und auch die Überlegungen der Bundes-
regierung offenbar nicht abwarten können oder nicht 
abwarten wollen. Er hat sich an ein privates In-
stitut gewandt, nämlich an das Hamburger Institut 
für Projektstudien. Dieses Institut ist im Augenblick 
dabei, die von uns beantragte Sozialenquete über 
Komponisten, Schriftsteller und bildende Künstler 
durchzuführen. 

Wir haben es ein wenig bedauert, daß die Sozial-
enquete dadurch aus der direkten Einflußnahme 
dieses Hauses und der Bundesregierung gekommen 
ist. aber der Wissenschaftsausschuß war einmütig 
der Auffassung, daß man nicht noch eine zweite 
Sozialenquete über diesen Personenkreis veranstal-
ten sollte. Wir werden also die Ergebnisse, die hof-
fentlich bald vorliegen, zur Kenntnis nehmen und 
daraus Folgerungen zu ziehen versuchen. 

Nun ist aber insofern eine neue Situation einge-
treten, als sich der Personenkreis, über den wir gern 
Aufschluß erhalten möchten, ausgeweitet hat. Bei 
unseren Überlegungen darüber, wie es all den Men-
schen geht, die selbständig künstlerisch tätig sind, 
hat sich ergeben, daß uns auch die freien Bühnen-
darsteller, die Musikerzieher, die Musikinterpreten 
und schließlich auch im weiteren Sinne die Journa-
listen, die Bildjournalisten und die ständigen freien 
Mitarbeiter der Rundfunk- und Fernsehanstalten in 
ihrer Lebenshaltung, auch in ihrer Selbsteinschät-
zung, noch Fragen aufgeben. 

Wir waren deswegen im Bundestagsausschuß für 
Bildung und Wissenschaft einmütig der Auffassung, 
daß die ursprünglich geforderte Sozialenquete auf 
diesen Personenkreis ausgedehnt werden sollte. Es 
ist nun die Frage, wie das gemacht werden soll, ob 
einfach ein Anschlußauftrag an das Hamburger 
Institut für Projektstudien gegeben werden soll, 
oder ob ein anderes Institut mit der Durchführung 
dieser Untersuchungen beauftragt werden soll. 
Eigentlich ergibt sich aus der Natur der Sache ein 
Anschlußauftrag an das Hamburger Institut, aber 
es ist ohne Zweifel so — das haben wir jedenfalls 
durch unsere Nachfragen erfahren —, daß das 
Hamburger Institut schon mit dieser Enquete sehr 
stark belastet ist und daß wir die Ergebnisse der 
Untersuchungen über die Lage der Schriftsteller, 
Komponisten und bildenden Künstler nicht auf ein-
mal bekommen werden, sondern daß hier eine 
Untersuchung der Reihe nach stattfindet. Es ist 
zu befürchten, daß die Sache, wenn wir die Sozial-
enquete auf neue Personenkreise ausdehnen, noch 
länger dauern wird. Es wäre deswegen durchaus 
zu überlegen, ob man nicht ein anderes Institut mit 
der Erarbeitung dieser erweiterten Sozialenquete 
beauftragen sollte. 

Nun einige wenige kurze Worte über die Per-
sonenkreise, die neuerdings angesprochen werden 

sollen. Zunächst haben uns, wie ich schon sagte, 
die Musikinterpreten und die Musikerzieher vor-
geschwebt — auch sie ein bedeutender Bestandteil 
des Kulturlebens unserer Gesellschaft. Ich meine, 
daß alle diejenigen, die sich mit dem Musikleben 
in unserer Gesellschaft beschäftigen, zur Kenntnis 
nehmen müssen, daß es .zumindest nach außen nicht 
mehr den Anschein hat, als sei Deutschland das 
führende Land der Musik. Bei internationalen 
Musikwettbewerben schneiden unsere Bewerber 
nicht immer am günstigsten ab. Es gibt andere 
Länder, die eine sehr viel konsequentere Förderung 
des musikalischen Nachwuchses betreiben. 

Wir möchten gerne Auskunft darüber erhalten, 
wie die Situation — — 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Herr Kollege Schober, entschuldigen Sie bitte: es 
liegt ein Schriftlicher Bericht vor, und diesen Bericht 
wollen Sie ergänzen. Ich habe die Sorge, daß wir 
ein wenig in eine Aussprache kommen. Sie können 
sich ja im Rahmen der Debatte gern wieder zu 
Wort melden. 

Dr. Schober (CDU/CSU) : Herr Präsident, ich 
glaube, daß ich mich an den Bericht halte. Ich bin 
dabei, die Meinung des Ausschusses ein bißchen 
ausführlicher darzustellen. Aber ich werde mich, 
wenn Sie es wünschen, in dieser Frage auch kurz 
fassen. 

Wir meinen, daß wir auch die Lage der Musik-
erzieher und der Musikinterpreten untersuchen las-
sen sollten, vor allen Dingen im Hinblick auf die 
Altersversorgung dieses Personenkreises. Sie wis-
sen sicherlich ebenso wie wir im Ausschuß, daß all 
diejenigen, die sich der Musik als Lebensaufgabe 
verschrieben haben, in wirtschaftlicher Hinsicht 
nicht in der besten Situation sind, vor allen Dingen 
auch bezüglich ihrer Altersversorgung. 

Der Ausschuß ist weiter der Auffassung, daß wir 
uns auch der freien Journalisten annehmen sollten. 
Hier ist die Lage insofern ein wenig verworren, als 
die freien Journalisten gewissermaßen in drei Kate-
gorien einzuteilen sind. Es handelt sich bei ihnen 
einmal um Arbeitnehmer, die in einem befristeten 
oder unbefristeten Arbeitsverhältnis stehen; zwei-
tens handelt es sich um freie Mitarbeiter, bei denen 
die rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzun-
gen einer selbständigen Tätigkeit gegeben sind; 
schließlich geht es noch um die sogenannten selb-
ständigen freien Mitarbeiter, die in der Regel als 
arbeitnehmerähnliche Personen angesehen werden. 
Dieser ganze Komplex der freien Journalisten 
scheint uns ebenfalls erhellungsbedürftig, wiederum 
vor allen Dingen im Hinblick auf die soziale Lage 
im. Alter. 

Schließlich geht es noch um die Bühnendarsteller. 
Es ist vielleicht interessant zu wissen — auch das 
hat den Ausschuß beschäftigt —, daß 23 919 Perso-
nen bei Bühnen in der Bundesrepublik Deutsch-
land beschäftigt sind. Auch hier möchten wir gerne 
die soziale Lage erhellt haben; vor allen Dingen 
stellen wir hier die Frage: wie geht es dem bei der 
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Bühne beschäftigten Künstlern im Alter? Wir 
suchen auch hier nach Möglichkeiten, seine soziale 
Lage zu verbessern. 

Meine Damen und Herren, der Bundestagsaus-
schuß für Bildung und Wissenschaft bittet Sie heute, 
folgenden Beschluß zu fassen: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, einen 
Bericht über die soziale Lage der freien Bühnen-
darsteller, Musikerzieher, Musikinterpreten, 
Journalisten, Bildjournalisten und der ständigen 
freien Mitarbeiter der Rundfunk- und Fernseh-
anstalten dem Deutschen Bundestag vorzulegen. 
Der Bericht soll Auskunft geben über die Ein-
künfte und die Vermögensverhältnisse der ge-
nannten Personengruppen sowie über deren 
Stellung in der Gesellschaft (z. B. Schulbildung, 
Alter, soziale Sicherung, haupt- bzw. neben-
berufliche Tätigkeiten, Mitarbeit in Organisatio-
nen, soziologisches Selbstverständnis, Beurtei-
lung durch andere Gruppen). 

Der Bericht soll außerdem eine vergleichende 
Darstellung der wirtschaftlichen Lage und der 
sozialen Stellung der freien Bühnendarsteller, 
Musikerzieher, Musikinterpreten, Journalisten, 
Bildjournalisten und der ständigen freien Mit-
arbeiter der Rundfunk- und Fernsehanstalten in 
den vergleichbaren europäischen Ländern ent-
halten. 

Wir wären dem Hohen Hause dankbar, wenn die-
ser Beschluß gefaßt würde, denn dieser selbständig 
künstlerisch tätige Personenkreis ist für die Ge-
sellschaft — vor allen Dingen für die Zukunft un-
serer Gesellschaft und für die Bildung in unserer 
Gesellschaft —, wie wir als Ausschuß meinen, von 
erheblicher Bedeutung. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Wende. 

Wende (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich kann mich als Mit

-

berichterstatter im wesentlichen den Ausführungen 
von Herrn Kollegen Dr. Schober anschließen. Las-
sen Sie mich aber doch namens der sozialdemokra-
tischen Bundestagsfraktion zu dem Fragenkomplex 
noch einige Bemerkungen machen. 

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion be-
grüßt die Initiative des Ausschusses für Bildung und 
Wissenschaft zu diesem Bericht über die soziale Lage 
der freiberuflich Schaffenden in Kunst, Kultur und 
Publizistik. Sie ist weiterhin erfreut darüber, daß 
es bei den Beratungen im Ausschuß möglich gewe-
sen ist, mit den Vertretern der anderen Fraktionen 
Übereinstimmung in der Sache zu erzielen. Wenn es 
gegenüber dem ursprünglich angesprochenen Kreis 
von Schriftstellern, Komponisten und bildenden 
Künstlern in dem nunmehr vorliegenden Antrag zu 
der Erfassung nahezu sämtlicher frei beschäftigten 
Gruppen in Kunst- und Kulturleben gekommen ist, 

so sehen wir darin eine wünschenswerte und längst 
überfällige sozialpolitische Aufgabe. 

Während der Laufzeit der Ausschußberatungen 
— der Kollege Dr. Schober hat schon darauf hinge-
wiesen — wurde bekannt, daß einzelne Gruppen be-
reits Gegenstand von Untersuchungen bei verschie-
denen Instituten sind. So konnte in Erfahrung ge-
bracht werden, daß sich das Hamburger Institut für 
Projektstudien auf Grund einer eigenen Initiative 
zur Zeit mit einer umfassenden Analyse der schrift-
stellerisch Tätigen befaßt. Einer ähnlichen Befra-
gungsaktion von privater Seite sieht eine andere 
wichtige Gruppe in diesem Bereich, nämlich die der 
bildenden Künstler, entgegen. Daher wurden diese 
Gruppen in dem neuen Antrag, der heute zur Be-
schlußfassung vorliegt, nicht mehr namentlich er

-

wähnt; denn es erscheint in der Tat unzweckmäßig, 
neben diesen privaten Analysen gleichzeitig noch 
eine weitere Befragung durch eine für denselben 
Personenkreis geltende Aktion durch die Bundes-
regierung zu veranlassen. 

Andererseits ist es sicher nützlich, daß die dabei 
schon erarbeiteten grundsätzlichen Befragungskrite-
rien auch auf den heute nun im Antrag genannten 
Personenkreis, also freie Bühnendarsteller, Musik-
erzieher, Musikinterpreten, freie Journalisten, Bild-
journalisten und die ständigen freien Mitarbeiter 
der Rundfunk- und Fernsehanstalten, mit angewen-
det werden, zumal da einige dieser Berufsgruppen 
ohnehin ineinanderfließende Beschäftigungs- und 
Erwerbsmerkmale aufweisen und somit zu erwarten 
steht, daß hier mit einem verhältnismäßig geringen 
Aufwand ein hohes Maß an Aussagekraft erzielt 
werden kann. 

In seiner Rede auf dem Schriftstellerkongreß in 
Stuttgart am 21. November 1970 hat der Herr Bun-
deskanzler der Befürchtung Ausdruck gegeben, die 
Sozialenquete zur Situation freischaffender Künstler 
in der Bundesrepublik werde, wenn sie einmal vor-
liege, ein eher bedrückendes Bild ergeben. Allein 
diese sicherlich zutreffende Bemerkung macht doch 
deutlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
wie nötig eine solche Untersuchung ist. 

Betrachtet man nur einmal eine der Gruppen, die 
freien Mitarbeiter bei Rundfunk- und Fernseh-
anstalten z. B., deren soziale und rechtliche Lage 
erfreulicherweise auch andere Gremien — Gewerk-
schaften, Verband deutscher Schriftsteller, weitere 
Berufsorganisationen   zu verbessern bemüht sind, 
so stellt man bereits auf den ersten Blick unhalt-
bare, den Leistungen und der Bedeutung dieser 
Berufsgruppe für Staat und Gesellschaft keineswegs 
entsprechende Lebens- und Arbeitsbedingungen 
fest. Eine Vielzahl in sonstigen Bereichen längst 
geklärter sozialpolitischer Fragen ist hier noch un-
beantwortet, Fragen etwa wie: Gewähren die Rund-
funk- und Fernsehanstalten den freien Mitarbeitern 
eine Altersversorgung, wenn ja, unter welchen Vor-
aussetzungen und in welcher Höhe? Wie ist die 
Frage der Verfallbarkeit oder Rückzahlung bereits 
erworbener Versorgungsanwartschaften geregelt? 
Betrachten die Anstalten freie Mitarbeiter als arbeit-
nehmerähnliche Personen im Sinne von § 2 des 
Bundesurlaubsgesetzes und § 5 des Arbeitsgerichts- 
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gesetzes? Sind freie Mitarbeiter sozial- und arbeits-
losenversicherungspflichtig? Wie verhalten sich die 
Rundfunk- und Fernsehanstalten im Falle von 
Krankheit ihrer ständigen freien Mitarbeiter? All 
diese Probleme sind von den Rundfunk- und Fern-
sehanstalten in der Bundesrepublik noch nicht be-
friedigend und schon gar nicht einheitlich geregelt 
worden. Das geht auch aus den Antworten der 
Bundesregierung in Drucksachen VI/934 und VI/1981 
hervor, die auf Kleine Anfragen aus diesem Hause 
gegeben wurden. 

Gegenüber der wachsenden und auch zunehmend 
bewußten Abhängigkeit der Autoren von der Me-
dienindustrie stellt sich für diese nun grundsätzlich 
das Problem der politischen, ökonomischen und auch 
rechtlichen Standortbestimmung. Ein solches Lage-
bewußtsein zu ermitteln sollte auch Ziel einer sol-
chen Studie sein. Ohne genaue Kenntnis der Produk-
tionsverhältnisse, der ökonomischen und sozialen 
Situation der Autoren können sowohl der Staat als 
auch die für diesen Personenkreis tätigen Verbände 
den ökonomischen Problemdimensionen, die erwar-
tet werden müssen, kaum entsprechen, kann aber 
auch eine politische Verbindlichkeit nicht erreicht 
werden. 

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion sieht 
daher in dem heute zu fassenden Beschluß auf Er

-stellung einer Sozialenquete den zusammenfassen-
den Auftrag an die Bundesregierung, durch neue 
Erkenntnisse die Grundlage für notwendige gesell-
schaftspolitische Maßnahmen zur Verbesserung der 
Lage der in Kunst, Kultur und Publizistik frei Schaf-
fenden in unserem Land zu schaffen. 

(Beifall auf allen Seiten.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Den Antrag des Ausschusses, den der Herr Be-
richterstatter noch einmal vorgetragen hat, finden 
Sie auf der Drucksache VI/2081. Ich brauche ihn nicht 
zu wiederholen. Wer dem Antrag des Ausschusses 
auf Drucksache VI/2081 zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Zeichen. — Danke. Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Ich stelle einstimmige Be-
schlußfassung fest. 

Damit, meine Damen und Herren, stehen wir am 
Ende der heutigen Tagesordnung. Ich berufe die 
nächste Sitzung des Deutschen Bundestages auf Mitt-
woch, den 5. Mai 1971, 9 Uhr, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 11.17 Uhr.) 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Adams * 30. 4. 
Adorno 30. 4. 
Dr. Aigner * 30. 4. 
von Alten-Nordheim 30. 4. 
Dr. Arndt (Berlin) 30. 4. 
Dr. Artzinger * 1. 5. 
Dr. Bach 30. 4. 
Behrendt * 30. 4. 
Dr. von Bismarck 30. 4. 
Blumenfeld 30. 4. 
Dr. Burgbacher 30. 4. 
Buschfort 11. 5. 
Dasch 15. 5. 
Dr. Dittrich * 30. 4. 
Dröscher * 30. 4. 
Ehnes 30. 4. 
Dr. Evers 30. 4. 
Faller * 30. 4. 
Fellermaier * 30. 4. 
Flämig * 30. 4. 
Frau Dr. Focke 30. 4. 
Dr. Franz 4. 5. 
Dr. Furler * 30. 4. 
Frau Geisendörfer 30. 4. 
Gerlach ('Emsland) * 30. 4. 
Dr. Giulini 30. 4. 
Frau Griesinger 30. 4. 
Freiherr von und zu Guttenberg 15. 5. 
Dr. Haack 30. 4. 
Dr. Hallstein 30. 4. 
Dr. Jahn (Braunschweig) * 30. 4. 
Junghans 30. 4. 
Kienbaum 30. 4. 
Klinker * 30. 4. 
Dr. Koch* 30. 4. 
Lautenschlager * 30. 4. 
Liehr 30. 4. 
Dr. Lähr * 30. 4. 
Lücker (München) * 30. 4. 
Maucher 30. 4. 
Meister * 30. 4. 
Memmel * 30. 4. 
Metzger 30. 4. 
Müller (Aachen-Land) * 30. 4. 
Dr. Müller-Emmert 7. 5. 
Frau Dr. Orth* 30. 4. 
Ott 30. 4. 
Pieroth 30. 4. 
Dr. Probst 30. 4. 
Richarts * 30. 4. 
Riedel (Frankfurt) * 30. 4. 
Rollmann 18. 5. 
Dr. Schellenberg 30. 4. 
Schirmer 5. 5. 
Dr. Schmid (Frankfurt) 30. 4. 
Schmidt (München) 30. 4. 
Schneider (Königswinter) 30. 4.  

Dr. Schröder (Düsseldorf) 30. 4. 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Dr. Schulz (Berlin) 7. 5. 
Schwabe * 30. 4. 
Dr. Schwörer * 30. 4. 
Seibert 30. 4. 
Simon 14. 5. 
Springorum * 30. 4. 
Dr. Stark (Nürtingen)  7. 5. 
Stein (Honrath) 15. 5. 
Dr. Stoltenberg 30. 4. 
Strauß 12. 5. 
Strohmayr 30. 4. 
Dr. Warnke 30. 4. 
Weber (Heidelberg) 30. 4. 
Wehner 30. 4. 
Winkelheide 30. 4. 
Wischnewski 30. 4. 
Dr. Zimmermann 30. 4. 
Zink 30. 4. 

*) Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen des Euro-
päischen Parlaments 

Anlage 2 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Bayerl 
vom 29. April 1971 auf die Mündliche Frage des Ab-
geordneten Dr. Kliesing (Honnef) (CDU/CSU) 
(Drucksache VI/2113 Frage A 56) : 

Wird sich die Bundesregierung entsprechend der Entschließung 
der 58. Interparlamentarischen Konferenz vom Oktober 1970 in 
Den Haag um eine beschleunigte Ratifizierung des „Überein-
kommens zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme 
von Luftfahrzeugen" bemühen, das auf der Konferenz der Inter-
nationalen Zivilluftfahrtorganisation am 16. Dezember 1970 un-
terzeichnet wurde? 

Die Bundesregierung bemüht sich um eine be-
schleunigte Ratifizierung des Übereinkommens über 
die widerrechtliche Inbesitznahme von Luftfahr-
zeugen. Sie hat das Übereinkommen am 16. Dezem-
ber 1970 in Den Haag unterzeichnet. Im März 1971 
ist mit Vertretern Österreichs, der Schweiz und der 
Bundesrepublik für Ratifikationszwecke eine ge-
meinsame deutsche Übersetzung des in Den Haag 
vereinbarten Textes erarbeitet worden. Zur Zeit 
wird geprüft, ob und welche Änderungen aufgrund 
des Übereinkommens im deutschen Recht vorgenom-
men werden müssen. Die Bundesregierung wird so-
bald wie möglich den Entwurf eines Ratifikationsge-
setzes vorlegen. 

Anlage 3 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Bayerl 
vom 29. April 1971 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Memmel (CDU/CSU) (Drucksache 

VI/2113 Frage A 57) : 
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Wann beabsichtigt die Bundesregierung in Ausführung des 
Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 21. Januar 1969 
(2 BvR 724/67) die veralteten Vorschriften über die Ersatzzustel-
lung, insbesondere über die „Niederlegung bei der Post", zu 
ändern? 

Die zitierte Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts bietet keinen unmittelbaren Anlaß, das In-
stitut der Ersatzzustellung zu ändern. 

Das Bundesverfassungsgericht hat Ersatzzustellun-
gen, und zwar im konkreten Fall durch Niederle-
gung bei der Post, ausdrücklich als rechtsstaatlich 
unbedenklich anerkannt. Zur Begründung hat es 
darauf hingewiesen, daß Fristversäumnisse, die 
durch eine dem Adressaten nicht bekannt geworde-
nen Ersatzzustellung eintreten, durch eine Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand ausgeglichen wer-
den können. 

Der Schwerpunkt der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts liegt daher auch darauf, die in 
den Verfahrensordnungen umschriebenen Voraus-
setzungen für eine Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand so einzugrenzen und zu interpretieren, daß 
eine Verweigerung der Wiedereinsetzung nicht das 
rechtliche Gehör des Betroffenen verletzt. 

Diese verfassungskonforme Interpretation der 
Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung nachzu-
vollziehen, ist als reine Gesetzesauslegung Aufgabe 
der Rechtsprechung. Reformmaßnahmen des Gesetz-
gebers werden dadurch nicht veranlaßt. 

Anlage 4 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
28. April 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Ab-
geordneten Leicht (CDU/CSU) (Drucksache VI/2113 
Fragen B 1 und 2) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Stadt Weißenburg/ 
Elsaß einen Teil des sogenannten Sequesterlandes (Eigentümer 
sind Deutsche) zu einem Teil mit Wohnungen bebaut hat, wo-
für eine Entschädigung bis heute noch nicht gewährt worden 
ist? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um so schnell wie 
möglich wenigstens in diesen Fällen den Grundeigentümern zu 
einer Entschädigung zu verhelfen? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß im Gebiet 
der Stadt Weißenburg Grundbesitz zugunsten der 
Erweiterung des städtischen Wohngebietes enteignet 
worden ist und daß von diesen Enteignungen auch 
sequestrierte Grundstücke deutscher Eigentümer be-
troffen wurden. Es handelt sich dabei um Grund-
stücke, die unter die Rückgaberegelung des deutsch-
französischen Abkommens vom 31. Juli 1962 zur 
Regelung verschiedener Grenzfragen, auch Mundat-
waldabkommen genannt, fielen. Die französischen 
Behörden haben daher die Enteignungsentschädi-
gungen für diese Grundstücke bei der Sequesterver-
waltung hinterlegt. 

Wie Sie wissen, ist das deutsch-französische 
Grenzabkommen, das die Grundlage sowohl für die 
Rückgabe des sequestrierten deutschen Grundbe-
sitzes als auch für die Auszahlung der Entschädigun-
gen für den inzwischen enteigneten früheren deut

-schen Grundbesitz bilden würde, noch nicht in Kraft 
getreten. Infolgedessen hat die Bundesregierung 
auch keine Handhabe, im derzeitigen Stadium an 
die französische Regierung wegen der Auszahlung 
der Enteignungsentschädigungen heranzutreten. Das 
gilt auch für die Fälle, in denen die enteigneten 
Grundstücke inzwischen bebaut worden sind. 

Um die Nachteile auszugleichen, die sich für die 
deutschen Grundeigentümer aus dem Schwebezu-
stand des Vertrages ergeben, hat das Bundesaus-
gleichsamt auf Anregung des Auswärtigen Amts und 
mit Zustimmung des Bundesministers der Finanzen 
die Landesausgleichsämter angewiesen, die Bestim-
mungen des Reparationsschädengesetzes vom 12. Fe-
bruar 1969 bei Vorliegen der sonstigen gesetzlichen 
Voraussetzungen auch auf die Eigentümer des 
Sequesterlandes längs der deutsch-französischen 
Grenze anzuwenden. Die Entschädigung wird unter 
dem Vorbehalt gewährt werden, daß sie zurückge-
fordert werden kann, wenn es nach Inkrafttreten des 
Grenzabkommens zur Rückgabe der Grundstücke 
oder zur Auszahlung der französischen Enteignungs-
entschädigung kommt. 

Anlage 5 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
27. April 1971 auf die Schriftliche Frage des Abge-
ordneten Pfeifer  (CDU/CSU) (Drucksache VI/2113 
Frage B 3) : 

Trifft es zu, daß zur Finanzierung des für Anfang Juni in 
Frankfurt geplanten Künstlerkongresses keine öffentlichen Mit-
tel zur Verfügung gestellt werden, und welche Gründe waren 
hierfür ggf. maßgebend? 

Es trifft nicht zu, daß für die geplante Veranstal-
tung eines 1. Künstlerkongresses in Frankfurt am 
Main keine öffentlichen Mittel zur Verfügung ge-
stellt werden. Der Ausrichter dieses Kongresses, 
der Landesberufsverband bildender Künstler Hes-
sen e. V. in Frankfurt, hat bereits im Januar 1971 
einen Antrag auf eine finanzielle Zuwendung des 
Bundes zur Durchführung der Veranstaltung bei mir 
eingereicht. Nach Abstimmung mit dem Hessischen 
Kultusministerium und der Stadt Frankfurt, denen 
ähnliche Anträge zugegangen waren, und wieder-
holten Erörterungen mit dem Veranstalter wurde 
diesem am 1. April 1971 ein Bundeszuschuß in Höhe 
von 6500 DM zweckgebunden zur Mitfinanzierung 
bestimmter Ausgabepositionen (Dokumentation zur 
Vorbereitung des Kongresses, Dokumentationen 
über den Kongreß) in Aussicht gestellt. Aus haus-
haltsrechtlichen Gründen wurde der Veranstalter 
aufgefordert, vor der endgültigen Bewilligung der 
Mittel den Rechtsträger des Kongresses und damit 
rechtmäßigen Empfänger eines Zuschusses aus 
öffentlichen Mitteln nachzuweisen. Weitere Vor-
aussetzung für die Bewilligung des Zuschusses muß 
sein, daß der Träger des Kongresses im Ein-
vernehmen mit der überwiegenden Mehrheit der 
berufsständischen Organisationen der bildenden 
Künstler tätig ist und auch den nichtorganisierten 
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Künstlern die Möglichkeit zur Teilnahme bietet. 
Diese Nachweise hat der Landesberufsverband bil

-

dender Künstler Hessen e. V. inzwischen vorgelegt. 

Die schwierige Lage der freien Künstler ist be-
kannt. Grundsätzlich ist zu begrüßen, daß sich nun-
mehr auch die bildenden Künstler — wie vor 
ihnen vor allem die Schriftsteller um eine bes-
sere Berücksichtigung ihrer Belange bemühen wol-
len. Inwieweit die gesteckten Ziele erreicht werden, 
wird nicht zuletzt der geplante Kongreß zeigen. 
Eine Verbesserung der sozialen Lage des einzelnen 
Künstlers wird nicht ohne Auswirkungen auf das 
kulturelle Leben bleiben. Der Bund will mit der 
finanziellen Förderung dieses 1. Künstlerkongresses 
ebenso wie beim Schriftstellerkongreß im Herbst 
1970 in Stuttgart seine Anteilnahme an diesen Be-
strebungen in den Grenzen der ihm auf kulturellem 
Gebiet gegebenen Möglichkeiten zum Ausdruck 
bringen. 

Anlage 6 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
28. April 1971 auf die Schriftliche Frage des Abge-
ordneten Müller (Remscheid) (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/2113, Frage B 4) : 

Weshalb hat die Bundesregierung bisher noch nicht den  Be-
ru f des Bademeisters als Ausbildungsberuf staatlich anerkannt 
und eine entsprechende Ausbildungsordnung erlassen? 

Ich gehe davon aus, daß hier die Ausbildungs-
ordnung für das Aufsichtspersonal in Frei- und 
Hallenbädern sowie die staatliche Anerkennung des 
Ausbildungsberufs „Schwimmeistergehilfe" gemeint 
sind, da die Ausübung des Berufs „Bademeister" 
der ein medizinischer Hilfsberuf ist, seit 1958 ge-
setzlich geregelt ist und die Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung 1960 erlassen wurde. Bezüglich der 
staatlichen Anerkennung des Ausbildungsberufs 
„Schwimmeistergehilfe" darf ich auf meine Ausfüh-
rungen zur Frage des Herrn Kollegen Schirmer in 
der Fragestunde am 28. April 1971 verweisen. 

Die Arbeiten für die Erstellung der Ausbildungs-
ordnung für diesen Beruf wurden nach Inkrafttreten 
des Berufsbildungsgesetzes in Angriff genommen; 
sie konnten noch nicht abgeschlossen werden, weil 
bei der Abstimmung des Entwurfs die Vertreter der 
zu beteiligenden Stellen sehr unterschiedliche Vor-
schläge über die Dauer und die zeitliche Gliederung 
der Ausbildung machten. Ich hoffe jedoch, daß in 
Kürze hierüber Einigung erzielt werden kann. 

Anlage 7 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
28. April 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Ab-
geordneten Dr. Fuchs (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2113, Fragen B 5 und 6) : 

Bis wann rechnet die Bundesregierung mit der Grenzöffnung in 
Philippsreut (Landkreis Wolfstein) für den Personenverkehr? 

Ist die Bundesregierung bereit, hei ihren Verhandlungen mit 
der Regierung der CSSR um eine möglichst baldige Grenzöff-
nung auch das Kurzvisaverfahren in die Verhandlungsziele mit 
einzubeziehen? 

Die Bundesregierung rechnet aufgrund von Äuße-
rungen tschechoslowakischer Behördenvertreter da-
mit, daß der Grenzübergang Philippsreut (Landkreis 
Wolfstein) voraussichtlich im Juli d. J. für den Ver-
kehr freigegeben wird. Eine offizielle Mitteilung der 
tschechoslowakischen Seite darüber liegt jedoch noch 
nicht vor. 

Die Frage der Öffnung von Grenzübergängen zur 
CSSR und das Verfahren zur Erteilung von Sichtver-
merken sind nicht Gegenstand deutsch-tschechoslo-
wakischer politischer Gespräche oder Verhandlun-
gen. Zudem hat sich das zur Zeit geübte Sichtver-
merksverfahren durchaus bewährt. Danach können 
Besuchs- und Geschäftsreisende im Regelfall 14 Tage 
nach Antragstellung in die Bundesrepublik Deutsch-
land einreisen. In besonders dringlichen Fällen ist 
die Einreise auch in kürzerer Frist möglich. Darüber 
hinaus können in Härtefällen Ausnahmesichtver-
merke an der Grenze erteilt werden. 

Anlage 8 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Reischl 
vom 27. April 1971 auf die Schriftliche Frage des Ab-
geordneten Dr. Jenninger (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2113 Frage B 7) : 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, den landwirt-
schaftlichen Warengenossenschaften, welche in Bundesausbau

-

gebieten und in marktfernen Gebieten ihren Sitz haben, da-
durch bei ihren Absatzschwierigkeiten zu helfen, daß für diese 
Genossenschaften die Beförderungsteuer für den Werkfernver-
kehr abgebaut oder ermäßigt wird? 

Die von Ihnen gestellte Frage ist unter verschie-
denen Gesichtspunkten zu betrachten. Dabei ergibt 
sich folgendes: 

1. Regionale Förderung 

Beförderungen nach und von Berlin, dem Zonen-
randgebiet, den Frachthilfegebieten und bestimmten 
verkehrsungünstig gelegenen Gebieten unterliegen 
einem um 50 v. H. ermäßigten Steuersatz. Der ge-
werbliche Berlinverkehr ist darüber hinaus von der 
Steuer freigestellt. Bei Beförderungen nach und von 
Seehäfen der BRD wird ein Abzug von 170 km von 
der bei der Steuerberechnung anzusetzenden Tarif-
entfernung gewährt. Durch die Steuerermäßigung 
um 50 v. H. sind von insgesamt 563 Kreisen 174 
Kreise regional begünstigt. Die Auswahl der be-
günstigten Gebiete war ganz wesentlich auch von 
ihrer Marktferne bestimmt. Außerdem handelt es 
sich bei ihnen vornehmlich um landwirtschaftliche 
Gebiete. Eine Ausdehnung der begünstigten Gebiete 
auf sämtliche Bundesausbaugebiete ist bereits bei 
der Verabschiedung des oben bezeichneten Gesetzes 
vorgeschlagen und in der letzten Lesung des Ge-
setzes zugunsten der verkehrsungünstig gelegenen 
Gebiete fallen gelassen worden. 
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Das Gesetz trägt also den Belangen marktferner 
landwirtschaftlicher Gebiete — in einem parlamen-
tarisch erörterten Rahmen — bereits weitgehend 
Rechnung. 

2. Sektorale Förderung 

Bei den Gesetzesberatungen sind über die Regie-
rungsvorlage hinaus die Befreiungsvorschriften für 
die Beförderung von bestimmten Gütern ganz er-
heblich erweitert worden. Die Erweiterungen betra-
fen ausnahmslos Agrargüter. Danach sind von der 
Steuer befreit Beförderungen von: Milch und Milch-
erzeugnissen, Früchten, Gemüse und Säften hieraus, 
Eiern, Malz, lebenden Tieren, Frischfleisch, Getreide, 
Mehl, Mineralbrunnen, Rohholz und nur grob be-
arbeitetem Holz. 

Die von landwirtschaftlichen Warengenossen-
schaften beförderten Güter sind somit schon in gro-
ßem Umfang von der Steuer befreit. 

3. EWG-Recht 

Art. 92 EWG-Vertrag verbietet die Verfälschung des 
Wettbewerbs durch staatliche Beihilfen für be-
stimmte Unternehmen oder Produktionszweige. Die 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat 
der Bundesregierung mitgeteilt, daß sie die regiona-
len Begünstigungen des Gesetzes — außer für Berlin 
und eventuell für das Zonenrandgebiet — für verbo-
tene Beihilfen halte. Die Kommission erwägt ein 
Verfahren nach Artikel 93 Abs. 2 EWG-Vertrag. 

Eine weitere regionale Begünstigung für eine be-
stimmte Unternehmergruppe würde daher von der 
Kommission mit Sicherheit ebenfalls als Verstoß ge-
gen Artikel 92 EWG-Vertrag angesehen werden. In-
soweit dürfte jedoch die Rechtslage für die BRD un-
günstiger als bei den bisherigen Begünstigungen 
sein. 

4. Gesetzeszweck 

Das Gesetz hat für eine Übergangszeit eine ver-
kehrsordnende Funktion. Der Straßenverkehr mit 
Massengütern soll während der Reorganisation der 
Deutschen Bundesbahn eingedämmt und möglichst 
auf die Bahn umgeleitet werden. Die bereits beste-
henden Steuerbefreiungen und Steuerermäßigungen 
haben eine solchen Umfang, daß unter Berücksichti-
gung zu erwartender Berufungen jede zusätzliche 
Begünstigung den Gesetzeszweck beeinträchtigen 
würde. 

5. Konkurrenzproblem 

Die landwirtschaftlichen Warengenossenschaften ste-
hen in Konkurrenz mit dem Landhandel und ande-
ren Handelsbetrieben. Es bestehen daher aus dem 
Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 des Grundgesetzes 
Bedenken gegen ein einseitige Begünstigung der 
Warengenossenschaften. Im übrigen würde die Ein-
führung einer persönlichen Begünstigung für Wa-
rengenossenschaften einen Präzedenzfall für das Ge-
setz schaffen. 

6. Befristung des Gesetzes 

Das oben bezeichnete Gesetz ist bis zum 31. Dezem

-

ber 1971 befristet. Bei der Verabschiedung des Ver

-

längerungsgsetzes vom 23. Dezember 1970 (BGBl. I 

S. 1869) haben sich die Sprecher sämtlicher Fraktio-
nen gegen eine Verlängerung über den 31. Dezem-
ber hinaus ausgesprochen. Eine Gesetzesänderung, 
die allenfalls im Herbst d. J. in Kraft treten könnte, 
ist daher schon aus gesetzesökonomischen Gründen 
nicht mehr zu vertreten. 

Nach alledem sieht die Bundesregierung keine 
Möglichkeit, die landwirtschaftlichen Warengenos-
senschaften in Bundesausbaugebieten und in markt-
fernen Gebieten durch einen Abbau oder eine Ermä-
ßigung der Straßengüterverkehrsteuer für den 
Werkverkehr, die nur durch Gesetzesänderung her-
beigeführt werden könnte, zusätzlich zu begünsti-
gen. 

Anlage 9 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Reischl 
vom 28. April 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Fellermaier (SPD) (Drucksache VI/2113 
Fragen B 8 und 9) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß nach dem Urteil des 
Bundesfinanzhofs, „es gebe keine objektiven Abgrenzungsmerk-
male zwischen einem beruflich und privat benötigten Führer-
schein°, sich die Fälle unterschiedlicher Handhabung durch die 
Finanzämter häufen, wenn Lohnsteuerpflichtige nach § 20 a 
Ziff. 9 der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung den Erwerb des 
Führerscheins im Lohnsteuerjahresausgleich geltend machen? 

Ist die Bundesregierung deshalb im Interesse der Lohnsteuer-
zahler bereit, diese Rechtsunsicherheit durch eine Verwaltungs-
anordnung zu beseitigen? 

Ihre Anfragen betreffen den Sonderausgabenab-
zug von Aufwendungen für den Erwerb eines Füh-
rerscheins als Berufsausbildungskosten oder als 
Kosten für die Weiterbildung in einem nicht ausge-
übten Beruf nach § 10 Abs. 1 Ziff. 9 des Einkom-
mensteuergesetzes — EStG — (§ 20 a Abs. 2 
Ziff. 9 der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung 
— LStDV —). Danach ist Voraussetzung für den Ab-
zug, daß die Aufwendungen beruflich bedingt sind. 
Nach dem von Ihnen angesprochenen Urteil des 
Bundesfinanzhofs vom 20. Februar 1969 IV R 
119/66 (BStBl. II S. 433), das den Abzug von Führer-
scheinkosten als Betriebsausgaben oder Werbungs-
kosten betrifft, gibt es für die Ermittlung eines be-
trieblich (beruflich) bedingten Anteils der Aufwen-
dungen für den Erwerb des Führerscheins grund-
sätzlich keine objektiven Merkmale, nach denen die 
spätere private von der betrieblichen (beruflichen) 
Nutzung abgegrenzt werden kann; denn es läßt sich 
regelmäßig nicht voraussagen, in welchem Verhält-
nis insgesamt gesehen die zukünftige betriebliche 
(berufliche) Nutzung des Führerscheins zur privaten 
Nutzung stehen wird. Eine andere Beurteilung hin-
sichtlich des Abzugs als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten hält der Bundesfinanzhof unter Hin-
weis auf sein Urteil vom 8. April 1964 VI 251/63 U 
(BStBl. III S. 431) nur in Fällen für gerechtfertigt, in 
denen der Erwerb des Führerscheins unmittelbare 
Voraussetzung zur Berufsausübung ist, wie z. B. 
für einen LKW- oder Taxifahrer, weil in diesem 
Fall nach der Lebenserfahrung angenommen werden 
kann, daß die private Benutzung der Führerscheine 
von untergeordneter Bedeutung und der Erwerb 
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Voraussetzung für die Ausübung gerade dieser im 
wesentlichen in der Führung von Kraftfahrzeugen 
bestehenden Berufstätigkeit ist. Entsprechendes gilt 
für den Sonderausgabenabzug von Aufwendungen 
für den Erwerb eines Führerscheins als Kosten der 
Berufsausbildung nach § 10 Abs. 1 Ziff. 9 EStG (§ 20 a 
Abs. 2 Ziff. 9 LStDV). 

Als Kosten der Weiterbildung in einem nicht aus-
geübten Beruf sind die Aufwendungen für den Er-
werb eines Führerscheins nur dann abzugsfähig, 
wenn entweder die spätere Aufnahme des zur Zeit 
nicht ausgeübten Berufs oder das Fortkommen in 
diesem Beruf von dem Führerscheinerwerb abhän-
gen (vgl. das genannte Urteil des Bundesfinanzhofs 
vom 8. April 1964). Daraus ergibt sich, daß der 
Steuerpflichtige in diesen Fällen bereits einen ent-
sprechenden Beruf haben muß, den er zwar zur Zeit 
nicht ausübt, in dem er jedoch seine Kenntnisse und 
Fertigkeiten erweitern möchte. Durch den Erwerb 
eines Führerscheins wird dieses Erfordernis nur in 
besonders gelagerten Ausnahmefällen erfüllt sein, 
z. B. wenn ein Steuerpflichtiger, der früher den Be-
ruf eines angestellten PKW-Fahrers ausgeübt hat, 
die Fahrerlaubnis für einen Kraftomnibus zur Ver-
wendung in seinem späteren Berufsleben anstrebt. 

Zusammenfassend ist demnach festzustellen, daß 
Aufwendungen für den Erwerb eines Führerscheins 
in der Regel steuerlich nicht berücksichtigt werden 
können. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß nach 
den besonderen Umständen des Einzelfalls, die der 
Steuerpflichtige darzulegen hat, die Führerschein-
kosten zu einer Steuerminderung führen können. 

Zu diesem Ergebnis hat auch eine Besprechung 
mit Vertretern der obersten Finanzbehörden der 
Länder am 22. April 1971 geführt. Dabei haben die 
Ländervertreter darauf hingewiesen, daß in der 
Praxis bereits entsprechend verfahren wird. 

Um Zweifel, die in der Öffentlichkeit durch unzu-
treffende Presseverlautbarungen entstanden sind, 
zu beheben, hat das Bundesfinanzministerium eine 
klarstellende Pressemitteilung herausgegeben. 

Anlage 10 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rosenthal 
vom 27. April 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) 
(Drucksache VI/2113 Fragen B 11 und 12) : 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß im Jahr 1971 der 
Import von Lederhandschuhen erneut angestiegen ist, wodurch, 
in Verbindung mit dem gleichzeitigen Preisverfall für im Inland 
hergestellte Lederhandschuhe, die Existenz der deutschen Leder-
handschuhindustrie und der hier vorhandenen Arbeitsplätze 
stark gefährdet iste 

Welche Maßnahmen wird die Bundesregierung ergreifen, um 
die Existenzsicherung der deutschen Lederhandschuhindustrie zu 
gewährleisten? 

Für das Jahr 1971 liegen mir bezüglich der Leder-
handschuhindustrie statistische Unterlagen bisher 
nur für die Monate Januar und Februar vor. Danach 
ist der Import nicht erneut gestiegen. Er bewegt sich 

mit rund 200 000 Paar im Wert von 1,46 Millionen 
DM auf gleicher Höhe wie in den ersten beiden Mo-
naten des Vorjahres. Auch kann von einem Preis-
verfall für im Inland hergestellte Lederhandschuhe 
nicht die Rede sein, da sich der  Durchschnittspreis je 
Paar in den letzten Jahren konstant erhöht hat. 
Allerdings liegt er nicht unbedeutend über dem 
Durchschnittspreis eingeführter Handschuhe, was 
den Erfolg ausländischer Ware auf dem deutschen 
Markt in der abgelaufenen Zeit verständlich macht. 

Die Bundesregierung ist sich der strukturellen An-
passungsprobleme bewußt, die für die Lederhand-
schuhindustrie durch den internationalen Wettbe-
werb und die Änderung der Verbrauchergewohnhei-
ten entstanden sind. Derartige Strukturänderungen 
sind eine unerläßliche Voraussetzung für das ge-
samtwirtschaftliche Wachstum; sie dürfen daher 
nicht durch Erhaltungssubventionen aufgehalten 
werden. 

Im Rahmen ihrer wachstumsorientierten Struktur-
politik, deren Konzeption in den Strukturberichten 
1969 und 1970 ausführlich dargelegt ist, erleichtert 
die Bundesregierung die Anpassung an Struktur-
änderungen vor allem durch vorbeugende allge-
meine Hilfen. Diese Anpassungshilfen stehen grund-
sätzlich auch der Lederhandschuhindustrie offen. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit Mitteln 
des ERP-Sondervermögens die Umstellung des Pro-
duktionsprogramms zu fördern. 

Schließlich ist im Regierungsentwurf eines Zwei-
ten Steueränderungsgesetzes 1971 für die Veräuße-
rung oder Aufgabe von Betrieben (Landwirtschaft, 
Gewerbe und Freiberufler) eine Erhöhung des bis-
herigen allgemeinen Steuerfreibetrages von 20 000 
DM auf 30 000 DM vorgesehen. Für den Fall, daß der 
Betrieb nach Vollendung des 55. Lebensjahres des 
Inhabers oder aus Invaliditätsgründen veräußert 
oder aufgegeben wird, soll dieser Freibetrag verdop-
pelt werden. Dieser Sonderfreibetrag dient in erster 
Linie der Altersvorsorge. Er erleichtert und för-
dert jedoch auch die Strukturbereinigung im Bereich 
der kleinen und mittleren Unternehmen. 

Die importierte Ware kommt hauptsächlich aus 
den Partnerländern der EWG, deren Anteil an der 
gesamten Lederhandschuheinfuhr im Jahre 1970 
72 v. H. betragen hat. 

Maßnahmen gegen diese Einfuhren sind aus recht-
lichen Gründen nicht möglich, würden sich aber auch 
nicht mit den Zielen der allgemeinen Wirtschafts-
politik der Bundesregierung vereinbaren lassen. 

Die Einfuhr aus den europäischen Staatshandels-
ländern, die 1970 nur 4 % der gesamten Einfuhr be-
trug, wird mit Kontingentierungsmaßnahmen und 
Preisüberwachung in Grenzen gehalten. Zudem wird 
der deutschen Lederhandschuhindustrie die Möglich-
keit geboten, sich an diesen Einfuhren unmittelbar 
zu beteiligen sowie Lohnveredelungsaufträge in die 
Ostblockländer zu vergeben und damit an etwaigen 
Wettbewerbsvorteilen der dortigen Hersteller zu 
partizipieren. Sie macht davon in zunehmendem 
Maße Gebrauch. 
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Anlage 11 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rosenthal 
vom 29. April 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen (SPD) 
(Drucksache VI/2113 Fragen B 13 und 14) : 

Gibt es Übersichten über die Schadensfälle in der Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung, aus denen sich ergibt, in welchen 
Altersgruppen eine besondere Schadenshäufigkeit vorliegt? 

Ergeben sich daraus Konsequenzen für die Prämiengestaltung 
bei der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung? 

Es gibt keine allgemeinen regelmäßigen Über-
sichten über die Schadenfälle in der Kraftfahrzeug-
Haftpflicht-Versicherung, aus denen sich ergeben 
könnte, in welchen Altersgruppen eine wesentliche 
Schadenhäufigkeit vorliegt. Die Versicherungswirt-
schaft verfügt z. Z. lediglich über einige Stichproben-
untersuchungen. Allerdings hat der Verband der 
Haftpflicht-, Unfall- und Kraftverkehrsversicherer 
e. V. (HUK-Verband) im Zusammenhang mit einer 
Untersuchung über die Unfallursachen im Jahre 
1970 auch Erhebungen über die Beteiligung der 
einzelnen Altersgruppen an den Straßenverkehrs-
unfällen durchgeführt. Mit einem Ergebnis dieser 
Untersuchungen ist im Herbst dieses Jahres zu 
rechnen. 

Das Statistische Bundesamt führt regelmäßige 
Erhebungen über die der Polizei gemeldeten Stra-
ßenverkehrsunfälle durch. Dabei werden zwar An-
gaben über das Alter der an den Unfällen beteilig-
ten Fahrzeugführer erhoben, jedoch wird nicht be-
rücksichtigt, von wem der Unfall verursacht worden 
ist. Deshalb lassen diese Angaben über das Alter 
der an Unfällen beteiligten Fahrzeugführer keine 
ausreichenden Schlußfolgerungen für die Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung zu. 

Das Statistische Bundesamt hat allerdings 1965 
eine Sondererhebung durchgeführt und dabei auch 
das Lebensalter des Unfallverursachers festgestellt. 
Aus dieser Untersuchung ergibt sich, daß jugend-
liche Führerscheininhaber relativ häufiger schwere 
Verkehrsunfälle verursachen als ältere Führer-
scheininhaber. Von den 18- bis 20jährigen Führer-
scheininhabern waren 10 % an einem schweren Ver-
kehrsunfall beteiligt und 6 % Verursacher des Un-
falls. Bei den 25- bis 34jährigen Führerscheininha-
bern waren 4,5 % an einem Unfall beteiligt und 
knapp 2% Unfallverursacher. Am geringsten war 
die relative Unfallhäufigkeit bei den über 65 Jahre 
alten Fahrern. Das Ergebnis dieser Sonderunter-
suchung ist in „Wirtschaft und Statistik" Heft 1, 
Januar 1967 S. 52 ff. veröffentlicht worden. 

In den Tarifen der einzelnen Versicherungsunter-
nehmen ist das Alter des Versicherungsnehmers 
kein besonderes Merkmal für die Gliederung 
der Unternehmenstarife. Es ist auch nicht bekannt, 
daß die Versicherungswirtschaft insoweit eine Än-
derung beabsichtigt. 

Aus den vorliegenden Untersuchungen kann nicht 
geschlossen werden, ob und ggf. in welchem Aus-
maß das Alter des Fahrers unterschiedliche Prämien 
in der Kfz-Versicherung rechtfertigt. Zwar ergibt 
sich aus den Erhebungen des Statistischen Bundes

-
amtes eine relativ größere Schadenhäufigkeit bei 
jugendlichen Verkehrsteilnehmern, jedoch muß hier-
bei folgendes berücksichtigt werden: 

Gerade bei jugendlichen Verkehrsteilnehmern 
sind häufig Fahrer und Versicherungsnehmer, d. h. 
Halter des Kraftfahrzeuges, nicht personengleich. 
Für die Kalkulation der Tarife in der Kraftfahrzeug

-

Haftpflichtversicherung kommt es jedoch auf den 
Schadenbedarf des einzelnen Versicherungsnehmers 
bzw. einzelner Gruppen von Versicherungsnehmern 
an. Ferner ist zu berücksichtigen, daß gerade unter 
jugendlichen Fahrern die Zahl der Anfänger wesent-
lich höher ist als unter älteren Fahrern. 

Soweit die Schadenhäufigkeit in einzelnen Alters-
gruppen der Versicherungsnehmer unterschiedlich 
ist, wird dies durch die derzeitige Einteilung der 
Unternehmenstarife nach der Dauer der Schaden-
freiheit bereits berücksichtigt. So zahlen die sog. 
Anfänger eine um 50 % höhere Prämie als die-
jenigen Versicherungsnehmer, deren Versicherungs-
vertrag ein Jahr schadenfrei verlaufen ist. Je länger 
die Schadenfreiheit eines Versicherungsvertrages 
dauert, um so mehr ermäßigt sich die Prämie bis 
auf max. 50 % der Grundprämie. Diese Prämien-
differenzierung wird bei der in der Öffentlichkeit 
gelegentlich erhobenen Forderung nach höheren 
Prämien für bestimmte Altersgruppen von Kraft-
fahrern übersehen. 

Im übrigen sind die Versicherungsunternehmen in 
der Kalkulation ihrer Unternehmenstarife im Rah-
men der gesetzlichen Vorschriften frei. Die Geneh-
migungsbehörden sind insbesondere nicht in der 
Lage, den Versicherungsunternehmen die Gestal-
tung der Tarifstruktur vorzuschreiben. 

Anlage 12 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rosenthal 
vom 29. April 1971 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Meister (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2113 Frage B 15) : 

Hält die Bundesregierung die 1970 geänderte Preisauszeich-
nungsverordnung auch für hochwertige Güter, z. B. für wert-
vollen Schmuck, noch für haltbar in Anbetracht der zunehmenden 
Schaufenstereinbrüche? 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß 
Pelze, Schmuck und andere hochwertige Güter allein 
ihres Wertes wegen bei der Preisauszeichnung nicht 
anders behandelt werden sollten als Gegenstände 
des täglichen Bedarfs. Auch der Käufer hochwer-
tiger Waren ist an einer Unterrichtung über die 
Preise möglichst- schon durch die Schaufensterpreis-
auszeichnung interessiert. 

Die Frage, ob zwischen Preisauszeichnung und 
Einbruchsgefährdung ein Zusammenhang besteht, 
ist vom Bundeskriminalamt unter Einschaltung der 
Landeskriminalämter untersucht worden. Das Er-
gebnis der Untersuchung läßt sich dahin zusammen-
fassen, daß die von den Verbänden der Juwelier- 
und Pelzbranche in der Vergangenheit geäußerten 
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Befürchtungen, die Preisauszeichnung hochwertiger 
Güter stelle einen tatauslösenden Anreiz dar, weit

-

gehend als unbegründet angesehen werden müssen. 
Einer gewissen Erhöhung des Sicherheitsrisikos 

als Preis für eine bessere Übersicht der Verbrau-
cher ständen im übrigen auch rechtlich keine Be-
denken entgegen. So hat das Bayerische Oberste 
Landesgericht in seiner Entscheidung 4 St 501/71 
OWi vom 2. Februar 1971 ausgeführt, die mit der 
Auszeichnung besonders hochwertiger Schmuck-
stücke möglicherweise verbundene Erhöhung des 
Sicherheitsrisikos müsse im Interesse des Gemein-
wohls hingenommen werden. Es könne keine Rede 
davon sein, daß das Grundrecht auf freie Berufs-
ausübung durch den geringfügigen Eingriff der 
Preisauszeichnungspflicht etwa in seinem Wesens-
gehalt angetastet wäre. 

Die Bundesregierung sieht daher keinen Anlaß, 
die Pflicht zur Auszeichnung hochwertiger Güter 
durch Änderung der Preisauszeichnungsverord-
nung zu beseitigen. 

Anlage 13 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Logemann 
vom 26. April 1971 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Geldner (FDP) (Drucksache VI/2113 
Frage B 16) : 

In welcher Höhe sind in der Bundesrepublik Deutschland seit 
1949 öffentliche Mittel für die Flurbereinigung eingesetzt wor-
den, und wie beurteilt die Bundesregierung die Effektivität 
dieser sehr teuren Maßnahmen auch im Hinblick darauf, den 
heute schon vielfach zweit- und Drittbereinigungen notwendig 
werden? 

Die Flurbereinigung nach dem Flurbereinigungs-
gesetz vom 14, Juli 1953 (BGBl. I S. 591/BGBl. III 
7815-1) -- FlurbG — ist von 1949 bis 1970 mit 
3,9 Milliarden DM aus Mitteln des Bundeshaushalts 
und mit 2 Milliarden DM aus Mitteln der Länder-
haushalte gefördert worden. Diese Förderung hat 
sich auf eine Fläche von 8,5 Millionen ha und dabei 
fast ausschließlich auf den Ausbau von Wegen, 
Gewässern und ähnlichen gemeinschaftlichen An-
lagen im Sinne von §§ 18 Abs. 1, 39 FlurbG er-
streckt. 

Wird die Flurbereinigung für sich betrachtet, so 
ist nicht zu leugnen, daß zu ihrer Durchführung 
erhebliche Förderungsmittel aufzuwenden sind. Eine 
solche Feststellung hat jedoch keine Aussagekraft. 
Der Mitteleinsatz muß vielmehr zur Höhe vergleich-
barer Investitionskosten gesehen werden. Da an-
zunehmen ist, daß die genannten Ausbaumaßnah-
men auch außerhalb eines Flurbereinigungsverfah-
rens zur Verbesserung der land- und forstwirt-
schaftlichen Produktivität erforderlich gewesen 
wären, hat die Flurbereinigung aus folgenden Grün-
den den ohne sie notwendig gewesenen Baukosten-
aufwand sogar verringert: 

a) Durch die mit der Flurbereinigung verbundene 
Bodenordnung (Zusammenlegung und wirtschaft-
liche Gestaltung der Grundstücke) werden in 

erheblichem Umfang Ausbaumaßnahmen ent-
behrlich. 

b) Die in Flurbereinigungsverfahren zu vergeben-
den Bauaufträge haben gewöhnlich einen größe-
ren Umfang, der relativ niedrigere Angebote, 
insbesondere der im ländlichen Raum ansässigen 
mittelständischen Unternehmen auslöst. 

c) Für die Flurbereinigung sind in langjährigen 
Versuchsreihen besondere Baumethoden und 
-weisen geschaffen worden, die beim techni-
schen Ausbau ein rationelles Optimum gewähr-
leisten. 

Die Effizienz der Flurbereinigung ist in landwirt-
schaftlicher und außerlandwirtschaftlicher sowie 
volkswirtschaftlicher Hinsicht zu beurteilen. 

Die Flurbereinigung bedeutet nicht mehr nur 
Verbesserung der Agrarstruktur. Mit ihr wird viel-
mehr auch die allgemeine Infrastruktur, insbeson-
dere die Dorferneuerung, gefördert. Vor allem aber 
hat sich ihre Funktion, die öffentlichen Unterneh-
men (z. B. den Bau von Bundesfernstraßen) mit der 
ländlichen Bodenordnung zu verbinden und dabei 
den Ausbau selbst zu erleichtern sowie überhaupt 
die landwirtschaftlichen und die übrigen Planungen 
zu koordinieren, in den letzten Jahren immer mehr 
ausgeweitet. Schließlich müssen die Leistungen im 
Bereich der Landespflege berücksichtigt werden. 

a) Die landwirtschaftliche Effizienz der Flurbereini-
gung wird von meinem Haus seit vielen Jahren 
ermittelt. Danach beläuft sich die Steigerung der 
Flächenproduktivität auf 30 v. H. bis 45 v. H., 
die der Arbeitsproduktivität auf 70 v. H. bis 
120 v. H. und die des Betriebseinkommens auf 
50 v. H. bis 110 v. H. 

b) Die außerlandwirtschaftliche und volkswirt-
schaftliche Effizienz der Flurbereinigung läßt sich 
im Gegensatz zur landwirtschaftlichen Effizienz 
aus methodischen Gründen durch Zahlenangaben 
allein zur Zeit noch nicht belegen. In der Schrif-
tenreihe für Flurbereinigung werden in weni-
gen Wochen mit den Heften 55 und 56 die Er-
gebnisse zweier mehrjähriger Forschungsvor-
haben veröffentlicht, die eine allgemeine Effi-
zienz der Flurbereinigung dartun. 

Die Frage der Effizienz der Flurbereinigung „im 
Hinblick darauf, daß heute schon vielfach Zweit- 
und Drittbereinigungen notwendig werden", stellt 
sich mir nicht. Denn „Drittbereinigungen" sind bis-
her nicht durchgeführt worden und „Zweitbereini-
gungen" in dem Sinne, daß bereits zwei Flurberei-
nigungen nach dem Flurbereinigungsgesetz ange-
ordnet werden mußten, sind bis 1970 unter 5500 
Verfahren nur in fünf Fällen aus Anlaß von Bundes-
autobahnbaumaßnahmen notwendig geworden. 

Wenn in der Statistik verschiedentlich von „noch-
mals zu bereinigenden Flächen" die Rede ist, so 
handelt es sich hier um solche Flächen, die Gegen-
stand von landesrechtlichen Ordnungsverfahren 
(Gemeinheitsteilungen, Umlegungen, bayerischen 
Flurbereinigungsverfahren u. a.) waren, die vor 
mehreren Jahrzehnten, in der Regel vor 60 bis 
80 Jahren, mit anderem Zweck durchgeführt worden 
sind. 
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Anlage 14 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Logemann 
vom 21. April 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Picard (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2113 Fragen B 17 und 18) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, in welchem Ausmaß in 
Italien und eventuell anderen Ländern der EWG Singvogel ge-
fangen und als Delikatesse verspeist werden? 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, im Rahmen der 
EWG ein Verbot des Singvögelfangs zu erreichen, oder, wenn 
nicht, kann wenigstens der Import von Singvögeln in Konserven 
in die Bundesrepublik Deutschland unterbunden werden? 

Bisher sind nur aus den EWG-Ländern Italien und 
Belgien Klagen über das Fangen, etvl. Töten und 
Verzehren von Singvögeln bekannt geworden. Fol-
gende Situation ist in diesen Ländern gegeben: 

Durch das italienische Gesetz vom 28. Januar 1970, 
das am 3. März 1970 in Kraft getreten ist, wurde der 
Vogelfang in Italien in sehr begrenztem Maße wie-
der zugelassen. Artikel 1, Abs. 1 des Gesetzes ge-
stattet lediglich den Fang der Vögel zu wissen-
schaftlichen Zwecken sowie zur Haltung als Zier-
vögel. Nach Abs. 2 ist der Fang zu sonstigen Zwek-
ken sowie die Tötung der Vögel verboten. 

Durch königlich-belgisches Dekret vom 15. Sep-
tember 1964 ist der Schutz, das Fangen und das 
Töten von Vögeln in Belgien geregelt. Die Liste der 
absolut geschützten Vögel ist zuletzt 1968 geändert 
und erweitert worden. Ausnahmen zum Fang sind 
aber in größerem Umfange für die Ziervogelhaltung 
zugelassen. Außerdem können verschiedene Arten 
von Amseln, Drosseln, Elstern und Spatzen gefan-
gen und getötet werden. Eine Ausfuhr, Einfuhr oder 
Transit von Vögeln ist in Belgien untersagt. 

Die Möglichkeiten der Bundesregierung, auf eine 
Änderung ausländischer Regelungen über den Fang 
und das Töten von Singvögeln hinzuwirken, sind lei-
der beschränkt. Insbesondere folgende Möglichkei-
ten werden gesehen: 

— Abschluß entsprechender internationaler Kon-
ventionen. Im Zuge eines vorgesehenen Bei-
tritts der Bundesrepublik Deutschland zur inter-
nationalen Vogelschutzkonvention aus dem 
Jahre 1950 wird sich die Möglichkeit eröffnen, 
im Sinne einer Einhaltung der Konvention an die 
EWG-Mitgliedsländer zu appellieren, soweit sie 
die Konvention unterzeichnet haben. 

— Bilaterale Besprechungen und Kontakte. 

So ist es z. B. vor kurzem über die Deutsche Bot-
schaft in Rom zu Kontakten mit der italienischen 
Regierung gekommen. Hierbei hat der italienische 
Landwirtschaftsminister mitgeteilt, daß die italieni-
sche Regierung im Parlament einen Gesetzentwurf 
eingebracht hat, wonach der Artikel 1 des italieni-
schen Gesetzes Nr. 17 vom 28. Januar 1970, der den 
Vogelfang unter bestimmten Voraussetzungen in 
Italien erlaubt, ersatzlos gestrichen werden soll. 
Diese Einstellung der italienischen Regierung zum 
vorliegenden Problem und ihre Bereitschaft, beste-
hende Mängel durch entsprechende Gesetzesände-
rungen zu beheben, wurde bei direkten Gesprächen 

zwischen dem Vertreter des italienischen Landwirt-
schaftsministeriums und einem Vertreter meines 
Hauses in Rom am 5. Februar 1971 nochmals bekräf-
tigt. 

Die derzeitige Rechtslage in der Bundesrepublik 
bietet der Bundesregierung keine Handhabe, die 
Einfuhr lebender oder toter Singvögel zu untersa-
gen. 

Handelsrechtlich unterliegen lebende und tote 
Singvögel der EWG-Verordnung Nr. 827/68 des 
Rates vom 28. Juni 1968 über die gemeinsame 
Marktorganisation für bestimmte in Anhang II des 
EWG-Vertrages aufgeführte Erzeugnisse. Danach 
sind im Binnenhandel der EWG und im Handel mit 
Drittländern die Erhebung von Zöllen oder Abgaben 
gleicher Wirkung sowie die mengenmäßige Be-
schränkung oder Maßnahmen gleicher Wirkung un-
tersagt. Eine ausreichende Regelung ist erst möglich, 
wenn der Bund die von ihm angestrebte konkurrie-
rende Gesetzgebungskompetenz für Naturschutz 
und Landschaftspflege erhält, damit in dem bevor-
stehenden Gesetz über Naturschutz und Landschafts-
pflege wirksame Regelungen getroffen werden kön-
nen. 

Auch das geltende Recht über Naturschutz und 
Landschaftspflege bietet nicht der Bundesregierung, 
sondern lediglich einigen Landesregierungen eine 
Handhabe bei der Einfuhr lebender Singvögel. 

Anlage 15 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Logemann 
vom 21. April 1971 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Richarts (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2113, Fragen B 19 und 20) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß durch die Einfuhr von 
holländischem Schlachtgeflügel in die Grenzkreise Bitburg-Prüm, 
Daun und Wittlich die Hühnerpest ausgebrochen ist? 

Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung zu ergreifen, 
um die hiervon Betroffenen zu entschädigen und neue Schadens-
fälle zu vermeiden? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß eine Ein-
schleppung der Hühnerpest aus den Niederlanden 
trotz Anordnung sehr strenger Schutzmaßnahmen 
(Einfuhrsperren) in die Bundesrepublik erfolgt ist 
und daß u. a. auch in den Kreisen Bitburg-Prüm 
sowie Daun und Wittlich Hühnerpestfälle aufge-
treten sind. Es sind jedoch nicht alle Hühnerpestfälle 
auf Einschleppungen aus den Niederlanden zurück-
zuführen; einige der Seuchenausbrüche sind auf Ver-
schleppungen von den Primärfällen aus zurückzu-
führen. Die Einschleppungsursachen in die Geflügel-
haltungen können vielfältig sein; u. a. kommt hier-
für geschlachtetes Geflügel in Frage. Ein sicherer 
Nachweis ist nur in den wenigsten Fällen möglich. 

Die Bundesregierung hat, als die Seuchenfälle in 
den Niederlanden bekannt wurden, durch Presse, 
Funk und Fernsehen alle Geflügelhalter aufgerufen, 
ihre Bestände gegen Hühnerpest unter Impfschutz zu 
stellen. Dieser Aufruf ist, insbesondere von den 
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größeren Geflügelhaltungen, weitgehend befolgt 
worden, während die kleineren Geflügelhalter von 
der Schutzimpfung zum großen Teil keinen Ge-
brauch gemacht haben. So ist es zu erklären, daß 
von den festgestellten Hühnerpestfällen ausschließ-
lich klein- und kleinstbäuerliche Geflügelhaltungen 
betroffen sind. 

Die Durchführung der Bekämpfungsmaßnahmen 
nach dem Viehseuchengesetz und seinen Folgever-
ordnungen ist Sache der Länder. Wie die Landes-
regierung Rheinland-Pfalz  hat  wissen lassen, sind 
die betroffenen Geflügelbestände auf behördliche 
Anordnung geschlachtet worden; die Tierbesitzer 
haben nach den Vorschriften des Viehseuchenge-
setzes eine entsprechende Entschädigung erhalten. 
Einige Geflügelhalter sind leider ihrer gesetzlichen 
Verpflichtung zur unverzüglichen Seuchenanzeige 
nicht nachgekommen und haben infolgedessen Nach-
teile in bezug auf die Tierseuchenentschädigung hin-
nehmen müssen. 

Der sicherste Schutz vor weiteren Hühnerpest-
ausbrüchen ist die Impfung, die allen Hühnerhaltern 
erneut angeraten wird. 

Anlage 16 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Logemann 
vom 26. April 1971 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Höcherl (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2113, Frage B 21) : 

Ist die Bundesregierung bereit, im Ministerrat der EWG 
darauf zu dringen, daß die landwirtschaftlichen Preisfestsetzun-
gen auf mehrere Jahre hinaus beschlossen werden, damit die 
auf langfristige Wirtschaftsplanung angewiesene Landwirtschaft 
sich betriebswirtschaftlich  einrichten kann? 

Eine mehrjährige Preisfestsetzung für landwirt-
schaftliche Produkte wird den Belangen der Land-
wirtschaft nicht gerecht. Die wirtschaftlichen Ge-
gebenheiten ändern sich nicht nur von Wirtschafts-
jahr zu Wirtschaftsjahr, sondern sogar innerhalb 
eines Wirtschaftsjahres. Gerade das Beispiel des 
letzten Wirtschaftsjahres hat gezeigt, daß auf Grund 
der konjunkturellen Entwicklung eine Agrarpreis-
anhebung notwendig wurde, die nicht durchsetzbar 
gewesen wäre, wenn bereits 1970 mehrjährig bin-
dende Preisbeschlüsse gefaßt worden wären. 

Die Bundesregierung ist daher nach wie vor der 
Auffassung, daß die Preise jährlich festgelegt wer-
den. 

Anlage 17 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
28. April 1971 auf die Schriftliche Frage des Abge-
ordneten Meinike (Oberhausen) (SPD) (Drucksache 
VI/2113 Frage B 22) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung Pressemitteilungen, daß 
insbesondere im Bereich der Heimarbeit immer noch in erheb-
lichem Maße gegen das Verbot der Kinderarbeit verstoßen wird, 
und welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, gegen 
diese angeführten Mißstände vorzugehen? 

Das Verbot der Kinderarbeit des Jugendarbeits-
schutzgesetzes gilt auch für die Beschäftigung in 
Heimarbeit. Die für die Durchführung des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes zuständigen obersten Arbeits-
behörden der Länder haben meinem Hause zwar 
bisher nicht mitgeteilt, daß gegen dieses Verbot im 
Bereich der Heimarbeit in erheblichem Umfang ver-
stoßen wird. Da sich die Heimarbeit aber vorwie-
gend im Hause und innerhalb der Familie vollzieht, 
wird die Feststellung von Verstößen erschwert. 
Gewisse Dunkelziffern werden daher nicht ausge-
schlossen sein, insbesondere auch deswegen, weil 
möglicherweise nicht überall bekannt ist, daß das 
Verbot der Kinderarbeit auch für die verwandten 
Kinder gilt. Nach geltendem Recht dürfen lediglich 
Eltern oder der Vormund die mit ihnen verwandten 
Kinder über 12 Jahre mit leichten Arbeiten be-
schäftigen, „wenn die Beschäftigung gelegentlich 
ist oder nur kurze Zeit dauert und die Arbeiten für 
Kinder geeignet sind". 

Ich werde Ihre Frage zum Anlaß nehmen, die 
obersten Arbeitsbehörden zu bitten, die Auftrag-
geber und die in Heimarbeit Beschäftigten in ge-
eigneter Weise über die Rechtslage aufzuklären und 
bei Verstößen die gesetzlichen Mittel einzusetzen. 
Im übrigen möchte ich in diesem Zusammenhang 
darauf hinweisen, daß in unserem Hause die Frage 
der Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 
im Rahmen der Vorbereitungen für eine Änderung 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes erörtert wird. 

Anlage 18 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
28. April 1971 auf die Schriftliche Frage des Abge-
ordneten Wohlrabe (CDU/CSU) (Drucksache VI/2113 
Frage B 23) : 

Beabsichtigt die Bundesregierung — gegebenenfalls im Rahmen 
einer Gesamtbereinigung von Härten im Recht der gesetzlichen 
Rentenversicherung —, die Ersatzzeiten anders zu bewerten als 
nach dem geltenden Recht, um auszuschließen, daß Kriegsteil-
nehmer bei der Rentenberechnung schlechter gestellt werden 
als diejenigen Versicherten, die nicht zum Kriegsdienst heran-
gezogen worden sind? 

Wie bereits im Bericht der Bundesregierung zu 
Fragen der Rentenversicherung dargelegt, hat das 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
die Rentenversicherungsträger veranlaßt, beim Ren-
tenzugang eine Erhebung durchzuführen, um die 
Auswirkungen der geltenden Regelung über die Be-
wertung von Ersatzzeiten bei Wehr- und Kriegs

-

dienstleistenden prüfen zu können. Diese Erhebung 
wurde inzwischen abgeschlossen. Die Auswertung 
der dem Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung zur Verfügung gestellten umfangreichen 
Erhebungsdaten wird allerdings noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen. Erst wenn die Ergebnisse voll-
ständig vorliegen, wird präziser beurteilt werden 
können, ob das geltende Recht einer Änderung be-
darf. 

Nach Abschluß der Auswertung wird unser Haus 
im Rahmen der Beratungen des Rentenversiche-
rungsberichtes dem Bundestagsausschuß für Arbeit 
und Sozialordnung über das Ergebnis berichten. 
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Anlage 19 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
28. April 1971 auf die Schriftliche Frage des Abge-
ordneten Link (CDU/CSU) (Drucksache VI/2113 
Frage B 26) : 

Hat ein Rentner, der als Arbeiter oder Angestellter erwerbs-
tätig ist und damit auch Beiträge zur gesetzlichen Kranken-
versicherung abführt, einen Anspruch auf Fortzahlung des Lohns 
bzw. des Gehalts sowie auf Krankengeld, insbesondere ab der 
siebenten Woche der Krankheit? 

Ein Rentner, der im Rahmen eines Arbeitsverhält-
nisses tätig ist, hat ebenso wie jeder andere Arbeit-
nehmer im Krankheitsfalle bis zur Dauer von sechs 
Wochen einen Anspruch auf Fortzahlung des Ar-
beitsentgelts nach Maßgabe der gesetzlichen Be-
stimmungen. Gesetzliche Grundlagen dieses An-
spruchs sind bei Arbeitern das Gesetz über die Fort-
zahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfalle 
(Lohnfortzahlungsgesetz), bei Angestellten § 616 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), § 63 des 
Handelsgesetzbuches (HGB) und § 133 c der Ge-
werbeordnung (GewO). 

Für den Krankengeldanspruch der krankenver-
sicherungspflichtig beschäftigten Rentner gilt fol-
gendes: 

a) Wird ein Bezieher von Berufsunfähigkeitsrente 
durch eine Erkrankung arbeitsunfähig, so unter-
liegt sein Anspruch auf Krankengeld 	 sofern 
die übrigen Anspruchsvoraussetzungen vorlie-
gen — keiner Beschränkung. 

b) Bezieher von Erwerbsunfähigkeitsrente oder 
Altersruhegeld haben grundsätzlich keinen An-
spruch auf Krankengeld, weil Geldleistungen 
mit Lohnersatzfunktion nicht von verschiedenen 
Sozialversicherungsträgern nebeneinander ge-
währt werden sollen. Zwar sieht § 183 Abs. 4 
RVO insofern eine Ausnahme vor, als ein An-
spruch auf Krankengeld für höchstens sechs 
Wochen besteht, wenn während des Bezuges 
von Erwerbsunfähigkeitsrente oder Altersruhe-
geld Arbeitsunfähigkeit eintritt. Dieser Anspruch 
wird jedoch seit Einführung der Lohnfortzahlung 
an erkrankte Arbeiter in der Regel dadurch er-
setzt, daß der erwerbstätige Rentner während 
der ersten sechs Wochen sein Arbeitsentgelt wei-
ter erhält (§ 189 RVO). 

Im übrigen wird die Sachverständigenkommission 
für die Weiterentwicklung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung auch die Fragen, die mit dem Ver-
sicherungsverhältnis der beschäftigten Empfänger 
von Erwerbsunfähigkeitsrente oder Altersruhegeld 
zusammenhängen, erörtern. 

Anlage 20 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
28. April 1971 auf die Schriftliche Frage des Abge-
ordneten Meinike (Oberhausen) (SPD) (Drucksache 
VI/2113 Frage B 27) : 

Hält die Bundesregierung auch heute noch an der vom 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung im Jahre 1967 
dem Abgeordneten Peter Blachstein gegenüber vertretenen Auf-
fassung fest, daß der Dienst in der Internationalen Brigade 
während des Spanischen Bürgerkrieges nicht als Dienst gemäß 
§ 6 des Bundesversorgungsgesetzes anerkannt werden kann, 
oder werden Möglichkeiten geprüft, wie den republikanischen 
Spanien-Freiwilligen versorgungsrechtlich doch noch geholfen 
werden kann? 

Das von Ihnen angesprochene Problem wurde be-
reits in der schriftlichen Antwort auf die Frage von 
Herrn Kollegen Johann Wuwer für die Fragestunde 
am 18. Dezember 1970 behandelt. Auf die Anlage 26 
zum Sitzungsbericht über die 89, Sitzung (S. 4904/ 
4905) darf ich deshalb Bezug nehmen. Die in dieser 
Antwort erwähnten Prüfungen, ob seitens der Bun-
desregierung eine Änderung des geltenden Rechts 
vorgeschlagen werden kann, konnten bisher noch 
nicht abgeschlossen werden. 

Anlage 21 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Berkhan vom 
29. April 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Ab-
geordneten Dr. Evers (CDU/CSU) (Drucksache VI/2113 
Fragen B 28 und 29) : 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß junge, kurz 
nach Beendigung der Lehre eingezogene Wehrpflichtige nicht 
Arbeitnehmer im Sinne des dritten Vermögensbildungsgesetzes 
sind und also die 30%ige Arbeitnehmersparzulage nicht erhalten 
können? 

Wie gedenkt die Bundesregierung den jungen Wehrpflichtigen 
zu helfen, sollte es sich bei ihrer Einstufung in das dritte 
Vermögensbildungsgesetz um eine Gesetzeslücke handeln? 

Nach dem 3. Vermögensbildungsgesetz sind nur 
solche Sparleistungen besonders begünstigt, die auf 
Grund eines Arbeitsverhältnisses erbracht werden. 
Das Dienstverhältnis eines Wehrpflichtigen ist kein 
Arbeitsverhältnis in diesem Sinne. Die infolge des 
Wehrdienstverhältnisses gewährten Leistungen (z. B. 
Wehrsold, Leistungen nach dem Unterhaltssiche-
rungsgesetz) können somit nicht vermögenswirksam 
angelegt werden; eine Arbeitnehmersparzulage 
kann nicht gezahlt werden. 

Werden einem Wehrpflichtigen allerdings wäh-
rend des Wehrdienstes von seinem Arbeitgeber auf 
Grund des Arbeitsverhältnisses, das nach dem Ar-
beitsplatzschutzgesetz während dieser Zeit lediglich 
ruht, Leistungen weitergewährt, können diese ver-
mögenswirksam angelegt werden; hierfür ist auch 
eine Arbeitnehmersparzulage zu zahlen. 

Ob diese Rechtslage zugunsten der Wehrpflich-
tigen geändert werden soll, berührt die grundsätz-
liche Frage der Vermögensbildung für Wehrpflich-
tige. Dieses Problem ist im Weißbuch 1970 (S. 65) 
angesprochen und wird zur Zeit mit anderen Maß-
nahmen, die der Wehrgerechtigkeit dienen sollen, 
geprüft. 

Die Angelegenheit ist von weittragender finan-
zieller Bedeutung. Sie wirft auch schwierige recht-
liche Fragen auf. Sie steht außerdem in engem Zu-
sammenhang mit den noch nicht abgeschlossenen 
Reformarbeiten zur Sparförderung. Aus diesen Grün-
den wird sich eine kurzfristige Entscheidung in die-
ser Sache nicht herbeiführen lassen. 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 117. Sitzung. Bonn, Freitag, den 30. April 1971 	6879 

Anlage 22 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Berkhan vom 
28. April 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Ab-
geordneten Dr. Beermann (SPD) (Drucksache VI/2113, 
Fragen B 30 und 31) : 

Zu welchem Ergebnis hat die im Weißbuch 1970 (Drucksache 
VI/765, Nr. 129 Abs. 4) angekündigte Prüfung, den Soldaten 
einen Heizkostenzuschuß zu gewähren, wenn die Heizkosten 
einen bestimmten Prozentsatz des Grundgehalts überschritten 
haben, geführt? 

In welcher Art und Weise ist diese Prüfung durchgeführt 
worden? 

Nachdem ein auffälliger Mehraufwand an Heiz-
kosten in einzelnen Standorten der Bundeswehr fest-
zustellen war, wurde vom Bundesministerium der 
Verteidigung ein ausgearbeiteter Vorschlag über 
Empfängerkreis und Höhe der Zuschüsse allen Bun-
desressorts zugeleitet. Der federführende Bundes-
minister des Innern wurde gebeten, die Einführung 
der vorgeschlagenen Heizkostenzuschüsse an An-
gehörige der Bundesverwaltungen in die Wege zu 
leiten. 

Die Bundesregierung hat die Durchführbarkeit des 
Vorschlags geprüft. Dabei hat sich ergeben, daß 
nach der Anhebung der Besoldung im Jahre 1971 
— insbesondere in den unteren Besoldungsgruppen 
— auch insoweit eine soziale Dringlichkeit nicht 
mehr vorliegt. Eine Sonderregelung für Angehörige 
der Bundeswehr allein mußte aus Gründen der not-
wendigen Gleichbehandlung der gesamten Bundes-
verwaltung — vor allem bei Zoll, Bundesgrenz-
schutz, Bahn und Post 	ausscheiden. 

Anlage 23 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Berkhan vom 
29. April 1971 auf die Schriftliche Frage des Abge-
ordneten Engelsberger (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2113, Frage B 32) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß Angehörige der So-
wjetischen Militärmission am 20. Dezember 1970 von einem 
nahegelegenen Hochweg aus, der einen bequemen Einblick in 
das Munitionslager Teisendorf, Landkreis Laufen, gewährt, die 
gesamte Anlage fotografiert haben, und wann gedenkt die 
Bundesregierung die zur Sicherung des Munitionslagers in der 
Fragestunde am 5. Februar 1971 angekündigten Maßnahmen 
durchzuführen und weitere dringend erforderliche Verbesserun-
gen — eventuell den Einsatz von Wachhunden — im Interesse 
der Sicherheit der wachhabenden Soldaten und zum Zwecke der 
bestmöglichen Sicherung des Depots gegen Waffendiebstähle 
und unbefugtes Auskundschaften vorzunehmen? 

Es ist nicht bekannt, daß am 20. Dezember 1970 
Angehörige der sowjetischen Militärmission das 
Munitionslager Teisendorf fotografiert haben. Be-
kannt ist lediglich, daß am 16. Dezember 1970 gegen 
15.35 Uhr drei bis vier Personen etwa 300 m vom 
Munitionslager Teisendorf entfernt einem Wagen 
der sowjetischen Militärmission entstiegen und per 
Fernglas das Munitionslager Teisendorf beobachte-
ten. Das Gebiet um dieses Lager ist nie „ständiges" 
oder „zeitweiliges Sperrgebiet" für die sowjetische 
Militärmission gewesen. 

Die Baumaßnahmen zu verbesserter Sicherung 
beim Munitionslager Teisendorf sind eingeleitet. 
Sie werden vordringlich behandelt und noch im 
Laufe dieses Jahres abgeschlossen werden. 

Anlage 24 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Berkhan vom 
29. April 1971 auf die Schriftliche Frage des Abge-
ordneten Müller (Nordenham) (SPD) (Drucksache 
VI/2113 Frage B 33) : 

Trifft es zu, daß die Mieten von für die Bundeswehr zweck-
gebundenen Bundesdarlehnswohnungen im Standort Heide/ 
Holstein vom vermietenden Wohnungsunternehmen in einem 
Jahr dreimal erhöht wurden, und wenn ja, warum? 

Seit Einführung des § 87 a in das II. Wohnungs-
baugesetz (BGBl 1968 I S. 82) ist mit Wirkung vom 
1. August 1968 der Vermieter von Bundesdarlehens-
wohnungen berechtigt, eigenverantwortlich — also 
ohne vorherige Zustimmung der Oberfinanzdirek-
tion --- die Mieten auf die Höhe der Kostenmiete 
anzuheben, d. h. auf den Betrag, der die nach den 
Ansätzen der II. Berechnungsverordnung ermittelten 
laufenden Aufwendungen deckt. Die II. Berechnungs-
verordnung in der Fassung vom 14. Dezember 1970 
(BGBl 1970 S. 1681) hat eine Erhöhung der Ansätze 
für Bewirtschaftungskosten — u. a. der Verwal-
tungskosten je Wohnung von bisher 85 DM auf 
100 DM jährlich   zugelassen. Von dieser Möglich-
keit haben die drei am Darlehenswohnungsbau in 
Heide beteiligten Wohnungsbauträger Gebrauch ge-
macht. 

Eine weitere Mieterhöhung ergab sich für die im 
Jahre 1966 errichteten Wohnungen aus dem Fort-
fall des auf 5 Jahre seit Bezugsfertigkeit begrenzten 
sogenannten Aufwendungszuschusses. Dieser Zu-
schuß, dessen Höhe in der Regel 20 v. H. der Miete 
beträgt, wird zur Streckung der Haushaltsmittel dem 
Bauträger neben dem eigentlichen Baudarlehen ge-
währt. 

Trotz solcher Erhöhungen liegen die Mieten für 
Bundesdarlehenswohnungen normalerweise erheb-
lich unter denen für Wohnungen des freien Marktes, 
da die vom Bund gegebenen Darlehen besonders 
zins- und tilgungsgünstig sind und lediglich die 
kostendeckende Miete erhoben wird. Anders als in 
der Regel im sozialen Wohnungsbau und auch bei 
Wohnungen des freien Marktes übernimmt zudem 
der Vermieter die Schönheitsreparaturen. Das in 
Heide geübte Verfahren der Bauträger entspricht 
der vom Gesetzgeber gebilligten Rechtslage. 

Weitere Mieterhöhungen als die beiden vorste-
hend genannten sind mir nicht bekannt. Es ist jedoch 
durchaus denkbar, daß die von den Mietern ab Ja-
nuar 1971 geforderten erhöhten Heizkostenpauscha-
len von ihnen als Mieterhöhung somit eine dritte 
innerhalb eines Jahres — aufgefaßt wird. Heiz-
kosten sind jedoch Mietnebenkosten, die anteil-
mäßig nach Verbrauch auf die Mieter umgelegt wer-
den. Die bekannte Preisentwicklung bei Heizöl ver-
anlaßte die Bauträger ab Januar 1971 die Heiz

-

kostenpauschale zu erhöhen, um den Mietern eine 
hohe Nachzahlung nach Abschluß der Heizperiode 
zu ersparen. 



6880 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 117. Sitzung. Bonn, Freitag, den 30. April 1971 

Anlage 25 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. von Manger-Koenig vom 
28. April 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Ab-
geordneten Zebisch (SPD) (Drucksache VI/2113 Fra-
gen B 34 und 35) : 

Stimmen Meldungen, daß die meisten Hausapotheken wegen 
fehlender Richtlinien des Bundes und der Länder in einem 
Zustand sind, die Kinder wie Erwachsene mehr gefährden, als 
daß sie zu einer gesundheitlichen Sicherung ihrer Besitzer 
dienen? 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, Aktionen 
zur Entrümpelung von Hausapotheken zu unterstützen? 

Meldungen darüber, daß die Hausapotheken sich 
in einem Zustand befinden, der Kinder und Erwach-
sene mehr gefährden als nützen würde, liegen 
weder mir, noch den obersten Landesgesundheits-
behörden, noch den von mir befragten Giftinfor-
mationszentren vor. 

Andererseits ist aus der 1968 von der Apotheker-
schaft durchgeführten und von mir unterstützten 
Entrümpelungsaktion von Hausapotheken bekannt, 
daß eine gewisse Anzahl von Arzneimitteln der 
Hausapotheken nicht mehr brauchbar ist. Es kann 
sich jedoch jeder, der Zweifel über die Brauchbar-
keit eines von ihm aufbewahrten Arzneimittels 
hegt, in einer Apotheke Auskunft holen. Von dieser 
Möglichkeit wird nach meiner Erfahrung Gebrauch 
gemacht. 

Es ist vorgesehen, die erwähnte Entrümpelungs-
aktion in gewissen Zeitabständen zu wiederholen. 
Die Apothekerschaft hat sich hierzu bereiterklärt. 
Eine solche Aktion wird von mir wie bisher unter-
stützt werden. 

Anlage 26 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. von Manger-Koenig vom 
28. April 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Ab-
geordneten Dr. Rinsche (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2113 Fragen B 36 und 37) : 

Wie viele ältere Bürger der Bundesrepublik Deutschland 
leben in öffentlichen, gemeinnützigen und privaten Altenheimen? 

Kann die Bundesregierung Angaben machen über das durch-
schnittliche verfügbare Einkommen (Nettoeinkommen abzüglich 
Kosten für Unterbringung und Heimverpflegung) der Bewohner 
von öffentlichen, gemeinnützigen und privaten Altenheimen? 

Eine Erhebung über die Anzahl der öffentlichen, 
gemeinnützigen und privaten (gewerblichen) Heime 
für alte Menschen und die Zahl ihrer Bewohner 
wurde 1969 im Auftrag des Deutschen Städtetages 
von dem Direktor des Statistischen Amtes Stuttgart, 
Herrn Dr. Speerschneider, durchgeführt. 

Das Ergebnis dieser Erhebung ist in der „Sozialen 
Arbeit", Heft 9 vom September 1970, veröffentlicht. 

Nach der Veröffentlichung gibt es in der Bundes-
republik rund 5000 Heime für alte Menschen, davon 
sind 20 % in öffentlicher, 61 % in freier und 19 % 
in privater Trägerschaft. In diesen Heimen wohnen 
etwa 290 000 ältere Bürger. Davon entfallen auf Al

-tenwohnheime etwa 41 000 Personen, auf Alten-
heime etwa 182 000 und auf Altenpflegeheime etwa 
66 000 ältere Menschen. 

Statistische Erhebungen über das durchschnitt-
liche, verfügbare Einkommen der Bewohner von öf-
fentlichen, gemeinnützigen und privaten (gewerb-
lichen) Heimen für alte Menschen bestehen weder 
auf Landes- noch auf Bundesebene. 

Über ein Drittel (rund 100 000) aller Bewohner von 
Heimen für alte Menschen sind Empfänger von So-
zialhilfe. 

Von den 182 000 in Altenheimen lebenden Perso-
nen beziehen etwa 58 000 Sozialhilfe. Es muß davon 
ausgegangen werden, daß zumindest dieser Teil der 
alten Menschen nur das ihnen nach § 21 Abs. 3 
BSHG zustehende Taschengeld zur freien Verfü-
gung hat. 

Die Höhe des Taschengeldes wird von den in den 
Ländern zuständigen Behörden festgelegt und be-
trägt zur Zeit 35 DM bis 45 DM monatlich. 

Anlage 27 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. von Manger-Koenig vom 
28. April 1971 auf die Schriftliche Frage des Abge-
ordneten Engelsberger (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2113 Frage B 38) : 

Welche Maßnahmen will die Bundesregierung ergreifen, um 
den hohen Fehlbestand an medizinisch-technischen Assistentinnen 
zu beheben und den noch weiter ansteigenden Bedarf zu decken, 
und sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, daß die lang-
jährig tätigen angelernten Bediensteten in einer Art von zwei-
tem Bildungsweg eine Prüfung ablegen können? 

Zahlenmäßige Angaben über den tatsächlichen 
Fehlbestand an medizinisch-technischen Assistentin-
nen stehen der Bundesregierung nicht zur Verfü-
gung. Nach der Meinung von Fachleuten besteht in 
den Krankenanstalten, ebenso wie bei anderen Be-
rufen des Gesundheitswesens ein Mangel an medi-
zinisch-technischen Assistentinnen, der allerdings 
regional recht unterschiedlich ist. 

Der Bedarf wird nach Ansicht aller Beteiligten in 
Zukunft weiter ansteigen. Die Bundesregierung hat 
in ihrem Gesundheitsbericht Maßnahmen aufgezeigt, 
die zu einer Verbesserung der Personalsituation 
insbesondere bei den pflegerischen Berufen in den 
Krankenanstalten erforderlich sind. 

Hinsichtlich der medizinisch-technischen Assisten-
tinnen möchte ich auf den von der Bundesregierung 
beschlossenen Entwurf eines Gesetzes über tech-
nische Assistenten in der Medizin (MTA-G) hin-
weisen, der zur Zeit dem federführenden Ausschuß 
für Jugend, Familie und Gesundheit des Bundes-
tages zur Beratung vorliegt (Drucksache VI/385). 
Durch die in dem Entwurf vorgesehene Teilung des 
Berufs der medizinisch-technischen Assistentin in 
die Zweige Laboratoriumstätigkeit und Radiologie 
wird angestrebt, die Ausbildung zukünftig rationel-
ler zu gestalten. Damit soll u. a. die Neuschaffung 
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von Lehranstalten erleichtert, die Ausbildungskapa-
zität erweitert und damit das Arbeitspotential auf 
diesem Sektor vergrößert werden. 

Die Möglichkeit, langjährig tätigen Hilfskräften 
eine Berufserlaubnis ohne Teilnahme an einem 
Lehrgang zu erteilen, ist bei der Beratung  des  o. g. 
Gesetzentwurfs diskutiert worden. Dabei haben 
sich die Sachverständigen gegen diese Möglichkeit 
ausgesprochen, mit dem Hinweis, daß der von den 
medizinisch-technischen Assistenten zu bewälti-
gende Wissensstoff so erheblich angewachsen ist, 
daß diese ohne eine qualifizierte Ausbildung den 
Anforderungen nicht gewachsen wären. Bei der er-
wähnten Beratung des Entwurfs im Ausschuß wird 
zur Zeit die Frage diskutiert, ob neben dem Beruf 
des technischen Assistenten in der Medizin auch 
der Beruf einer medizinisch-technischen Gehilfin 
geschaffen werden sollte, in den Bewerberinnen 
unter erleichterten Bedingungen zugelassen werden 
könnten. Die Beratungen darüber sind jedoch noch 
nicht abgeschlossen. 

Anlage 28 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. von Manger-Koenig vom 
28. April 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Abge-
ordneten Dr. Bechert (Gau-Algesheim) (SPD) (Druck-
sache VI/2113, Fragen B 39 und 40) : 

Trifft es zu, wie von drei Wissenschaftlern des Instituts für 
Humangenetik der Universität Heidelberg kürzlich veröffentlicht 
(„Die Naturwissenschaften", März 1971, S. 131 bis 141), daß 
wichtige Medikamente gegen Zuckerkrankheit, Empfängnisver-
hütungsmittel, Fiebermittel, Beruhigungsmittel, antibiotische 
Stoffe, die meisten Pflanzenschutzmittel, Süßstoffe und Ge-
schmacksstoffe für alkoholische Getränke bisher nicht daraufhin 
untersucht worden sind, ob sie bei Säugetieren und dement-
sprechend wahrscheinlich auch beim Menschen Erbänderungen 
hervorrufen können, obwohl es bei vielen dieser Stoffe und 
Heilmittel wahrscheinlich oder nach ihrem chemischen Aufbau 
mindestens möglich ist, daß sie Erbänderungen erzeugen können, 
die — wie man aus allgemeinen Ergebnissen der Erbforschung 
weiß — in der Regel als ungünstige Erbänderungen zu er-
warten sein werden? 

Was gedenkt die Bundesregierung angesichts der in Frage 39 
geschilderten Situation zu tun von den Möglichkeiten, die sich 
anbieten, gewisse Pflanzenschutzmittel, Süß- und Geschmacks-
stoffe für alkoholische Getränke vorerst zu verbieten, Beruhi-
gungsmittel sehr engen Verschreibungsvorschriften zu unter-
werfen, weniger weitgehende Beschränkungen auch für andere 
Medikamente vorzuschreiben, bis ausreichende Untersuchungs-
ergebnisse über mutagene (= erbändernde) Wirkung vorliegen, 
die Forschung auf dem hier gemeinten Gebiet schnell und wirk-
sam durch Geld- und Sachmittel zu fördern mit gezielten Auf-
trägen an die Deutsche Forschungsgemeinschaft? 

Die Frage, ob und gegebenenfalls welche Arznei-
mittel, Lebensmittelzusatzstoffe und Pflanzenschutz-
mittel Erbänderungen bei Säugetieren und bei Men-
schen hervorrufen können — mutagene Wirkun-
gen —, wird seit einiger Zeit von zwei wissenschaft-
lichen Instituten geprüft. Diese Institute sind das 
Institut für Humangenetik der Universität Heidel-
berg und das „Zentrallaboratorium für Mutagenitäts-
prüfung" in Freiburg, letzteres errichtet von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft. 

Ich habe das Bundesgesundheitsamt gebeten, diese 
beiden Institute umgehend zu einer Stellungnahme 
über den Stand ihrer Forschungen nach den muta-
genen Wirkungen von Arzneimitteln, Lebensmittel-
zusatzstoffen und Pflanzenschutzmitteln zu veran

-lassen. Sobald mir diese Stellungnahme vorliegt, 
werde ich Sie umgehend unterrichten und gleich-
zeitig mitteilen, welche Schlußfolgerungen aus den 
bisherigen Ergebnissen der Mutagenitätsforschung 
zu ziehen sind. 

Anlage 29 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
28, April 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Ab-
geordneten Lenders (SPD) (Drucksache VI/2113 Fra-
gen B 41 und 42) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Entscheidungen des 
Repräsentantenhauses und des Senats der USA, aus Gründen 
des Umweltschutzes (Lärm, Abgase) die Entwicklung des Über-
schallverkehrsflugzeuges SST (Supersonic Transport) einzu-
stellen? 

Wird die Bundesregierung in Zukunft ausländischen Über-
schallflugzeugen, die z. B. wie die Supersonic Transport 50-
mal stärkere Schallwellen erzeugen als konventionelle Flugzeuge 
und gefährliche Abgase ausstoßen, die Erlaubnis geben, unseren 
Luftraum zu durchfliegen und auf Flughäfen der Bundesrepublik 
Deutschland zu landen? 

Die Bundesregierung sieht keine Veranlassung, 
sich zu den Entscheidungen des Repräsentanten-
hauses und des Senats der USA, das SST-Projekt 
einzustellen, zu äußern. 

Die Bundesregierung hat jedoch seit 1965 in zahl-
reichen Verlautbarungen immer wieder zum Aus-
druck gebracht, daß sie den Verkehr von zivilen 
Luftfahrzeugen mit Überschallgeschwindigkeit nicht 
dulden wird, sofern die dabei auftretenden Schall-
drücke die bisher beobachteten Auswirkungen auf 
die überflogenen Gebiete und ihre Bewohner aus-
üben. Sie kann dieses Verbot nach geltendem Recht 
gegenüber deutschen sowie ausländischen Luftfahr-
zeugen durchsetzen, ohne dabei gegen internationale 
Verpflichtungen zu verstoßen. 

Bisher ist nicht bekannt, welche Lärmabstrahlung 
Überschallflugzeuge beim Start und bei der Lan-
dung ausüben werden, da Meßwerte hierüber bisher 
nicht vorliegen. Die Bundesregierung wird sich je-
doch innerhalb der internationalen Luftfahrtorgani-
sation (ICAO) dafür einsetzen, daß die in Vorberei-
tung befindlichen internationalen Lärmzulassungs-
normen für Überschallflugzeuge in bezug auf Start 
und Landung im wesentlichen den Normen für Un-
terschallflugzeuge entsprechen. 

Anlage 30 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
28. April 1971 auf die Schriftliche Frage des Abge-
ordneten Dr. Hauff (SPD) (Drucksache VI/2113 
Frage B 43) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung den verschiedentlich öffent-
lich geforderten Großflughafen für den Raum Süddeutschland, 
der entsprechende Vorhaben in Stuttgart und München ersetzen 
würde? 

Abgesehen von der mangelnden Kompetenz des 
Bundes, ,die Entscheidung über die Wahl eines Flug- 
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hafenstandortes zu beeinflussen, hält die Bundesre-
gierung den Vorschlag eines Gemeinschaftsflug-
hafens für Stuttgart und München für kaum durch-
führbar. Gegen diesen Vorschlag spricht folgendes: 

Das Verkehrsaufkommen der Flughäfen München 
und Stuttgart konzentriert sich zu je über 80 % auf 
die beiden Städte München und Stuttgart sowie 
deren wirtschaftliche Einflußzonen in ihrer unmittel-
baren Umgebung. Der restliche, geringere Teil des 
Verkehrsaufkommens liegt in dem übrigen entfern-
teren Einzugsgebiet der beiden Flughäfen. 

Diese Tatsache vermittelt den Planungsmaßstab 
für die Anlegung aufkommengerechter Gemein-
schaftsflughäfen. Ein 100 bis 150 km von München 
und Stuttgart entfernt liegender Flughafen würde 
der Lage der tatsächlichen Aufkommenschwer-
punkte nicht gerecht werden können. Dieser Mangel 
wäre auch durch — noch nicht existente — Schnell-
verkehrsmittel auf absehbare Zeit nicht ausgleich-
bar. 

Anlage 31 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
28. April 1971 auf die Schriftliche Frage des Abge-
ordneten Rasner (CDU/CSU) (Drucksache VI/2113, 
Frage B 44) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die schleswig-holsteinische 
Landesregierung in ihren Bemühungen zu unterstützen, das 
Bundesbahnbetriebsamt in Flensburg zu erhalten? 

Die Deutsche Bundesbahn (DB) ist nach dem 
Bundesbahngesetz (BbG) zu wirtschaftlicher Be-
triebsführung nach kaufmännischen Grundsätzen 
verpflichtet. Hierunter fällt auch, daß alle Möglich-
keiten zur Straffung und Rationalisierung des Ver-
waltungsapparates genutzt werden. Diese Maßnah-
men erstrecken sich auf den gesamten Organisations-
körper der DB und wirken sich selbstverständlich 
auch in der Ämterebene aus. 

Die DB hat ihre Organisation im Raum Schleswig-
Holstein gemäß den Forderungen des BbG über-
prüft. Hierbei hat sich herausgestellt, daß die Auf-
lösung des Bundesbahnbetriebsamtes Flensburg die 
im Vergleich mit den Alternativen Kiel (Sitz der 
Landesregierung), Neumünster (zentrale Lage als 
Knoten), Husum (zusammengefaßte Betreuung der 
wichtigen Nord-Süd-Verbindung nach Itzehoe) und 
Lübeck (Vogelfluglinie) günstigste Lösung zu sein 
scheint. 

Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht ge-
troffen worden. Auf jeden Fall wird die DB jedoch 
alle Möglichkeiten ausschöpfen, für die beim Bun-
desbahnbetriebsamt Flensburg beschäftigten Mit-
arbeiter laufbahnmäßige Nachteile und persönliche 
und soziale Härten zu vermeiden. 

Nach dem BbG ist die dauernde Einstellung des 
Betriebes eines wichtigen Bahnhofs, die Stillegung 
oder Verlegung einer großen Dienststelle und die 
Errichtung, Verlegung, Aufhebung oder wesentliche 
organisatorische Veränderung einer Bundesbahn

-direktion oder eines zentralen Amtes der DB an 
eine Genehmigung durch den Bundesminister für 
Verkehr gebunden. 

Maßnahmen auf der. Ebene der Betriebsämter führt 
die DB in eigener Verantwortung und Zuständigkeit 
durch. Eine Einwirkungsmöglichkeit der Bundes-
regierung ist nach dem BbG nicht gegeben. 

Anlage 32 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
28. April 1971 auf die Schriftlichen Fragen des Abge-
ordneten Dr. Pinger (CDU/CSU) (Drucksache VI/2113 
Fragen B 45 und 46) : 

Wann werden die Bauarbeiten für das Merheimer Kreuz im 
Raum Köln vergeben? 

Wird in diesem Jahr mit den übrigen Bauarbeiten auf der 
Teilstrecke zwischen Rheintal-Autobahn und dem Raum Bensberg 
begonnen? 

Der Bundesminister für Verkehr hat vor einigen 
Tagen dem Vergabevorschlag des Landes Nordrhein-
Westfalen für die Bauarbeiten im Merheimer Kreuz 
zugestimmt. Somit wird in Kürze die für die Zu-
schlagserteilung zuständige örtliche Straßenbau-
dienststelle die  Bauarbeiten formell vergeben. 

Aus heutiger Sicht wird die Lücke im Zuge der 
Bundesautobahn A 73 zwischen dem Merheimer 
Kreuz und der fertigen Teilstrecke bei Bensberg ge-
gen Ende des 1. Fünfjahresplanes geschlossen wer-
den können. Die einzelnen baulichen Dispositionen 
werden auf diesen Termin ausgerichtet. Im Interesse 
eines wirtschaftlichen Mitteleinsatzes werden die 
Bauarbeiten dieser Teilstrecke erst später — mit 
Sicherheit nicht mehr in diesem Jahr — begonnen 
werden. 

Anlage 33 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 29. April 1971 auf die Schriftlichen Fra-
gen des Abgeordneten Baeuchle (SPD) (Drucksache 
VI/2113 Fragen B 47 und 48) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung des Wissenschafts-
rats, der in einer Empfehlung die Pädagogische Hochschule in 
Weingarten und die Ingenieurschule in Biberach abgelehnt ha-
ben soll bzw. für diese keine Bundesmittel vorsieht? 

Zutreffendenfalls: Glaubt die künftige Gesamthochschulplanung 
des Bundes, auf ausgelagerte Teilhochschulen grundsätzlich oder 
weitgehend verzichten zu können, und in welcher anderen Weise 
wird dem Ziel der Durchsetzung möglichst vieler Landesteile mit 
kulturellen Zentren dann nähergekommen? 

In seinen Empfehlungen vom 30. Januar 1971 zum 
Ersten Rahmenplan nach dem Hochschulbauförde-
rungsgesetz hat der Wissenschaftsrat zur Pädagogi-
schen Hochschule in Weingarten die Frage nach der 
künftigen Zuordnung dieser Hochschule zu anderen 
Hochschuleinrichtungen gestellt und folgendes aus-
geführt: 
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„Für die Hochschuleinrichtungen in Ravensburg 
und Weingarten sollten weitere Grundstücke 
erst gekauft werden, wenn entschieden ist, ob 
diese Einrichtungen noch wesentlich erweitert 
werden sollen und die Region Ravensburg/ 
Weingarten etwa Standort einer eigenen Ge-
samthochschule werden kann." 

Zu Biberach hat der Wissenschaftsrat folgendes 
ausgeführt: 

„Die Ingenieurschule Biberach kommt mit 
ihrem Flächenbestand bis 1975 aus. Das an-
gemeldete Erweiterungsvorhaben für 40 Mil-
lionen DM sollte nicht der Erhöhung der Stu-
dentenzahl nach 1975 in Biberach dienen; viel-
mehr sollte geprüft werden, ob auf dem Uni-
versitätsgelände in Ulm Studienplätze für ent-
sprechende kürzere Studiengänge an der Ge-
samthochschule geschaffen werden können." 

Die Pädagogische Hochschule Weingarten wurde 
vor kurzem durch eine von der Bundesregierung 
beschlossene Rechtsverordnung in die Anlage zum 
Hochschulbauförderungsgesetz aufgenommen. Eine 
entsprechende Entscheidung für die Ingenieurschule 
Biberach war bisher noch nicht möglich, weil diese 
Einrichtung nach dem in Baden-Württemberg gelten-
den Recht bisher nicht Hochschule ist und die Lan-
desregierung von Baden-Württemberg aus diesem 
Grunde noch keinen Antrag auf ihre Aufnahme in 
die Anlage zum Hochschulbauförderungsgesetz ge-
stellt hat. 

Die Bundesregierung hat zu den Empfehlungen 
des Wissenschaftsrates bisher nicht Stellung ge-
nommen. Dies wird voraussichtlich in den nächsten 

Monaten im Rahmen der Beratungen des Planungs-
ausschusses nach dem Hochschulbauförderungsgesetz 
über den Ersten Rahmenplan für den Hochschulbau 
geschehen. Da diesen Beratungen nicht vorgegriffen 
werden kann, ist mir im gegenwärtigen Zeitpunkt 
eine Äußerung zu den zitierten Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates leider nicht möglich. 

Die weitere Entwicklung der Ingenieurschule 
Biberach wird in jedem Falle zunächst davon ab-
hängen, ob diese Einrichtung vom Land Baden

-

Württemberg in eine Fachhochschule umgewandelt 
werden wird. 

Anlage 34 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 29. April 1971 auf die Schriftliche Frage 
des Abgeordneten Dr. Jahn (Braunschweig) (CDU/ 
CSU) (Drucksache VI/2113 Frage B 49) : 

Ist die Bundesregierung in der Lage, das Ergebnis des vom 
Deutschen Bundestag in seiner Sitzung vorn 2. Juli 1969 ein-
stimmiq beschlossenen Forschungsauftrages zur Herstellung von 
Kraftstoffen aus Kohle bekanntzugeben? 

Der technisch wirtschaftliche Teil der Studie zur 
Herstellung flüssiger Kraftstoffe aus Kohle wurde 
fertiggestellt und dem Ausschuß für Wirtschafts- 
und Mittelstandsfragen des Deutschen Bundestages 
mit Schreiben vom 20. April 1971 überreicht. 

Der volkswirtschaftliche Teil der Studie liegt im 
Entwurf vor. Mit der Fertigstellung ist in ca. 6 Wo-
chen zu rechnen. 
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